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Referentenentwurf

des Bundesministeriums fuir Verkehr

Gesetz zur Anderung des Fahrlehrergesetzes und anderer straBenver-
kehrsrechtlicher Gesetze

A. Problem und Ziel

Die Fahrschulausbildung soll an den aktuellen Stand von Wissenschaft und Forschung an-
gepasst und zukunftsfahig gestaltet werden. Diese Modernisierung erfordert auch rechtli-
che Anderungen im Fahrlehrergesetz. Weitere Anderungen stehen im Zusammenhang mit
der Reform der Fahrschulausbildung mit dem Ziel, die Kosten flr den Fihrerscheinerwerb
zu reduzieren. Daruber hinaus haben sich im Vollzug des zum 1. Januar 2018 neu gefass-
ten Fahrlehrergesetzes Anderungsbedarfe ergeben, um insbesondere Verwaltungsverfah-
ren zu optimieren und unnétige burokratische Anforderungen zu beseitigen. Aul3erdem hat
die Europaische Kommission die Regelungen flr Inhaber von Befahigungsnachweisen aus
anderen EU-Mitgliedstaaten im Rahmen eines Vertragsverletzungsverfahrens bean-
standet, sodass auch hier Anderungsbedarf besteht.

B. Losung

Zur Optimierung des Fahrlehrergesetzes, zur Modernisierung der Fahrschulausbildung und
zur korrekten Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG werden einzelne Vorschriften des Fahr-
lehrergesetzes Uberarbeitet. Auf diese Weise werden insbesondere die Fahrschuliberwa-
chung, die Verwaltungsverfahren und die Berufsausibung von Fahrlehrern aus anderen
EU-Mitgliedstaaten erleichtert und die Fahrschulausbildung zukunftsfahig gestaltet.

C. Alternativen

Als Alternative kdme lediglich die Beibehaltung der bestehenden Vorschriften oder die Um-
setzung der urspriinglich geplanten Novelle der Fahrschulausbildung auf Basis des Ausbil-
dungs- und Evaluationskonzeptes zur Optimierung der Fahrausbildung der Bundesanstalt
fur StraRen- und Verkehrswesen (OFSA 1l) in Betracht. Damit blieben jedoch wesentliche
Moglichkeiten zur Verbesserung der Verwaltungsverfahren ungenutzt. Aulierdem entspra-
che die Fahrschulausbildung weiterhin nicht den Standards, die heute an Bildung gesetzt
werden. Bezlglich der Regelungen zur Berufsanerkennung gibt es keine Alternative, da
eine nicht-europarechtskonforme Umsetzung ein Vertragsverletzungsverfahren nach sich
ziehen wirde.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand

Das Vorhaben hat keine Auswirkungen auf die Einnahmen und Ausgaben der 6ffentlichen
Haushalte.
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E. Erfullungsaufwand

E.1 Erfullungsaufwand fur Birgerinnen und Biirger

Die konkret bezifferbare jahrliche Reduzierung des Erflllungsaufwands flir Blrgerinnen
und Bilrger im Zusammenhang mit den Regelungen dieses Gesetzes betragt ca. 74,5 Tsd.
Stunden aufgrund des Wegfalls der Unterschriftspflicht fur den Ausbildungsnachweis in der
Fahrschulausbildung.

E.2 Erfullungsaufwand fur die Wirtschaft

Der konkret bezifferbare einmalige Erfillungsaufwand, der im Zusammenhang mit den Re-
gelungen dieses Gesetzes fir die Wirtschaft entsteht, belauft sich auf ca. 70 Tsd. Euro.
Dieser Aufwand entsteht durch die Umstellung der Darstellung der Unterrichtsentgelte
durch die Fahrschulen (bisher Aushang in den Geschaftsstellen, zukilinftig Meldung an das
Transparenzportal) und steht damit vollstandig im Zusammenhang mit der Umsetzung von
Informationspflichten.

Die konkret bezifferbare jahrliche Reduzierung des Erfullungsaufwands, der im Zusammen-
hang mit den Regelungen dieses Gesetzes fir die Wirtschaft entsteht, belauft sich auf ca.
73,526 Millionen Euro. Diese Entlastung entsteht vorrangig durch aufgrund des Wegfalls
der Pflicht, Unterrichtsraume (ca. 57,361 Mio. Euro Einsparungen bei Fahrschulen) sowie
Lehrmittel (ca. 2,271 Mio. Euro Einsparungen) flr den Theorieunterricht vorzuhalten und
die Verlangerung des Turnus fir regelmafige Fortbildungen flr Inhaber einer Seminarer-
laubnis Verkehrspsychologie (ca. 49,5 Tsd. Euro Ersparnis).

Davon Burokratiekosten aus Informationspflichten

Die Reduzierung des jahrlichen Erfiillungsaufwands, der im Zusammenhang mit der Um-
setzung von Informationspflichten entsteht, kann nicht konkret aufgerechnet werden.

E.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung
[getrennt flr Bund, Lander und Kommunen]

Die konkret bezifferbare Reduzierung des jahrlichen Erflllungsaufwands, der im Zusam-
menhang mit den Regelungen dieses Gesetzes flr die nach Landesrecht zustandige Be-
hoérde entsteht, betragt ca. 10 Tsd. Euro und entsteht vorrangig im Zusammenhang mit der
Verlangerung des Turnus fir regelmaflige Fortbildungen flur Inhaber einer Seminarerlaub-
nis Verkehrspsychologie.

F. Weitere Kosten
[insbesondere sonstige Kosten fir die Wirtschaft, Kosten fir soziale Sicherungssysteme,

Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau]

[...]
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Arbeitsentwurf des Bundesministeriums fiir Verkehr

Entwurf eines Gesetzes zur Anderung des Fahrlehrergesetzes und an-

sen:

derer straBenverkehrsrechtlicher Gesetze

Vom ...

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-

Artikel 1

Anderung des StraRenverkehrsgesetzes

Das Stralkenverkehrsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Marz 2003

(BGBI. 1 S. 310, 919), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Februar 2026 (BGBI.
| Nr. 46) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1.

§ 2 Absatz 10a wird durch den folgenden Absatz 10a ersetzt:

»(10a) Die nach Landesrecht zustandige Behérde kann Angehdrigen der Freiwilli-
gen Feuerwehren, der nach Landesrecht anerkannten Rettungsdienste, des Techni-
schen Hilfswerks und sonstiger Einheiten des Katastrophenschutzes, die ihre Tatigkeit
ehrenamtlich ausliiben, Fahrberechtigungen zum Fuhren von Einsatzfahrzeugen auf
offentlichen Strallen mit einer zulassigen Gesamtmasse von Uber 5t bis zu 7,5t —
auch mit Anhangern, sofern die zulassige Gesamtmasse der Kombination 5 t Gber-
steigt und 7,5 t nicht Ubersteigt — erteilen. Der Bewerber um die Fahrberechtigung nach
Satz 1 muss

1. mindestens seit zwei Jahren eine Fahrerlaubnis der Klasse B besitzen,

2. in das Fuhren von Einsatzfahrzeugen bis zu einer zulassigen Gesamtmasse von
7,5 t eingewiesen worden sein und

3. in einer praktischen Prifung seine Befahigung nachgewiesen haben.

Die Fahrberechtigung gilt im gesamten Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland
zur Aufgabenerfillung der in Satz 1 genannten Organisationen oder Einrichtungen.*

Nach § 2d wird folgender § 2e eingefugt:

.S 2e

Erprobung des Erwerbs von Fahrpraxis unter Anleitung im Rahmen der praktischen
Fahrausbildung der Klasse B; Verordnungsermachtigung

(1) Zur Erprobung neuer Ausbildungsformen in der praktischen Fahrausbildung zum

Erwerb der Fahrerlaubnis der Klasse B kann abweichend von § 2 Absatz 1 Satz 1 das Fih-
ren eines Kraftfahrzeugs der Klasse B auf offentlichen Stralen ohne Fahrerlaubnis zuge-
lassen werden, wenn dies im Rahmen eines nach den Absatzen 2 bis 4 behdrdlich geneh-
migten Erwerbs von Fahrpraxis unter Anleitung erfolgt.
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(2) Die Genehmigung des Fahrpraxiserwerbs unter Anleitung wird auf Antrag des Be-
werbers um die Fahrerlaubnis der Klasse B (Teilnehmer) erteilt, wenn in der Person des
Teilnehmers

1. die Anforderungen nach § 2 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, 3 und 6 erfillt sind,
2. die Vorgaben fir das erforderliche Mindestalter eingehalten sind,

3. Versicherungsschutz im Rahmen der Haftpflichtversicherung besteht und

4. kein Widerruf nach Absatz 5 ergangen ist.

Die Befahigung des Teilnehmers zum Fuhren von Kraftfahrzeugen im Rahmen des Fahr-
praxiserwerbs unter Anleitung muss bei Beginn der Fahrpraxisphase unter Anleitung nach-
weisbar vorliegen.

(3) Die Landesregierungen werden ermachtigt, durch Rechtsverordnung zu bestim-
men, dass von der Moéglichkeit des Fahrpraxiserwerbs unter Anleitung nach MalRgabe der
Absatze 2 und 4 bis 7 Gebrauch gemacht werden kann. Die Landesregierungen kdnnen
die Ermachtigung nach Satz 1 durch Rechtsverordnung auf die zustandigen obersten Lan-
desbehodrden Ubertragen. Bundeswehr und Bundespolizei kdbnnen den Fahrpraxiserwerb
unter Anleitung in der praktischen Fahrausbildung zum Erwerb einer Dienstfahrerlaubnis
der Klasse B durch ihre Dienststellen genehmigen.

(4) Nach naherer Bestimmung durch Rechtsverordnung auf Grund des § 6 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b, c und e und Absatz 3 Nummer 1 kbnnen die erforderlichen
Vorschriften fir den Erwerb von Fahrpraxis unter Anleitung und dessen Genehmigung fest-
gelegt werden, insbesondere Uber

1. die zur Erhaltung der Sicherheit und Ordnung auf den o6ffentlichen StraRen notwendi-
gen Nebenbestimmungen, einschliel3lich der Vorgabe, dass der Teilnehmer wahrend
des Fuhrens eines Kraftfahrzeugs von einem namentlich benannten Fahrpraxisanleiter
begleitet und angeleitet werden muss,

2. die Anforderungen an den Teilnehmer, einschlief3lich Mindestalter, Eignung und Befa-
higung,

3. die Art, Dauer und den Umfang des Fahrpraxiserwerbs unter Anleitung sowie der zu-
satzlichen praktischen Fahrausbildung, die durch den Teilnehmer und den Fahrpraxis-
anleiter in einer Fahrschule zu absolvieren ist,

4. die Anforderungen an den Fahrpraxisanleiter, insbesondere
a) sein Naheverhaltnis zum Teilnehmer,

b) sein Lebensalter,

c) seinen Besitz einer Fahrerlaubnis sowie das Mitfihren des entsprechenden Fuh-
rerscheins und dessen Aushandigung an zur Uberwachung zustandige Personen,

d) seine hochstens zulassige Belastung mit Eintragungen im Fahreignungsregister
sowie

e) Beschrankungen oder das Verbot des Genusses alkoholischer Getranke, der Sub-
stanz Tetrahydrocannabinol oder anderer berauschender Mittel,

5. die Aufgaben und Pflichten des Fahrpraxisanleiters, einschlieRlich der Funktion, dem
Teilnehmer als Ansprechperson beratend zur Verfigung zu stehen,
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6. die Anforderungen an die bei der Fahrpraxis unter Anleitung einzusetzenden Fahr-
zeuge, deren Versicherungsschutz, Ausristung und Einsatzbedingungen einschlief3-
lich Vorgaben zur Kenntlichmachung des Fahrpraxiserwerbs unter Anleitung und der
zulassigen Hochstgeschwindigkeiten fir Fahrten im Rahmen des Erwerbs von Fahr-
praxis unter Anleitung,

7. die Dokumentations- und Nachweispflichten sowie die behdrdliche Uberwachung und
Auskunftspflichten der Beteiligten und

8. die Kosten in entsprechender Anwendung des § 6a Absatz 2 und 4.

Eine Rechtsverordnung nach Satz 1 findet nur Anwendung, soweit dies durch Absatz 3
Satz 3 oder in einer Rechtsverordnung nach Absatz 3 Satz 1 und 2 bestimmt ist. Eine auf
dieser Grundlage erteilte Genehmigung berechtigt zu Fahrten auf 6ffentlichen Stral3en im
gesamten Bundesgebiet.

(5) Eine auf der Grundlage der Absatze 3 und 4 erteilte Genehmigung des Fahrpra-
xiserwerbs unter Anleitung ist zu widerrufen, wenn

1. Auflagen nicht erfillt oder Beschrankungen missachtet werden,

2. einem Fahrpraxisanleiter die Fahrerlaubnis entzogen wird oder gegen ihn ein Fahrver-
bot angeordnet wird und kein weiterer Fahrpraxisanleiter festgelegt ist und der Teilneh-
mer keine weitere geeignete Person benennt,

3. wenn gegen den Teilnehmer eine rechtskraftige Entscheidung ergangen ist, die nach
§ 28 Absatz 3 Nummer 1 oder 3 Buchstabe a oder c in das Fahreignungsregister ein-
zutragen ist,

4. die Fortsetzung des Fahrpraxiserwerbs unter Anleitung aus anderen Griinden zu einer
Gefahrdung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs oder von Leib oder Leben
von Personen flihren kann oder

5. die Rechtsverordnungen nach den Absatzen 3 oder 4 nicht mehr anwendbar sind.

Widerspruch und Anfechtungsklage gegen den Widerruf haben keine aufschiebende Wir-
kung.

(6) Die Erprobung des Fahrpraxiserwerbs unter Anleitung ist wissenschaftlich durch
die Bundesanstalt fur Stra3en- und Verkehrswesen zu begleiten und auf Akzeptanz, Aus-
wirkungen auf die Ausbildung, Verkehrssicherheits- und wirtschaftliche Auswirkungen zu
evaluieren. Dafur darf die Bundesanstalt fur StralRen- und Verkehrswesen die Daten der
Teilnehmer und Fahrpraxisanleiter verarbeiten. Die nach Satz 1 erhobenen personenbezo-
genen Daten sind zu anonymisieren und so schnell wie der Zweck der Evaluierung es er-
laubt zu I6schen. Die Bundesanstalt fur Stral3en- und Verkehrswesen legt das Ergebnis der
Evaluierung nebst Empfehlungen fir die Weiterentwicklung des Erwerbs von Fahrpraxis
unter Anleitung bis zum [einsetzen: ... 4 Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung ....] dem
Bundesministerium fur Verkehr in einem Bericht zur Weiterleitung an den Deutschen Bun-
destag vor.

(7) § 2c Satz 1 und 2 qilt fr Entscheidungen Uber den Teilnehmer am Fahrpraxiser-
werb unter Anleitung, die zu einem Widerruf der Genehmigung nach Absatz 5 Satz 1 Num-
mer 3 flhren kdnnen, entsprechend.

(8) Der Erwerb von Fahrpraxis unter Anleitung ist keine Ausbildung im Sinne des § 2
Absatz 15 Satz 1 und des § 1 Absatz 1 des Fahrlehrergesetzes. Im Ubrigen bleiben die
Vorschriften des Strallenverkehrsrechts, insbesondere des Stral’enverkehrsgesetzes und
der auf seiner Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen, unberihrt.”
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3. § 4a wird wie folgt geandert:

a) Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

»g 4a
Fahreignungsseminar; Verordnungsermachtigung®.
b) In Absatz 7 wird die Angabe ,zwei“ durch die Angabe ,vier” ersetzt.
c) Absatz 8 wird durch den folgenden Absatz 8 ersetzt:

»(8) Die Durchflihrung der verkehrspsychologischen TeilmaRnahme des Fahr-
eignungsseminars unterliegt der Uberwachung der nach Landesrecht zustandigen
Behérde. Die nach Landesrecht zusténdige Behérde kann sich bei der Uberwa-
chung nach Satz 1 geeigneter Personen oder Stellen nach Landesrecht bedienen.
Die nach Landesrecht zustandige Behdérde kann die Uberwachung nach eigenem
Ermessen gestalten. Sie soll, wenn konkrete Anhaltspunkte vorliegen, die auf Ver-
stdlRe gegen strallenverkehrsrechtliche Vorschriften hinweisen, prifen, ob die ge-
setzlichen Anforderungen an die Durchfiihrung der verkehrspsychologischen Teil-
mafnahme eingehalten werden. Der Inhaber der Seminarerlaubnis Verkehrspsy-
chologie hat die Prifung zu ermdglichen. Das Bundesministerium fiir Verkehr soll
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates Anforderung an Qua-
litatssicherungssysteme und Regeln fiir die Durchflihrung der Qualitatssicherung
bestimmen.”

4. In § 6 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 wird jeweils im Satzteil vor Nummer 1 die Angabe
"Digitales und" gestrichen.

5. In § 6a Absatz 2 Satz 1, 3 und 5 wird jeweils die Angabe "Digitales und" gestrichen.

6. In § 6e Absatz 1 wird im Satzteil vor Nummer 1 die Angabe "Digitales und" gestrichen.

Artikel 2

Anderung des Kraftfahrsachverstiandigengesetzes

Das Kraftfahrsachverstandigengesetz vom 22. Dezember 1971 (BGBI. | S. 2086), das
zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. Juli 2021 (BGBI. | S. 3091) geandert worden
ist, wird wie folgt geandert:

1.  § 1 wird wie folgt geandert:

a) Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

»§1

Amtliche Anerkennung als Sachverstandiger oder Prifer fur den Kraftfahrzeug-
verkehr oder Fahrerlaubnisprufer®.

b) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:
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,(1) Wer die Aufgaben eines amtlich anerkannten Sachverstandigen fir den
Kraftfahrzeugverkehr (Sachverstandiger), eines amtlich anerkannten Prifers fir
den Kraftfahrzeugverkehr (Prifer) oder eines amtlich anerkannten Fahrerlaubnis-
prufers (Fahrerlaubnisprifer) wahrnimmt, bedarf der Anerkennung nach diesem
Gesetz.”

c) InAbsatz 2 Satz 1 wird nach der Angabe ,Die Anerkennung® die Angabe ,als Sach-
verstandiger oder als Prifer” eingefuigt.

2. § 2 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird nach der Angabe ,Die Anerkennung® die Angabe ,als Sach-
verstandiger oder als Prifer” eingefiigt.

b) Nach Absatz 1 wird der folgende Absatz 1a eingefugt:
»(1a) Die Anerkennung als Fahrerlaubnisprifer wird erteilt, wenn der Bewerber
1. mindestens 23 Jahre ist,

2. geistig und korperlich geeignet ist und keine Tatsachen vorliegen, die ihn fur
die Tatigkeit eines Fahrerlaubnisprufers als unzuverlassig erscheinen lassen,

3. die Fahrerlaubnis fur Kraftfahrzeuge der Klasse B seit mindestens drei Jahren
sowie die Fahrerlaubnis flr Kraftfahrzeuge einer anderen Klasse, sofern die
Befahigung zum Fihren von Kraftfahrzeugen dieser anderen Klasse als Fahr-
erlaubnisprufer gepruft werden soll, besitzt,

4. in einer Technischen Prifstelle flr den Kraftfahrzeugverkehr eine Ausbildung
zum Fahrerlaubnisprufer von mindestens flinf Monaten Dauer absolviert hat,

5. einer Technischen Prifstelle fir den Kraftfahrzeugverkehr angehort und
6. seine fachliche Eignung in einer Prufung nach § 4 nachgewiesen hat.”
c) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geéndert:

aa) Im Satzteil vor Nummer 1 wird die Angabe ,mul}* durch die Angabe ,muss*
ersetzt.

bb) In Nummer 4 wird die Angabe ,Fachschule“ durch die Angabe ,Fachschule,”
ersetzt.

cc) Nach Nummer 4 wird die folgende Nummer 5 eingeflgt:

»9. Fahrerlaubnisprifer eine Berufsausbildung oder eine vergleichbare Qua-
lifikation, die einem Abschluss mindestens der Stufe 3 der Internationa-
len Standardklassifikation fir das Bildungswesen der UNESCO ent-
spricht,”.

3. § 3 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:
»(1) Indem Antrag auf Anerkennung hat der Bewerber anzugeben, ob er als Sach-
verstandiger, als Sachverstandiger mit Teilbefugnissen, als Prifer, als Prifer mit Teil-
befugnissen oder als Fahrerlaubnisprufer anerkannt werden will. Beizufigen sind

1. ein Lebenslauf mit aktuellem Lichtbild des Bewerbers,
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das Zeugnis eines Amtsarztes oder - auf Verlangen der Anerkennungsbehérde -
eines Facharztes oder das Gutachten einer amtlich anerkannten Begutachtungs-
stelle fir Fahreignung Uber die geistige und korperliche Eignung (§ 2 Absatz 1
Nummer 2 oder Absatz 1a Nummer 2),

eine amtlich beglaubigte Abschrift oder Ablichtung des Fihrerscheins (§ 2 Absatz
1 Nummer 3 oder Absatz 1a Nummer 3),

soweit einschlagig, Unterlagen Gber den Nachweis der praktischen Tatigkeit als
Ingenieur oder Meister (§ 2 Absatz 1 Nummer 4),

eine Bescheinigung Uber die abgeleistete Ausbildung bei einer Technischen Pruf-
stelle fur den Kraftfahrzeugverkehr (§ 2 Absatz 1 Nummer 5 oder Absatz 1a Num-
mer 4),

eine Bescheinigung Uber die Zugehorigkeit zu einer Technischen Prufstelle flr den
Kraftfahrzeugverkehr (§ 2 Absatz 1 Nummer 6 oder Absatz 1a Nummer 5),

Unterlagen Uber den Nachweis des Universitats-, Hochschul-, Fachhochschul-, In-
genieurschul- oder Berufsabschlusses oder Uber die Meisterprifung (§ 2 Absatz
2)."

§ 4 wird wie folgt geéndert:

a)

b)

c)

Die Absatze 1 und 2 werden durch die folgenden Absatze 1 und 2 ersetzt:

»(1) Zur Prufung wird der Bewerber nur zugelassen, wenn er die Vorausset-
zungen des § 2 Absatz 2 und

1. des § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 6 oder
2. des § 2 Absatz 1a Nummer 1 bis 5
erfullt.

(2) In der Prufung der fachlichen Eignung hat der Bewerber um die amtliche
Anerkennung als Sachverstandiger nachzuweisen, dass er

1. umfassende Kenntnisse der Kraftfahrzeugtechnik und der fir seine Tatigkeit
mafRgebenden gesetzlichen Vorschriften besitzt;

2. mit den Gefahren des Strallenverkehrs und den zu ihrer Abwehr erforderli-
chen Verhaltensweisen vertraut ist und

3. seine Kenntnisse bei der Durchfihrung der den Sachverstandigen oder Pru-
fern nach dem StralRenverkehrsrecht Ubertragenen Aufgaben anwenden
kann.*

Nach Absatz 3 Satz 2 wird der folgende Satz eingefligt:

,Fur den Bewerber um die amtliche Anerkennung als Fahrerlaubnisprtfer gilt Ab-
satz 2 entsprechend; jedoch hat er anstelle des Absatzes 2 Nummer 1 umfassende
Kenntnisse der maligebenden gesetzlichen Vorschriften nachzuweisen und es ge-
ndgen fahrpraxisbezogene Kenntnisse der Kraftfahrzeugtechnik.*

Absatz 4 wird wie folgt geandert:
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aa) In der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe ,und digitale Infrastruktur® ge-
strichen.

bb) In Nummer 2 wird die Angabe ,Abschlul® durch die Angabe ,Abschluss® er-
setzt.

In § 5 Satz 1 wird die Angabe ,Sachverstandiger oder Prufer” durch die Angabe ,Sach-
verstandiger, Prufer oder Fahrerlaubnisprifer” ersetzt.

§ 6 wird wie folgt geandert:

a) Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

»§6
Tatigkeit der Sachverstandigen, Prifer und Fahrerlaubnisprifer.
b) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:
aa) In Satz 1 wird die Angabe ,Der Sachverstandige und der Prufer” durch die
?gtgi?be ,Der Sachverstandige, der Prifer und der Fahrerlaubnisprifer” er-

bb) Nach Satz 2 wird der folgende Satz eingefugt:

»LAusnahmen von Satz 1 bedurfen der Zustimmung der zustandigen Aufsichts-
behorden.”

c) In Absatz 1a Satz 1 wird die Angabe ,Amtlich anerkannte Sachverstandige und
Prufer” durch die Angabe ,Sachverstandige, Prifer und Fahrerlaubnisprufer” und
wird jeweils die Angabe ,Abs.” durch die Angabe ,Absatz* ersetzt.

d) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ,Der Sachverstandige und der Prifer® durch
die Angabe ,Der Sachverstandige, der Prufer und der Fahrerlaubnisprifer” ersetzt.

e) In Absatz 3 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 2 wird die Angabe ,der Sachverstandige oder Prifer durch die Angabe
.der Sachverstandige, der Prifer oder der Fahrerlaubnisprifer” ersetzt.

bb) Der bisherige Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
,Ein Sachverstandiger oder Prifer, der Fahrerlaubnisprifungen abnimmt, oder ein
Fahrerlaubnisprufer darf nicht gleichzeitig im Rahmen eines Beschéaftigungsver-
haltnisses als Fahrlehrer tatig oder Inhaber einer Fahrschulerlaubnis sein.”

§ 7 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:
aa) In Nummer 1 wird die Angabe ,den Sachverstandigen oder den Prifer durch

die Angabe ,den Sachverstandigen, den Prifer oder den Fahrerlaubnisprufer*

ersetzt.

bb) In den Nummern 2 und 3 wird jeweils die Angabe ,StrafprozeRordnung® durch
die Angabe ,Strafprozessverordnung® ersetzt.
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cc) In Nummer 4 wird die Angabe ,der Sachverstandige oder der Prifer durch
die Angabe ,der Sachverstandige, der Prifer oder der Fahrerlaubnisprifer®
ersetzt.

b) Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

,(2) Die Anerkennung erlischt, wenn dem Sachverstandigen, dem Prufer oder
dem Fahrerlaubnisprifer die Fahrerlaubnis rechtskraftig oder unanfechtbar entzo-
gen worden ist. Die Anerkennung als Sachverstandiger oder Prifer erlischt auch,
wenn die Fahrerlaubnis der Klassen C, C1, CE oder C1E nicht verlangert oder die
bis zum 31. Dezember 1998 erteilte Fahrerlaubnis der Klasse 2 nicht gemal § 76
Nummer 9 der Fahrerlaubnis-Verordnung auf die Klassen C und CE umgestellt
wird. Ist die Fahrerlaubnis wegen korperlicher Mangel entzogen oder im Fall des
Satzes 2 die Fahrerlaubnis der Klassen C, C1, CE oder C1E nicht verlangert oder
die bis zum 31. Dezember 1998 erteilte Fahrerlaubnis der Klasse 2 nicht gemaf §
76 Nummer 9 der Fahrerlaubnis-Verordnung auf die Klassen C und CE umgestellt
worden, so kann die Anerkennungsbehdrde eine erneute Anerkennung unter Be-
schrankung auf die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben erteilen. Zur Vorberei-
tung dieser Entscheidung kann die Anerkennungsbehdrde von der betroffenen
Person die Vorlage eines amtsarztlichen oder facharztlichen Zeugnisses oder ei-
nes Gutachtens einer amtlich anerkannten Begutachtungsstelle fir Fahreignung
verlangen.*

c) In Absatz 3 wird die Angabe ,der Sachverstandige oder der Prifer” durch die An-
gabe ,der Sachverstandige, der Prifer oder der Fahrerlaubnisprufer ersetzt.

§ 8 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 wird die Angabe ,als Sachverstandiger oder als Prifer* durch die An-
gabe ,als Sachverstandiger, als Prifer oder als Fahrerlaubnisprifer” ersetzt.

b) Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:
»(2) Die Anerkennung ist zu widerrufen, wenn

1. eine derin § 2 Absatz 1 Nummer 2, 6 oder 7 erster Halbsatz genannten Vo-
raussetzungen fir die Anerkennung als Sachverstandiger oder als Prifer nicht
mehr vorliegt oder

2. einederin § 2 Absatz 1a Nummer 2, 5 oder 6 erster Halbsatz genannten Vo-
raussetzungen fur die Anerkennung als Fahrerlaubnisprifer nicht mehr vor-
liegt.

§ 7 Absatz 1 Nummer 4 und Absatz 3 bleibt unberihrt.”

§ 9 wird durch den folgenden § 9 ersetzt:

-89

Erteilung einer neuen Anerkennung

Wird nach Erldschen (§ 7 Absatz 2 und 3), Rucknahme oder Widerruf (§ 8) inner-
halb von zwei Jahren eine neue Anerkennung beantragt, so entfallt die Prifung (§ 2
Absatz 1 Nummer 7 oder Absatz 1a Nummer 6 und § 4), wenn nicht Tatsachen vorlie-
gen, die Zweifel an der fachlichen Eignung des Antragstellers begrinden. Bei der Be-



10.

11.

12.

13.

14.
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rechnung der Zweijahresfrist ist der Zeitraum eines vorangegangenen Ruhens der An-
erkennung (§ 7 Absatz 1) zu berucksichtigen.®

§ 10 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 2 wird wie folgt gedndert.

aa) In Satz 3 wird die Angabe ,Sachverstandigen und Prifer durch die Angabe
~>achverstandigen, Prifer und Fahrerlaubnisprifer ersetzt.

bb) In Satz 5 wird die Angabe ,Sachverstandigen und Prifern” durch die Angabe
~>achverstandigen, Prifern und Fahrerlaubnisprifern® ersetzt.

b) In Absatz 3 wird die Angabe ,dal die Sachverstandigen und Prufer” durch die An-
gabe ,dass die Sachverstandigen, Prifer und Fahrerlaubnisprifer” ersetzt.

c) In Absatz 4 wird die Angabe ,Sachverstandige, Prufer oder Hilfskrafte* durch die
Angabe ,Sachverstandige, Prifer, Fahrerlaubnisprifer oder Hilfskrafte* ersetzt.

§ 11 wird wie folgt geéndert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gedndert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe ,Sachverstandige und Prifer durch die Angabe
»Sachverstandige, Prifer und Fahrerlaubnisprifer” ersetzt.

bb) In Satz 3 wird die Angabe ,Sachverstandigen und Prifern” durch die Angabe
»Sachverstandigen, Prifern und Fahrerlaubnisprifern® ersetzt.

b) Absatz 1a wird wie folgt geandert:

aa) In Satz 1 Nummer 2 wird die Angabe ,Abs.“ durch die Angabe ,Absatz* und
die Angabe ,Nr.“ durch die Angabe ,Nummer* ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe ,und digitale Infrastruktur® gestrichen.
cc) In Satz 4 werden jeweils die Angabe ,Nr.“ durch die Angabe ,Nummer®, die
Angabe ,Abs.“ durch die Angabe ,Absatz und wird die Angabe ,Strallenwe-
sen® durch die Angabe ,Strallen- und Verkehrswesen® ersetzt.
c) In Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 wird jeweils die Angabe ,Sachverstandigen und
Prifer” durch die Angabe ,Sachverstandigen, Prifer und Fahrerlaubnisprifer er-
setzt.

In § 13 Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe ,einen Sachverstandigen oder Prifer” durch
die Angabe ,einen Sachverstandigen, Prifer oder Fahrerlaubnisprifer® ersetzt.

In § 15 Nummer 1 wird die Angabe ,Sachverstandigen und Prufer® durch die Angabe
~Sachverstandigen, Prifer und Fahrerlaubnisprifer® ersetzt.

§ 16 wird wie folgt geandert:

a) Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:
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e)
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Sachverstandige, Prifer und Fahrerlaubnisprifer bei Behdrden®.
Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(1) Das Bundesministerium des Innern, das Bundesministerium der Finan-
zen, das Bundesministerium der Verteidigung und das Bundesministerium fur Ver-
kehr kénnen jeweils flr den Bereich ihrer Verwaltungen und die zustandigen
obersten Landesbehorden fir den Dienstbereich der Polizei bestimmen, welche
Stellen die Ausbildung und Prifung nach § 2 Absatz 1 Nummer 5 und 7 und § 2
Absatz 1a Nummer 4 und 6 durchfiihren und die Anerkennung nach § 1 erteilen.”

In Absatz 3 wird die Angabe ,als Sachverstandiger oder als Prifer” durch die An-
gabe ,als Sachverstandiger, als Prifer oder als Fahrerlaubnisprtfer” ersetzt.

In Absatz 5 wird die Angabe ,Sachverstandigen und Prufer” durch die Angabe
»~sachverstandigen, Prifer und Fahrerlaubnisprifer® und wird die Angabe ,muf}*
durch die Angabe ,muss” ersetzt.

In Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe ,Sachverstandiger oder Prufer durch die An-
gabe ,Sachverstandiger, Prifer oder Fahrerlaubnisprifer” ersetzt.

§ 17 wird wie folgt geandert:

a)

b)

In Absatz 1 wird jeweils die Angabe ,Abs.“ durch die Angabe ,Absatz* und die
Angabe ,Nr.“ durch die Angabe ,Nummer® ersetzt und wird Angabe ,,amtlich aner-
kannte“ gestrichen.

Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

»(2) Das Bundesministerium des Innern, das Bundesministerium der Verteidigung

und die fur die Polizei zustandigen obersten Landesbehérden kdnnen die nach § 16
Absatz 1 zustandigen Dienststellen ihres Geschaftsbereichs ermachtigen, Ausnahmen
von § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 4 und 5, Absatz 1a Nummer 1 und 4, Absatz 2 und
§ 3 zuzulassen, soweit dies aus dienstlichen Grinden geboten ist.”

§ 18 Absatz 2 wird wie folgt gedndert:

a)
b)
c)

d)

In Satz 1 wird die Angabe ,und digitale Infrastruktur® gestrichen.
In Satz 2 wird die Angabe ,dall durch die Angabe ,dass” ersetzt.
In Satz 3 wird die Angabe ,(ibrigen“ durch die Angabe ,Ubrigen“ ersetzt.

In den Satzen 5 und 7 wird jeweils die Angabe ,und digitale Infrastruktur® gestri-
chen.

§ 20 wird wie folgt geandert:

a)

1.

Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

entgegen § 1 Aufgaben eines Sachverstandigen, Prifers oder Fahrerlaubnispru-
fers wahrnimmt, ohne die daftr erforderliche Anerkennung zu besitzen,
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19.

3a.
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Aufgaben eines Sachverstandigen, Prifers oder Fahrerlaubnisprifers wahrnimmt,
solange die Anerkennung nach § 7 Absatz 1 ruht,

entgegen § 5 den von der Anerkennungsbehdérde ausgestellten Ausweis nicht un-
verzuglich zuriickgibt, wenn die Anerkennung ruht oder wenn sie erloschen, zu-
rickgenommen oder widerrufen ist,

entgegen § 6 Absatz 1a Satz 1 als Sachverstandiger, Prufer oder Fahrerlaubnis-
prufer auflderhalb des Bereichs der Technischen Prifstelle, der er angehort, tatig
wird oder

entgegen § 16 Absatz 3 als Sachverstandiger, Prifer oder Fahrerlaubnisprufer au-
Rerhalb des Geschéaftsbereichs der Behdrde tatig wird, die die Anerkennung erteilt
hat.”

Absatz 3 wird durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:
»(3) Verwaltungsbehdrde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes

Uber Ordnungswidrigkeiten ist die Anerkennungsbehodrde (§ 15 Nummer 1, § 16
Absatz 1).

§ 22 wird wie folgt geandert:

a)

b)

In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe ,Sachverstandigen oder Prifern fir den Kraft-
fahrzeugverkehr* durch die Angabe ,Sachverstandigen, Prufern oder Fahrerlaub-
nisprufern® und die Angabe ,erfal’t* durch die Angabe ,erfasst” ersetzt.

Absatz 2 wird wie folgt geandert:

aa) In Nummer 1 wird die Angabe ,amtlich anerkannten Sachverstandigen und
Prufer fir den Kraftfahrzeugverkehr durch die Angabe ,Sachverstandigen,
Prifer und Fahrerlaubnisprifer”

bb) In der Angabe nach Nummer 3 wird die Angabe ,erfal3t“ durch die Angabe
Jerfasst” ersetzt.

In Absatz 3 Nummer 2 wird die Angabe ,Sachverstandigen und Prifern® durch die
Angabe ,Sachverstandigen, Prufern und Fahrerlaubnisprifern®, wird die Angabe
,Nr.“ durch die Angabe ,Nummer, wird die Angabe ,befaldter* durch die Angabe
.befasster und wird die Angabe ,Sachverstandigen oder Prifer durch die Angabe
~>achverstandigen, Prifer oder Fahrerlaubnisprifer” ersetzt.

§ 23 wird wie folgt geandert:

a)

Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(1) Im Zentralen Fahrerlaubnisregister (§ 48 des Stral’enverkehrsgesetzes)
ist zu vermerken, ob die dort erfassten Inhaber von Fahrerlaubnissen zugleich
Sachverstandige, Prifer oder Fahrerlaubnisprifer (§ 22 Absatz 2 Nummer 1) oder
Prifingenieure (§ 22 Absatz 2 Nummer 2) sind und welche Behérde den Sachver-
standigen, Prifer oder Fahrerlaubnisprifer anerkannt oder der Betrauung des
Prufingenieurs zugestimmt hat.”

In Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 wird die Angabe ,amtlich anerkannten Sachverstan-
digen oder Prifern fir den Kraftfahrzeugverkehr® durch die Angabe ,Sachverstan-
digen, Prufern oder Fahrerlaubnisprifern® und wird die Angabe ,befaldter® durch
die Angabe ,befasster ersetzt.
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20. § 26 wird wie folgt geandert:

21.

22.

a) In Absatz 2 Satz 4 wird die Angabe ,und digitale Infrastruktur” gestrichen.

b) In Absatz 3 wird die Angabe ,amtlich anerkannter Sachverstandiger oder Prifer
oder ein Prifingenieur” durch die Angabe ,Sachverstandiger, Prifer, Fahrerlaub-
nisprufer oder Prufingenieur” ersetzt.

In § 28 Absatz 1 und 2 Satz 1 wird jeweils die Angabe ,Sachverstandige, Prufer oder
Prufingenieure durch die Angabe ,Sachverstandige, Prifer, Fahrerlaubnisprifer oder
Prufingenieure” ersetzt.
§ 31 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(1) Die durch das Bundesministerium der Verteidigung bestimmte Dienststelle
fuhrt ein Register Uber die von der Bundeswehr anerkannten Sachverstandigen, Prufer
oder Fahrerlaubnisprufer. Im Zentralen Fahrerlaubnisregister durfen Daten tGber Sach-

verstandige, Prifer und Fahrerlaubnisprifer nach MalRgabe des § 23 gespeichert wer-
den.”

Artikel 3

Anderung des Fahrlehrergesetzes”

Das Fahrlehrergesetz vom 30. Juni 2017 (BGBI. | S. 2162, 3784), das zuletzt durch

Artikel 122 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBI. | S. 3436) geandert worden ist, wird
wie folgt geandert:

1.

Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geandert:

a) Die Angabe zu § 3 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

.83 Voraussetzungen fur die Tatigkeit als Fahrlehrer und die Erteilung der Fahrlehrerlaubnis bei Inhabern
eines Befahigungsnachweises aus einem anderen Staat.

§ 3a Aufnahme einer voriibergehenden oder gelegentlichen Tatigkeit als Fahrlehrer im Inland mit Befahi-
gungsnachweis aus einem anderen EU-Mitgliedstaat, einem anderen EWR-Vertragsstaat oder der
Schweiz".

b) Nach der Angabe zu § 4 wird die folgende Angabe eingeflgt:

.8 4a Anzeige einer Tatigkeit als Fahrlehrer mit Befahigungsnachweis aus einem anderen EU-Mitgliedstaat,
einem anderen EWR-Vertragsstaat oder der Schweiz nach § 3a“.

c) Die Angabe zu § 6 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

.86 (weggefallen)®.

d) Die Angabe zu § 12 wird durch die folgende Angabe ersetzt:

812 Pflichten des Fahrlehrers und Fahrlehreranwarters, Fahrschulausbildung®.

Dieser Artikel dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2005/36/EG des Europaischen Parlaments und
des Rates vom 7. September 2005 (ber die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABI. L 255 vom
30.9.2005, S. 22; L 271 vom 16.10.2007, S. 18; L 93 vom 4.4.2008, S. 28; L 33 vom 3.2.2009, S. 49;
L 305 vom 24.10.2014, S. 115), die zuletzt durch den Delegierten Beschluss (EU) 2025/2187 der Kom-
mission vom 30. Juli 2025 (ABI. 2025/2187, 29.10.2025) geandert worden ist.
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e) Die Angaben zu den §§ 23 bis 25 werden durch die folgende Angabe ersetzt:

,§ 23

§ 24

§ 25

Antrag auf Erteilung der Fahrschulerlaubnis, die zur Niederlassung im Inland berechtigt, an Inhaber
eines Befahigungsnachweises aus einem anderen EU-Mitgliedstaat, eines anderen EWR-Vertragsstaat
oder der Schweiz.

Antrag auf Erteilung der Fahrschulerlaubnis zur voriibergehenden und gelegentlichen Fahrschulausbil-
dung an Inhaber eines Befahigungsnachweises aus einem anderen EU-Mitgliedstaat, eines anderen
EWR-Vertragsstaat oder der Schweiz.

Meldepflicht des Inhabers einer Fahrschulerlaubnis zur vortibergehenden und gelegentlichen Fahr-
schulausbildung im Inland®.

f) Die Angaben zu den §§ 45 bis 49 werden durch die folgende Angabe ersetzt:

,§ 45

§ 45a

§ 45b
§ 45¢

§ 45d

§ 46

§ 46a

§ 46b

§ 47

§ 48

§ 49

Erfordernis und Voraussetzung der Seminarerlaubnis Aufbauseminar

Datenerhebung fiir Zwecke der Durchfiihrung, Uberwachung und Qualitétssicherung des Aufbausemi-
nars

Inhalt und Durchfiihrung von Einweisungslehrgangen nach § 45 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4
Voraussetzungen fiur die Durchfihrung von Einweisungslehrgangen nach § 45 Absatz 2 Nummer 4

Voraussetzung fur die Durchfiihrung von Grundlagenseminaren fiir Lehrgangsleitungen nach § 45c
Absatz 3 Nummer 5

Erfordernis und Voraussetzung der Seminarerlaubnis Verkehrspadagogik

Datenerhebung fiir Zwecke der Durchfiihrung, Uberwachung und Qualitatssicherung der verkehrspa-
dagogischen Teilmalnahme des Fahreignungsseminars

Inhalt und Durchfiihrung von Einweisungslehrgangen nach § 46 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4

Voraussetzungen fur die Durchfiihrung von Einweisungslehrgangen nach § 46 Absatz 2 Satz 1 Nummer
4

Voraussetzungen flr die Durchfihrung von Grundlagenseminaren fir Lehrgangsleitungen nach § 47
Absatz 1 Nummer 5

(weggefallen)®.

§ 1 Absatz 4 Satz 4 wird gestrichen.

§ 2 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:

»(2) Des zweijahrigen Besitzes einer Fahrerlaubnis der Klasse CE oder D bedarf
es nicht, wenn der Bewerber um die Fahrlehrerlaubnis der Klasse CE oder DE

1. sechs Monate lang hauptberuflich — als Angehoriger der Bundeswehr, der Bun-
despolizei oder der Polizei Uberwiegend — Kraftfahrzeuge der beantragten Klasse
gefuhrt hat, oder

2. sich nach Erwerb der Fahrerlaubnis einer Zusatzausbildung von 60 Unterrichtsein-
heiten im Rahmen der fahrpraktischen Ausbildung zu 45 Minuten (Fahrstunden) in
einer Fahrschule auf Kraftfahrzeugen der entsprechenden Klasse unterzogen hat.”

§ 3 wird wie folgt geandert:

a) Die Absatze 1 bis 3 werden durch die folgenden Absatze 1 bis 3 ersetzt:

»(1) Einem Bewerber um eine Fahrlehrerlaubnis, der Inhaber einer in einem
anderen Staat erteilten Fahrlehrerlaubnis oder eines in einem anderen Staat aus-
gestellten Nachweises Uber die Befahigung zur Fahrschulausbildung (Befahi-
gungsnachweis) ist, wird eine Fahrlehrerlaubnis erteilt, die seiner auslandischen
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Fahrlehrerlaubnis oder seinem Befahigungsnachweis entspricht. Die Fahrlehrer-
laubnis wird nach Satz 1 abweichend von § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5, 7 bis 9
erteilt, wenn die im Herkunftsland bisher durch Ausbildung und Prifung erworbene
Qualifikation im Wesentlichen mit den Anforderungen vergleichbar ist, die durch
die auf diesem Gesetz beruhenden Rechtsverordnungen bestimmt werden, oder
die von dem Bewerber im Rahmen seiner Berufserfahrung oder sonstigen nach-
gewiesenen einschlagigen Qualifikation erworbenen Kenntnisse den Unterschied
auszugleichen sind.

(2) Werden die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 nicht erfillt, kann
die Erteilung der Fahrlehrerlaubnis nach Absatz 1 von der Teilnahme an einem
Anpassungslehrgang oder einer Eignungsprifung abhangig gemacht werden.

(3) Abweichend von den Absatzen 1 und 2 findet § 3a fir Personen Anwen-
dung, die Inhaber eines in einem anderen EU-Mitgliedstaat, einem anderen EWR-
Vertragsstaat oder der Schweiz ausgestellten Beféahigungsnachweises sind und
nur vorubergehend und gelegentlich im Inland Fahrschuler ausbilden wollen.*

b) In Absatz 6 wird die Angabe ,Absatz 6a“ durch die Angabe ,Absatz 5 ersetzt.

5. Nach § 3 wird der folgende § 3a eingeflgt:

»9 3a

Aufnahme einer nur voribergehenden und gelegentlichen Tatigkeit als Fahrlehrer im
Inland durch Inhaber eines Befahigungsnachweises aus einem anderen EU-Mitglied-
staat, einem anderen EWR-Vertragsstaat oder der Schweiz

(1) Personen, die Inhaber eines in einem anderen EU-Mitgliedstaat, einem ande-
ren EWR-Vertragsstaat oder der Schweiz ausgestellten Befahigungsnachweises und
zur Ausubung der Tatigkeit als Fahrlehrer in einem solchen Staat berechtigt und dort
rechtmalflig niedergelassen sind, dirfen abweichend von § 1 Absatz 1 Satz 1 und den
§§ 2 und 3 voribergehend und gelegentlich im Inland Fahrschiler ausbilden.

(2) Eine Person, die von der Regelung nach Absatz 1 Gebrauch machen méchte,
muss der nach Landesrecht zustéandigen Behorde die beabsichtigte Tatigkeit als Fahr-
lehrer vor dem erstmaligen Tatigwerden unter Vorlage der Unterlagen nach § 4a Ab-
satz 2 anzeigen. Sofern die Unterlagen nach § 4a Absatz 2 die Voraussetzungen nach
Absatz 1 belegen, darf die Tatigkeit unmittelbar nach der Anzeige aufgenommen wer-
den. Die nach Landesrecht zustandige Behorde stellt bei Vorliegen der Voraussetzun-
gen nach Absatz 1 einen Fahrlehrerschein nach § 10 Absatz 2 im Umfang der Berech-
tigung und mit dem Zusatz aus, dass die Person nur zur voribergehenden und gele-
gentlichen Ausbildung von Fahrschilern berechtigt ist.

(3) Die Person, die von der Regelung nach Absatz 1 Gebrauch macht, hat der
nach Landesrecht zustandigen Behdrde unverzuglich schriftlich oder elektronisch an-
zuzeigen, wenn sich wesentliche Anderungen gegeniiber den in den vorgelegten Un-
terlagen nach Absatz 2 Satz 1 belegten Umsténde ergeben. Im Ubrigen hat die Person
die Meldung nach Absatz 2 Satz 1 jeweils zum Ablauf von 12 Monaten nach der voran-
gegangenen Meldung zu erneuern, wenn sie beabsichtigt, auch in dem folgenden Jahr
weiterhin vortibergehend und gelegentlich Fahrschuler auszubilden.

(4) Sind die Voraussetzungen nach Absatz 1 nicht oder nicht mehr erfllt, hat die
nach Landesrecht zustandige Behorde der Person, die von der Regelung nach Absatz
1 Gebrauch macht, die weitere voribergehende und gelegentliche Ausbildung von
Fahrschilern zu untersagen. Im Falle der Untersagung ist ein bereits ausgestellter
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Fahrlehrerschein der nach Landesrecht zustandigen Behdrde unverziglich nach Weg-
fall der Voraussetzungen nach Absatz 1 zurlickzugeben.

(5) Die Berechtigung zur vortibergehenden und gelegentlichen Tatigkeit als Fahr-
lehrer im Inland ruht, wenn die Person, die von der Regelung nach Absatz 1 Gebrauch
macht, ihrer Pflicht nach Absatz 3 Satz 2 nicht vorschriftsgemafl® nachkommt bis zu
dem Zeitpunkt, in dem sie die Meldung nachholt.”

6. Nach § 4 wird der folgende § 4a eingefligt:

.S 4a

Anzeige einer Tatigkeit als Fahrlehrer mit Befahigungsnachweis aus einem anderen
EU-Mitgliedstaat, einem anderen EWR-Vertragsstaat oder der Schweiz nach § 3a

(1) In der Anzeige nach § 3a Absatz 2 hat die Person anzugeben, in welcher
Fahrerlaubnisklasse sie im Inland beabsichtigt auszubilden.

(2) Der Anzeige sind beizuflgen:
1. ein Identitatsnachweis,

2. eine Bescheinigung darlber, dass die Person in einem anderen EU-Mitgliedstaat, ei-
nem anderen EWR-Vertragsstaat oder der Schweiz rechtmaRig zur Ausibung der be-
treffenden Fahrlehrertatigkeiten niedergelassen ist und dass ihr die Auslbung dieser
Tatigkeiten zum Zeitpunkt der Vorlage der Bescheinigung nicht, auch nicht voriberge-
hend, untersagt ist,

3. eine amtlich beglaubigte Kopie des Befahigungsnachweises oder des Ausbildungs-
nachweises im Sinne des Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe ¢ der Richtlinie 2005/36/EG,
der zur Aufnahme des Berufs des Fahrlehrers im ausstellenden Staat berechtigt,

4. in den Fallen, in denen die Fahrlehrertatigkeit oder die Ausbildung zu diesem Beruf in
dem Staat der Niederlassung der Person nicht im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buch-
stabe a oder e der Richtlinie 2005/36/EG reglementiert ist, eine Bescheinigung daruber,
dass die Tatigkeit der Person mindestens ein Jahr wahrend der vorhergehenden zehn
Jahre vor Ausstellung der Bescheinigung im Staat ihrer Niederlassung ausgetibt wurde
und

5. Name, Anschrift und E-Mail-Adresse der inlandischen Fahrschule, oder ein gleichzeiti-
ger Antrag auf eine Fahrschulerlaubnis.

Die Unterlagen nach Satz 1 Nummer 2 bis 4 durfen bei ihrer Vorlage nicht alter als drei
Monate sein. Die nach Landesrecht zustandige Behérde kann bei berechtigten Zweifeln
von den zustandigen Behdrden des Niederlassungsmitgliedstaats alle Informationen tber
die Rechtmaligkeit der Niederlassung und die Zuverlassigkeit der Person anfordern sowie
Informationen dariber, dass keine berufsbezogenen disziplinarischen oder strafrechtlichen
Sanktionen vorliegen.*

7. § 5 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geandert:

aa) In der Angabe vor Nummer 1 wird die Angabe ,, die zur Niederlassung im
Inland berechtigt,” gestrichen.
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bb) Nummer 5 wird durch die folgende Nummer 5 ersetzt:

»,9. eine Bescheinigung darlber, dass die Tatigkeit des Fahrlehrers insgesamt
mindestens ein Jahr wahrend der vorhergehenden zehn Jahre vor Ausstel-
lung der Bescheinigung im Staat seiner Niederlassung ausgelbt wurde, wenn
in dem ausstellenden Staat die Fahrlehrertatigkeit nicht reglementiert ist,
und®.

Die Absatze 4 und 5 werden gestrichen.
Der bisherige Absatz 6 wird zu Absatz 4.

Der bisherige Absatz 6a wird zu Absatz 5 und die Angabe ,Absatzes 6“ wird durch
die Angabe ,Absatzes 4 ersetzt.

Die Absatze 7 bis 9 werden durch den folgenden Absatz 6 ersetzt:

,(6) Unterlagen nach Absatz 2, die in einem anderen EU-Mitgliedstaat, einem
anderen EWR-Vertragsstaat oder der Schweiz ausgestellt oder anerkannt wurden,
kénnen auch elektronisch Gbermittelt werden. § 3a des Verwaltungsverfahrensge-
setzes gilt entsprechend.”

§ 6 wird gestrichen.

§ 10 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geandert:

a)

b)

c)

In Nummer 5 wird die Angabe ,bestehen,” durch die Angabe ,bestehen sowie“ er-
setzt.

In Nummer 6 wird die Angabe ,Fahrschule sowie“ durch die Angabe ,Fahrschule®
ersetzt.

Die Nummer 7 wird gestrichen.

§ 11 wird wie folgt geéndert:

a)

b)

Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

,(1) Der Inhaber einer Fahrlehrerlaubnis muss seine Eignung im Sinne des §
2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 alle finf Jahre, beginnend mit dem Ablauf des Jahres,
in dem die Fahrlehrerlaubnis erteilt wurde, der nach Landesrecht zustandigen
Stelle durch Vorlage eines Zeugnisses oder eines Gutachtens Uber die Erflllung
der von Bewerbern um eine Fahrerlaubnis der Klasse C1 geforderten Anforderun-
gen an die korperliche und geistige Eignung und eine Bescheinigung oder ein
Zeugnis Uber die Erfullung der von Bewerbern um eine Fahrerlaubnis der Klasse
C1 geforderten Anforderungen an das Sehvermdégen, die bei Vorlage nicht alter
als ein Jahr sind, nachweisen. Wird innerhalb der Frist nach Satz 1 eine weitere
Fahrlehrerlaubnis in den Klassen A, CE oder DE erworben, beginnt die Frist nach
Satz 1 mit Erwerb dieser weiteren Fahrlehrerlaubnisklasse neu.*

In Absatz 2 wird die Angabe ,und nach dem 31. Dezember 1998 erworbenen® ge-
strichen.

11. § 12 wird durch den folgenden § 12 ersetzt:
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,§ 12

Pflichten des Fahrlehrers und Fahrlehreranwarters, Fahrschulausbildung

(1) Fahrlehrer und Fahrlehreranwarter haben die Fahrschiiler gewissenhaft aus-
zubilden. Sie haben ihnen die Kenntnisse, Fahigkeiten und Verhaltensweisen zu ver-
mitteln, die das StralRenverkehrsgesetz und die auf dem Strallenverkehrsgesetz und
auf dem Fahrlehrergesetz beruhenden Rechtsverordnungen fur die Ausbildung und
Prifung der Bewerber um die Erlaubnis zum Flhren von Kraftfahrzeugen erfordern.
Ferner haben sie uber die Folgen von Zuwiderhandlungen gegen die Verkehrsvor-
schriften und Uber die Pflichtversicherung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeugan-
hangern zu unterrichten.

(2) Inhaber einer Fahrschulerlaubnis, Fahrlehrer und Fahrlehreranwarter durfen
abweichend von § 3 Satz 1 des Arbeitszeitgesetzes eine tagliche Gesamtdauer des
praktischen Fahrunterrichts einschlief3lich der Prifungsfahrten nach § 2 Absatz 15 des
Strallenverkehrsgesetzes von acht Stunden und 15 Minuten nicht tberschreiten. So-
weit andere berufliche Tatigkeiten an diesem Tag ausgeubt worden sind, durfen sie die
tagliche Gesamtarbeitszeit von insgesamt zehn Stunden nicht Uberschreiten. Sie mus-
sen die geleistete Arbeitszeit in geeigneter Form nachweisen. Die Gbrigen Vorschriften
des Arbeitszeitgesetzes bleiben unberuhrt.*

§ 14 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 3 wird gestrichen.

b) Die Abséatze 4 und 5 werden zu den Absatzen 3 und 4.
§ 17 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(1) Wer als selbststandiger Fahrlehrer Fahrschiler ausbildet oder durch von ihm
beschéftigte Fahrlehrer ausbilden |asst (eine Fahrschule betreibt), bedarf der Fahr-
schulerlaubnis. Von der Fahrschulerlaubnis mit einem Zusatz nach § 21 Satz 2 in Ver-
bindung mit § 3a Absatz 2 darf nur zur voribergehenden und gelegentlichen selbst-
standigen Ausbildung von Fahrschilern Gebrauch gemacht werden.*

In § 18 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 wird die Angabe ,den erforderlichen Unterrichts-
raum, die erforderlichen Lehrmittel und“ gestrichen.

Die §§ 20 und 21 werden durch die folgenden §§ 20 und 21 ersetzt:

»S 20
Kooperation

(1) Der Inhaber einer Fahrschulerlaubnis oder die verantwortliche Leitung des
Ausbildungsbetriebs, in dem Fahrlehrer ausgebildet werden, kann Teile der Ausbildung
an eine oder mehrere kooperierende Fahrschulen nach MalRgabe der Satze 2 und 3
Ubertragen, ohne dass fir die Kooperation eine Fahrschulerlaubnis erforderlich ist. Auf-
traggebende und auftragnehmende Fahrschule missen die Fahrschulerlaubnis flr den
ubertragenen Ausbildungsteil besitzen. Die auftraggebende Fahrschule hat den Fahr-
schiiler bereits vor Abschluss des Ausbildungsvertrages oder vor einer Anderung des
abgeschlossenen Ausbildungsvertrages unter Angabe der auftragnehmenden Fahr-
schule daruber zu informieren, welche Ausbildungsteile von der auftragnehmenden
Fahrschule ausgebildet werden.
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(2) Der Inhaber einer Ausbildungsfahrschule oder die verantwortliche Leitung des
Ausbildungsbetriebs, in dem Fahrlehrer ausgebildet werden, kann den Einsatz des
Fahrlehreranwarters zur Durchflihrung von theoretischem Unterricht nach § 16 Absatz
3 an eine kooperierende Fahrschule nach MalRgabe der Satze 2 und 3 Ubertragen,
ohne dass fiir die Kooperation eine Fahrschulerlaubnis erforderlich ist. Die Auftrag ge-
bende Ausbildungsfahrschule hat den Fahrlehreranwarter bereits vor Abschluss des
Ausbildungsvertrages oder vor einer Anderung des abgeschlossenen Ausbildungsver-
trages unter Angabe der auftragnehmenden Ausbildungsfahrschule darlber zu infor-
mieren, dass die Durchflihrung von theoretischem Unterricht durch den Fahrlehreran-
warter in der auftragnehmenden Ausbildungsfahrschule erfolgt.

§ 21

Voraussetzungen fur die Erteilung der Fahrschulerlaubnis bei Inhabern eines Befahi-
gungsnachweises aus einem anderen Staat

Ist ein Bewerber um eine Fahrschulerlaubnis Inhaber einer in einem anderen Staat
erteilten Fahrlehrerlaubnis, die in diesem Staat zur selbststandigen Fahrschulausbil-
dung berechtigt, oder Inhaber eines in einem anderen Staat ausgestellten entsprechen-
den Befahigungsnachweises ist, so wird abweichend von § 18 Absatz 1 Satz 1 Nummer
3 bis 5 die Fahrschulerlaubnis der beantragten Fahrlehrerlaubnisklasse erteilt, wenn
die Voraussetzungen fir die Erteilung einer Fahrlehrerlaubnis der seiner Fahrlehrer-
laubnisklasse oder seinem Befahigungsnachweis entsprechenden Fahrlehrerlaubnis-
klasse nach diesem Gesetz und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsver-
ordnungen erfillt sind. § 3 Absatz 2, 4 und 6, § 3a Absatz 2 sowie § 18 mit Ausnahme
seines Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3 bis 5 gelten entsprechend. Im Rahmen des § 3
Absatz 2 und § 3a Absatz 2 bestimmen sich die fur die Aufnahme der selbststandigen
Fahrlehrertatigkeit im Inland vorgeschriebenen Anforderungen und die hierfir gefor-
derte Ausbildung nach § 18 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 bis 5. Das Berufsqualifikations-
feststellungsgesetz ist mit Ausnahme des § 17 nicht anzuwenden.”

§ 22 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geandert:
aa) Die Nummern 5 und 6 werden gestrichen.
bb) Die bisherigen Nummern 7 bis 9 werden zu den Nummern 5 bis 7.
b) In Absatz 3 wird die Angabe ,bis 7 an Ort und Stelle* gestrichen.
§ 23 wird wie folgt geandert:

a) Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

»9 23
Antrag auf Erteilung der Fahrschulerlaubnis, die zur Niederlassung im Inland be-
rechtigt, an Inhaber eines Befahigungsnachweises aus einem anderen EU-Mit-
gliedstaat, einem anderen EWR-Vertragsstaat oder der Schweiz".

b) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(1) In dem Antrag auf Erteilung der Fahrschulerlaubnis nach § 21, die zur
Niederlassung im Inland berechtigt, hat der Bewerber den Namen und die Anschrift
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der Fahrschule mitzuteilen und anzugeben, fir welche Klasse von Kraftfahrzeugen
die Fahrschulerlaubnis erworben werden soll. Dem Antrag sind beizufiigen:

1.

2.

ein amtlicher Nachweis Uber die Staatsangehoérigkeit des Bewerbers und

eine Aufstellung Uber Anzahl und Art der Lehrfahrzeuge.”

Absatz 3 wird wie folgt gedndert:

aa) Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 ersetzt:

.1

eine amtlich beglaubigte Kopie des Befahigungsnachweises oder des
Ausbildungsnachweises im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der
Richtlinie 2005/36/EG in der Fassung vom 30. Juli 2025, der zur Auf-
nahme der selbststandigen Fahrschulausbildung der entsprechenden
Klasse im ausstellenden Staat berechtigt,”.

bb) Nummer 4 wird durch die folgende Nummer 4 ersetzt:

4.

eine Bescheinigung darlber, dass die Tatigkeit des Fahrlehrers insge-
samt mindestens ein Jahr wahrend der vorhergehenden zehn Jahre vor
Ausstellung der Bescheinigung in einem anderen EU-Mitgliedstaat, ei-
nem anderen EWR-Vertragsstaat oder der Schweiz ausgelibt wurde,
wenn in diesem Staat die Fahrlehrertatigkeit nicht im Sinne des Artikel 3
Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2005/36/EG in der Fassung vom 30.
Juli 2025 reglementiert ist.”

In Absatz 5 Satz 2 wird die Angabe ,an Ort und Stelle“ gestrichen.

18. § 24 wird wie folgt geandert:

a)

Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

,§ 24

Antrag auf Erteilung der Fahrschulerlaubnis zur voribergehenden und gelegentli-
chen Fahrschulausbildung an Inhaber eines Befahigungsnachweises aus einem
anderen EU-Mitgliedstaat, einem anderen EWR-Vertragsstaat oder der Schweiz".

Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(1) In dem Antrag auf Erteilung einer Fahrschulerlaubnis zur voriibergehen-

den und gelegentlichen Fahrschulausbildung nach § 21 Satz 2 in Verbindung mit
§ 3a Absatz 2 hat der Bewerber den Namen und die Anschrift der Fahrschule mit-
zuteilen und anzugeben, fur welche Klasse von Kraftfahrzeugen die Fahrschuler-
laubnis erworben werden soll. Dem Antrag sind beizufligen

1.

2.

ein amtlicher Nachweis Uber die Staatsangehérigkeit des Bewerbers,

eine amtliche Bescheinigung dariber, dass er zum Zeitpunkt der Antragstel-
lung in einem anderen EU-Mitgliedstaat, einem anderen EWR-Vertragsstaat
oder der Schweiz rechtmalig als Fahrlehrer niedergelassen ist und dass die
Ausubung dieses Berufs zum Zeitpunkt der Antragstellung der Bescheinigung
nicht, auch nicht voriibergehend, untersagt ist, und

eine Aufstellung Uber Anzahl und Art der Lehrfahrzeuge.®
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c) In Absatz 2 Satz 4 wird die Angabe ,Mitgliedstaat“ durch die Angabe ,Staat” er-
setzt.

d) Absatz 4 wird wie folgt gedndert:

aa) In Nummer 1 wird nach der Angabe ,Richtlinie 2005/36/EG* die Angabe ,in
der Fassung vom 30. Juli 2025 eingefugt.

bb) Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:

,2. in den Fallen, in denen die Fahrlehrertatigkeit oder die Ausbildung zu
diesem Beruf in dem Staat seiner Niederlassung nicht im Sinne von Arti-
kel 3 Absatz 1 Buchstabe a oder e der Richtlinie 2005/36/EG in der Fas-
sung vom 30. Juli 2025 reglementiert ist, eine Bescheinigung daruber,
dass die Fahrlehrertatigkeit insgesamt mindestens ein Jahr wahrend der
vorhergehenden zehn Jahre vor Ausstellung der Bescheinigung im Staat
der Niederlassung ausgelbt wurde.”

e) In Absatz 5 wird die Angabe ,Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 bis 5* durch die Angabe
LJAbsatz 1 Satz 2 Nummer 2 und 3“ ersetzt.

f)  In Absatz 6 wird die Angabe ,bis 5 an Ort und Stelle” gestrichen.
g) Absatz 7 wird durch den folgenden Absatz 7 ersetzt:
»(7) Im Falle des § 21 gilt § 5 Absatz 4 entsprechend.”

§ 25 wird durch den folgenden § 25 ersetzt:

»§ 25

Meldepflicht des Inhabers einer Fahrschulerlaubnis zur voriibergehenden und gele-
gentlichen Fahrschulausbildung im Inland

Der Inhaber einer Fahrschulerlaubnis zur voribergehenden und gelegentlichen
Fahrschulausbildung im Inland nach § 24 in Verbindung mit § 3a Absatz 2 hat der nach
Landesrecht zustandigen Behorde jahrlich Meldung nach Malkgabe des Satzes 2 zu
machen, wo er beabsichtigt, in dem betreffenden Jahr vortibergehend und gelegentlich
selbststandig Fahrschiler auszubilden. Die Meldung nach Satz 1 muss in geeigneter
Form erfolgen und ihr sind die Unterlagen nach § 24 Absatz 1 bis 4, auch in Verbindung
mit § 24 Absatz 5, beizufiigen, soweit sich wesentliche Anderungen gegeniber den in
den Unterlagen, die dem Antrag auf Erteilung der Fahrschulerlaubnis zur voriberge-
henden und gelegentlichen Fahrschulausbildung nach § 21 Satz 2 in Verbindung mit §
3a Absatz 2 beigefligt waren, belegten Umstande ergeben. In dem Jahr der Erteilung
der Fahrschulerlaubnis zur voriibergehenden und gelegentlichen Fahrschulausbildung
nach § 21 Satz 2 in Verbindung mit § 3a Absatz 2 ist eine Meldung nach Satz 1 ent-
behrlich.*

In § 26 Absatz 2 Nummer 6 wird die Angabe ,§ 3 Absatz 1 Satz 2“ durch die Angabe
»8 3a Absatz 2“ ersetzt.

§ 27 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 wird die Angabe ,des Unterrichtsraums, der Lehr-
mittel und“ gestrichen.
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b) Absatz 3 Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:

,2. § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und 5 zu der Erklarung Uber bestehende
Fahrschulerlaubnisse und den Angaben Uber Lehrfahrzeuge,*.

§ 29 Absatz 1 Satz 2 und 3 wird gestrichen.
§ 30 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gedndert:
a) Nummer 3 wird durch die folgende Nummer 3 ersetzt:
»3. Verlegung der Unterrichtsraume, sofern vorhanden.”
b) In Nummer 8 Buchstabe a wird die Angabe ,beglaubigte” gestrichen.

c) In Nummer 9 Buchstabe b wird nach der Angabe ,Fahrschule* die Angabe ,oder
Ausbildungsfahrschule® eingeflgt.

§ 31 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

»(1) Der Inhaber der Fahrschule oder in den Fallen des § 18 Absatz 2, des § 28
Absatz 2, des § 33 Absatz 1 Satz 3 und des § 33 Absatz 4 die fUr die verantwortliche
Leitung des Ausbildungsbetriebs bestellte Person hat in geeigneter Form Aufzeichnun-
gen uber die Ausbildung zu fuhren. Die Aufzeichnungen muissen fir jeden Fahrschuler
Art, Inhalt, Umfang und Dauer der praktischen Ausbildung, den Namen der den Unter-
richt erteilenden Fahrlehrer und eine bestehende Kooperation erkennen lassen.”

§ 32 wird durch den folgenden § 32 ersetzt:

.S 32
Unterrichtsentgelte

(1) Jeder Inhaber der Fahrschulerlaubnis bildet seine Entgelte frei, selbststandig
und in eigener Verantwortung; dies gilt fir Gemeinschaftsfahrschulen im Sinne des §
19 entsprechend. Der Inhaber der Fahrschulerlaubnis hat die Entgelte mit den Ge-
schaftsbedingungen der Zentralen Datenbank fur Mobilitdtsdaten beim Bundesminis-
terium fir Verkehr elektronisch zu Ubermitteln. Der Inhaber der Fahrschule hat die nach
Satz 2 Ubermittelten Angaben erstmals innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten
dieser Regelung und danach vierteljahrlich zu tGberpriifen und im Falle von Anderungen
anzupassen.

(2) Die Mitteilung nach Absatz 1 Satz 2 hat fir jede Fahrerlaubnisklasse insbe-
sondere folgende Angaben zu enthalten:

1. den pauschalierten Grundbetrag fir die allgemeinen Aufwendungen des Fahr-
schulbetriebs einschliel3lich des gesamten theoretischen Unterrichts, sofern dieser
angeboten wird, fur die Aufbauseminare nach § 2a Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 des
Strallenverkehrsgesetzes, fir die Fahreignungsseminare nach § 4a Absatz 2
Nummer 1 des Strallenverkehrsgesetzes und fir die Ausbildung fir das Flhren
von Mofas und geschwindigkeitsbeschrankten Kleinkraftradern nach den fahrer-
laubnisrechtlichen Vorschriften,

2. den pauschalierten Grundbetrag fir die weitere Ausbildung bei Nichtbestehen der
theoretischen Prifung, sofern diese Ausbildung angeboten wird,
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3. das Entgelt fur die theoretische Einweisung und die Beobachtungsfahrt im Rah-
men des Fahrpraxiserwerbs unter Anleitung, sofern diese Leistung angeboten
wird,

4. das Entgelt fur die Feststellung der Prifungsreife fir die praktische Prifung,

5. das Vorstellungsentgelt fiir die theoretische Priifung, sofern ein solches erhoben
wird,

6. das Vorstellungsentgelt flr die praktische Prifung, sofern ein solches erhoben
wird,

7. das Entgelt bei Teilprufungen fur die Klassen BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE
und T far

a) nur praktisches Fahren und Grundfahraufgaben,
b) nur Abfahrtkontrolle und Handfertigkeiten,
¢) nur Verbinden und Trennen,

8. das Entgelt fir eine Fahrstunde.

Das Entgelt fur eine Fahrstunde nach Satz 1 Nummer 8 umfasst auch die Unterweisung
am Fahrzeug.

(3) Die Angaben uber die Entgelte und deren Bestandteile sowie Uber die Ge-
schaftsbedingungen missen den Grundsatzen der Preisklarheit und der Preiswahrheit
entsprechen.”

§ 34 Absatz 3 wird wie folgt gedndert:

a) Satz 1 Nummer 2 wird durch die folgende Nummer 2 ersetzt:

»2. der Inhaber einer Fahrschulerlaubnis zur voribergehenden und gelegentli-
chen Fahrschulausbildung im Inland nach § 21 Satz 2 in Verbindung mit § 3a
Absatz 2 nicht mehr in einem anderen EU-Mitgliedstaat, einem anderen
EWR-Vertragsstaat oder der Schweiz rechtmafig niedergelassen ist,”.

b) In Satz 2 wird die Angabe ,zur voriibergehenden und gelegentlichen Fahrschiler-
ausbildung nach § 21 Satz 2 in Verbindung mit § 3 Absatz 1 Satz 2“ durch die
Angabe ,zur voribergehenden und gelegentlichen Fahrschulausbildung im Inland
nach § 21 Satz 2 in Verbindung mit § 3a Absatz 2“ ersetzt.

§ 37 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 wird die Angabe ,die erforderlichen Lehrmittel und
Lehrfahrzeuge” durch die Angabe ,die erforderlichen Lehrfahrzeuge® ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ,Absatz 1 Satz 1 Nummer 4“ durch die Angabe
LAbsatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 5 ersetzt.

§ 38 wird wie folgt geandert:
a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geandert:

aa) Nummer 3 wird durch die folgende Nummer 3 ersetzt:
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,3. ein Verzeichnis der vorhandenen Unterrichtsraume,”
bb) Nummer 4 wird gestrichen.
cc) Die Nummern 5 bis 8 werden zu den Nummern 4 bis 7.

b) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe ,Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 bis 5 an Ort und
Stelle” durch die Angabe ,Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 und 4 ersetzt.

In § 40 Absatz 1 Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Der Unterricht muss so gestaltet und die Ausristung der Fahrlehrerausbildungsstatte
muss so beschaffen und bemessen sein, dass das Unterrichtsziel erreicht werden
kann.”

§ 41 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Der Inhaber oder die fir die verantwortliche Leitung der Fahrlehrerausbildungsstatte
bestellte Person hat der nach Landesrecht zustadndigen Behdrde unverzuglich anzu-
zeigen:

1. die Verlegung, die Stilllegung und die Schliefung der Fahrlehrerausbildungsstatte,

2. die Bestellung und die Entlassung einer verantwortlichen Leitung der Fahrlehrer-
ausbildungsstatte,

3. Anderungen im Lehrpersonal; der Anzeige Uber die Einstellung einer Lehrkraft sind
Unterlagen zum Nachweis der Eignung beizufligen,

4. Verlegung der Unterrichtsraume,

5. beijuristischen Personen, nichtrechtsfahigen Vereinen oder rechtsfahigen Perso-
nengesellschaften als Inhabern der amtlich anerkannten Fahrlehrerausbildungs-
statte die Bestellung oder das Ausscheiden von Personen, die nach Gesetz oder
Satzung zur Vertretung berufen sind, sowie

6. den Beginn jedes Lehrgangs und die Namen der Teilnehmer innerhalb von zwei
Wochen ab Beginn.®

§ 44 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 2 werden die Angabe ,fur Bau und Heimat,”“ und die Angabe ,und digitale
Infrastruktur® gestrichen.

b) Absatz 7 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,Der Ausbildungsfahrlehrer des Bewerbers muss in diesem Fall seit mindestens
drei Jahren im Besitz der Fahrlehrerlaubnisklasse CE sein.*

c) In Absatz 9 werden die Angaben ,fur Bau und Heimat,“ und die Angabe ,und digi-
tale Infrastruktur” gestrichen.

Die §§ 45 bis 49 werden durch die folgenden §§ 45 bis 49 ersetzt:
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»S 45

Erfordernis und Voraussetzung der Seminarerlaubnis Aufbauseminar

(1) Wer Seminare im Sinne des § 2a Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung
mit § 2b Absatz 2 Satz 1 des StralRenverkehrsgesetzes (Aufbauseminar) durchflhrt,
bedarf der Erlaubnis (Seminarerlaubnis Aufbauseminar). § 2b Absatz 2 Satz 2 des
StralRenverkehrsgesetzes bleibt unberihrt.

(2) Eine Seminarerlaubnis Aufbauseminar wird auf Antrag erteilt, wenn der Fahr-
lehrer

1. mindestens die Fahrlehrerlaubnis der Klassen A und BE besitzt,

2. innerhalb der letzten funf Jahre drei Jahre lang Fahrschilern hauptberuflich
theoretischen und praktischen Unterricht erteilt hat,

3. im Fahreignungsregister mit nicht mehr als zwei Punkten belastet ist und

4. innerhalb der letzten zwei Jahre mit Erfolg an einem Einweisungslehrgang
nach § 45b teilgenommen hat.

(3) Die Seminarerlaubnis Aufbauseminar kann, auch nachtraglich, mit Auflagen
verbunden werden, soweit dies erforderlich ist, um die Einhaltung der Anforderungen
an Aufbauseminare, deren ordnungsgemafRe Durchfihrung und deren Uberwachung
sicherzustellen. Die Seminarerlaubnis Aufbauseminar ist zu versagen, wenn Tatsa-
chen vorliegen, die Bedenken gegen die Zuverlassigkeit des Antragstellers begrinden.

(4) Die Seminarerlaubnis Aufbauseminar wird schriftlich erteilt. Von der Seminar-
erlaubnis Aufbauseminar darf nur zusammen mit der Fahrschulerlaubnis oder im Rah-
men eines Beschaftigungsverhaltnisses mit dem Inhaber einer Fahrschule Gebrauch
gemacht werden. Der Inhaber oder die verantwortliche Leitung des Ausbildungsbe-
triebs muss ebenfalls die Seminarerlaubnis Aufbauseminar besitzen.

(5) Fur das Ruhen und das Erléschen der Seminarerlaubnis Aufbauseminar gilt §
13 entsprechend.

(6) Die Seminarerlaubnis Aufbauseminar ist zurickzunehmen, wenn bei ihrer Er-
teilung eine der Voraussetzungen des Absatzes 2 nicht vorgelegen hat. Die nach Lan-
desrecht zustandige Behorde kann von der Ricknahme absehen, wenn der Mangel
nicht mehr besteht. Die Seminarerlaubnis Aufbauseminar ist zu widerrufen, wenn nach-
traglich eine der in Absatz 2 genannten Voraussetzungen weggefallen ist. Bedenken
gegen die Zuverlassigkeit bestehen insbesondere dann, wenn der Inhaber der Semi-
narerlaubnis wiederholt die Pflichten grob verletzt hat, die ihm nach diesem Gesetz
oder nach den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen obliegen.

(7) Wird nach Ricknahme, Widerruf oder Verzicht der Seminarerlaubnis Aufbau-
seminar erneut eine Erlaubnis beantragt, ist Absatz 2 Nummer 1 bis 3 anzuwenden.
Innerhalb eines Jahres vor der Neuerteilung der Seminarerlaubnis Aufbauseminar hat
der Antragsteller an einer Fortbildung nach § 53 Absatz 2 Nummer 1 teilzunehmen.
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§ 45a

Datenerhebung fiir Zwecke der Durchfiihrung, Uberwachung und Qualitatssicherung des

Aufbauseminars

Der Inhaber der Seminarerlaubnis Aufbauseminar hat personenbezogene Daten, die

ihm als Seminarleitung des Aufbauseminars bekannt geworden sind, zu speichern und flnf
Jahre nach der Ausstellung einer vorgeschriebenen Teilnahmebescheinigung zu I6schen.
Die Daten nach Satz 1 durfen

1.

vom Inhaber der Seminarerlaubnis Aufbauseminar langstens neun Monate nach der
Ausstellung der Teilnahmebescheinigung flr die Durchfiihrung des jeweiligen Aufbau-
seminars genutzt werden,

vom Inhaber der Seminarerlaubnis Aufbauseminar ausschlief3lich in Gestalt von Name,
Vorname, Geburtsdatum und Anschrift der Seminarteilnehmer sowie deren Unterschrift
auf der Teilnehmerliste

a) der nach Landesrecht zusténdigen Behdrde Ubermittelt und von dieser zur Uber-
wachung nach § 51 genutzt werden,

b) an Dritte, die ein von der nach Landesrecht zustandigen Behdrde genehmigtes
Qualitatssicherungssystem nach § 51 Absatz 6 betreiben und an dem der Inhaber
der Seminarerlaubnis Aufbauseminar teilnimmt, Gbermittelt und im Rahmen dieses
Qualitatssicherungssystems genutzt werden.

Der Empfanger nach Satz 2 darf die Daten erheben und hat die Daten unverzlglich zu

I6schen, wenn sie nicht mehr fur die in Satz 2 jeweils genannten Zwecke bendtigt wer-

den, spatestens jedoch funf Jahre nach der Ausstellung der Teilnahmebescheinigung
nach Satz 1.

§ 45b
Inhalt und Durchfiihrung von Einweisungslehrgangen nach § 45 Absatz 2 Nummer 4
(1) Einweisungslehrgénge nach § 45 Absatz 2 Nummer 4 umfassen:
einen viertagigen Grundkurs und
einen viertagigen Kurs zur inhaltlichen Gestaltung des Aufbauseminars.

(2) Die Teilnahme an einem Einweisungslehrgang nach § 45 Absatz 2 Nummer 4 war

erfolgreich, wenn der Teilnehmer an allen Veranstaltungen des Lehrgangs teilgenommen
und durch aktive Beteiligung, insbesondere bei Ubungsmoderationen, gezeigt hat, dass er
zur Leitung des Aufbauseminars befahigt ist.

(3) Die Kurse nach Absatz 1 sind jeweils in vier zusammenhangenden Tagen zu ver-

mitteln. Ihr taglicher Umfang betragt acht Unterrichtseinheiten zu je 45 Minuten. Die Zahl
der Teilnehmer darf zwdlf nicht Gberschreiten.

1.

2.

(4) Die Leitung der Kurse nach Absatz 1 erfolgt jeweils gemeinsam durch mindestens
eine Lehrkraft, die die Voraussetzungen nach § 45c¢ Absatz 1 Nummer 3a erfillt und

eine Lehrkraft, die die Voraussetzungen nach § 45¢ Absatz 1 Nummer 3b erfullt.
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§ 45c

Voraussetzungen fur die Durchfihrung von Einweisungslehrgéangen nach § 45 Absatz 2 Num-
mer 4

(1) Zur Durchfihrung von Einweisungslehrgangen nach § 45 Absatz 2 Nummer 4 ist
berechtigt, wer von der nach Landesrecht zustandigen Behdrde anerkannt ist. Die Aner-
kennung ist auf Antrag zu erteilen, wenn der Bewerber folgende Voraussetzungen erfiillt:

1. Vorlage eines Ausbildungsprogramms, mit dem Kenntnisse und Fahigkeiten vermittelt
werden, die erforderlich sind, um das Aufbauseminar nach § 2a Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 1 des StralRenverkehrsgesetzes und der aufgrund des Straflenverkehrsgesetzes
erlassenen Rechtsvorschriften durchzufiihren,

2. Nachweis geeigneter Raumlichkeiten sowie einer sachgerechten Ausstattung,
3. Nachweis der folgenden Qualifikation:

a) Seminarerlaubnis Aufbauseminare nach § 31 in der bis zum Ablauf des 30. April
2014 anwendbaren Fassung oder Seminarerlaubnis Aufbauseminare nach § 45,
oder Seminarerlaubnis Verkehrspadagogik nach § 31a in der vom 1. Mai 2014 bis
zum Ablauf des 31. Dezember 2017 anzuwendenden Fassung oder Seminarer-
laubnis Verkehrspadagogik nach § 46, und Erfahrungen in der Durchflhrung eines
dieser Seminare oder Uber vergleichbare Erfahrungen in der Moderationstechnik
oder

b) Abschluss eines Hochschulstudiums mit bildungswissenschaftlichem Schwer-
punkt und Diplom- oder gleichwertigem Studienabschluss, Besitz der Fahrerlaub-
nis der Klasse B sowie Kenntnisse und Erfahrungen in gruppenorientierten Lern-
prozessen und der Erwachsenenbildung,

4. Belastung mit nicht mehr als zwei Punkten im Fahreignungsregister und

5. Teilnahme an einem mindestens viertagigen Grundlagenseminar fir Lehrgangsleitun-
gen von Einweisungslehrgangen bei einem von der nach Landesrecht zustandigen Be-
hérde anerkannten Trager.

(2) Die Anerkennung ist zu versagen, wenn Tatsachen vorliegen, die Bedenken gegen
die Zuverlassigkeit des Bewerbers begrinden. Die Anerkennung kann, auch nachtraglich,
mit Auflagen, insbesondere hinsichtlich der Aufsicht Gber die Durchfihrung der Einwei-
sungslehrgange sowie der Teilnahme an Fortbildungsmalinahmen verbunden werden, so-
weit dies erforderlich ist, um die Einhaltung der Anforderungen an Einweisungslehrgange,
deren ordnungsgemafRe Durchfiihrung und deren Uberwachung sicherzustellen.

§ 45d

Voraussetzungen fir die Durchflihrung von Grundlagenseminaren fir Lehrgangsleitungen
nach § 45¢ Absatz 1 Satz 2 Nummer 5

Zur Durchfihrung von Grundlagenseminaren fir Lehrgangsleitungen nach § 45¢ Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 5 ist ein Trager berechtigt, der von der nach Landesrecht zustandi-
gen Behdrde anerkannt ist. Die amtliche Anerkennung wird auf Antrag erteilt, wenn der
Trager ein auf wissenschaftlicher Grundlage entwickeltes Ausbildungsprogramm vorgelegt
hat, mit dem Kenntnisse und Fahigkeiten vermittelt werden, die erforderlich sind, um eine
einheitliche Qualitat bei der Durchfihrung der Grundlagenseminare nach § 45¢ Absatz 1
Satz 2 Nummer 5 zu gewahrleisten. Fir die wissenschaftliche Beurteilung des Ausbildungs-
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programms kann sich die nach Landesrecht zustandige Behdrde geeigneter Personen oder
Stellen bedienen.

§ 46
Erfordernis und Voraussetzung der Seminarerlaubnis Verkehrspadagogik

(1) Wer die verkehrspadagogische TeilmalRnahme des Fahreignungsseminars im
Sinne des § 4a Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 des StralRenverkehrsgesetzes durchflhrt, bedarf
der Erlaubnis (Seminarerlaubnis Verkehrspadagogik).

(2) Die Seminarerlaubnis Verkehrspadagogik wird auf Antrag erteilt, wenn der Fahr-
lehrer

1. mindestens die Fahrlehrerlaubnis der Klassen A und BE besitzt,

2. innerhalb der letzten flinf Jahre drei Jahre lang Fahrschilern hauptberuflich theoreti-
schen und praktischen Unterricht erteilt hat,

3. im Fahreignungsregister mit nicht mehr als zwei Punkten belastet ist und

4. innerhalb der letzten zwei Jahre erfolgreich an einem Einweisungslehrgang nach § 46b
teilgenommen hat.

(3) Die Seminarerlaubnis Verkehrspadagogik kann, auch nachtraglich, mit Auflagen
verbunden werden, soweit dies erforderlich ist, um die Einhaltung der Anforderungen an
Fahreignungsseminare, deren ordnungsgemafRe Durchfiihrung und deren Uberwachung si-
cherzustellen. Die Seminarerlaubnis Verkehrspadagogik ist zu versagen, wenn Tatsachen
vorliegen, die Bedenken gegen die Zuverlassigkeit des Antragstellers begrinden.

(4) Die Seminarerlaubnis Verkehrspadagogik wird schriftlich erteilt. Von der Seminar-
erlaubnis Verkehrspadagogik darf nur zusammen mit der Fahrschulerlaubnis oder im Rah-
men eines Beschaftigungsverhaltnisses mit dem Inhaber einer Fahrschule Gebrauch ge-
macht werden. Der Inhaber oder die verantwortliche Leitung der Fahrschule muss ebenfalls
die Seminarerlaubnis Verkehrspadagogik besitzen.

(5) Fur das Ruhen und das Erléschen der Seminarerlaubnis Verkehrspadagogik gilt §
13 entsprechend.

(6) Die Seminarerlaubnis Verkehrspadagogik ist zurlickzunehmen, wenn bei ihrer Er-
teilung eine der Voraussetzungen des Absatzes 2 nicht vorgelegen hat. Die nach Landes-
recht zustandige Behorde kann von der Ricknahme absehen, wenn der Mangel nicht mehr
besteht. Die Seminarerlaubnis Verkehrspadagogik ist zu widerrufen, wenn nachtraglich
eine der in Absatz 2 genannten Voraussetzungen weggefallen ist. Bedenken gegen die
Zuverlassigkeit bestehen insbesondere dann, wenn die Seminarleitung wiederholt die
Pflichten grob verletzt hat, die ihr nach diesem Gesetz oder nach den aufgrund dieses Ge-
setzes erlassenen Rechtsverordnungen obliegen.

(7) Wird nach Ricknahme, Widerruf oder Verzicht der Seminarerlaubnis Verkehrspa-
dagogik erneut eine Erlaubnis beantragt, ist Absatz 2 Nummer 1 bis 3 anzuwenden. Inner-
halb eines Jahres vor der Neuerteilung der Seminarerlaubnis Verkehrspadagogik hat der
Antragsteller an einer Fortbildung nach § 53 Absatz 2 Nummer 2 teilzunehmen.
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§ 46a

Datenerhebung fiir Zwecke der Durchfiihrung, Uberwachung und Qualitatssicherung der

verkehrspadagogischen TeilmaRnahme des Fahreignungsseminars

Der Inhaber der Seminarerlaubnis Verkehrspadagogik hat personenbezogene Daten,

die ihm als Seminarleitung der verkehrspadagogischen TeilmalRnahme bekannt geworden
sind, zu speichern und funf Jahre nach der Ausstellung einer vorgeschriebenen Teilnahme-
bescheinigung unverziglich zu I6schen. Die Daten nach Satz 1 dirfen

1.

vom Inhaber der Seminarerlaubnis Verkehrspadagogik langstens neun Monate nach
der Ausstellung der Teilnahmebescheinigung fir die Durchfiihrung des jeweiligen Fahr-
eignungsseminars genutzt werden,

vom Inhaber der Seminarerlaubnis Verkehrspadagogik ausschliel3lich in Gestalt von
Name, Vorname, Geburtsdatum und Anschrift der Seminarteilnehmer sowie deren Un-
terschrift auf der Teilnehmerliste

a) der nach Landesrecht zusténdigen Behdrde Ubermittelt und von dieser zur Uber-
wachung nach § 51 genutzt werden,

b) an Dritte, die ein von der nach Landesrecht zustédndigen Behdrde genehmigtes
Qualitatssicherungssystem nach § 51 Absatz 7 betreiben und an dem der Inhaber
der Seminarerlaubnis Verkehrspadagogik teilnimmt, Gbermittelt und im Rahmen
dieses Qualitatssicherungssystems genutzt werden.

Der Empfanger nach Satz 2 darf die Daten erheben und hat die Daten unverzlglich zu
I6schen, wenn sie nicht mehr fUr die in Satz 2 jeweils genannten Zwecke bendtigt wer-
den, spatestens jedoch funf Jahre nach der Ausstellung der Teilnahmebescheinigung
nach Satz 1.

§ 46b

Inhalt und Durchfiihrung von Einweisungslehrgangen nach § 46 Absatz 2 Nummer 4

(1) Einweisungslehrgénge nach § 46 Absatz 2 Nummer 4 umfassen:
einen viertagigen verkehrspadagogischen Grundkurs,

einen viertagigen Kurs zur inhaltlichen Gestaltung der verkehrspadagogischen Teil-
malinahme des Fahreignungsseminars,

die Hospitation einer vollstandigen verkehrspddagogischen Teilmalnahme des Fahr-
eignungsseminars und

eine eigenstandige, durch die Lehrgangsleitung beaufsichtigte Durchfiihrung einer voll-
standigen verkehrspadagogischen Teilmalinahme des Fahreignungsseminars.

(2) Die Teilnahme an einem Einweisungslehrgang nach Absatz 1 war erfolgreich,

wenn der Teilnehmer an allen Veranstaltungen des Lehrgangs teilgenommen und durch
aktive Beteiligung, insbesondere bei Ubungsmoderationen, gezeigt hat, dass er zur Erfll-

lung der aufgestellten Qualitatsmerkmale zur Seminardurchfuhrung befahigt ist.

(3) Die Kurse nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 sind jeweils in vier zusammenhangen-

den Tagen zu vermitteln. lhr taglicher Umfang betragt acht Unterrichtseinheiten zu je 45

Minuten. Die Zahl der Teilnehmer darf zwolf nicht Gberschreiten.
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(4) Die Leitung der Kurse nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 erfolgt jeweils gemeinsam

durch mindestens

1.

2.

eine Lehrkraft, die die Voraussetzungen nach § 47 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3a erfillt
und

eine Lehrkraft, die die Voraussetzungen nach § 47 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3b erfullt.

§ 47

Voraussetzungen fir die Durchfliihrung von Einweisungslehrgangen nach § 46 Absatz 2

Nummer 4

(1) Zur Durchfuhrung von Einweisungslehrgangen nach § 46 Absatz 2 Satz 1 Nummer

4 ist berechtigt, wer von der nach Landesrecht zustandigen Behdrde anerkannt ist. Die An-
erkennung ist auf Antrag zu erteilen, wenn der Bewerber folgende Voraussetzungen erfullt:

1.

Vorlage eines Ausbildungsprogramms, mit dem Kenntnisse und Fahigkeiten vermittelt
werden, die erforderlich sind, um die verkehrspadagogische Teilmalinahme des Fahr-
eignungsseminars nach § 4a Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 des Stralenverkehrsgesetzes
und der auf Grund des StralRenverkehrsgesetzes erlassenen Rechtsvorschriften durch-
zufiihren,

Nachweis geeigneter Rdumlichkeiten sowie einer sachgerechten Ausstattung,
Nachweis der folgenden Qualifikation

a) Seminarerlaubnis Aufbauseminar nach § 31 in der bis zum Ablauf des 30. April
2014 anzuwendenden Fassung oder Seminarerlaubnis Verkehrspadagogik nach
§ 31a in der vom 1. Mai 2014 bis zum Ablauf des 31. Dezember 2017 anzuwen-
denden Fassung oder Seminarerlaubnis Verkehrspadagogik nach § 46 oder Se-
minarerlaubnis Aufbauseminar nach § 45 und mindestens dreijahrige Erfahrungen
in der Durchfiihrung eines dieser Seminare oder

b) Abschluss eines Hochschulstudiums mit bildungswissenschaftlichem Schwer-
punkt und Diplom- oder gleichwertigem Studienabschluss, Besitz der Fahrerlaub-
nis der Klasse B und mindestens dreijahrige Berufserfahrung in der Erwachsenen-
bildung,

Belastung mit nicht mehr als zwei Punkten im Fahreignungsregister und
Teilnahme an einem mindestens viertagigen Grundlagenseminar flr Lehrgangsleitun-
gen von Einweisungslehrgangen bei einem von der nach Landesrecht zustandigen Be-

horde anerkannten Trager.

(2) Die Anerkennung ist zu versagen, wenn Tatsachen vorliegen, die Bedenken gegen

die Zuverlassigkeit des Bewerbers begrinden. Die Anerkennung kann, auch nachtraglich,
mit Auflagen, insbesondere hinsichtlich der Aufsicht tber die Durchfihrung der Einwei-
sungslehrgange sowie der Teilnahme an Fortbildungsmalnahmen verbunden werden, so-
weit dies erforderlich ist, um die Einhaltung der Anforderungen an Einweisungslehrgange,
deren ordnungsgemafRe Durchfihrung und deren Uberwachung sicherzustellen.
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§48

Voraussetzungen flr die Durchfiihrung von Grundlagenseminaren fiir Lehrgangsleitungen
nach § 47 Absatz 1 Nummer 5

Zur Durchfiihrung von Grundlagenseminaren flr Lehrgangsleitungen nach § 47 Absatz
1 Nummer 5 ist ein Trager berechtigt, der von der nach Landesrecht zustandigen Behorde
anerkannt ist. Die amtliche Anerkennung wird auf Antrag erteilt, wenn der Trager ein auf
wissenschaftlicher Grundlage entwickeltes Ausbildungsprogramm vorgelegt hat, mit dem
Kenntnisse und Fahigkeiten vermittelt werden, die erforderlich sind, um eine einheitliche
Qualitat bei der Durchfuhrung der Grundlagenseminare nach § 47 Absatz 1 Nummer 5 zu
gewahrleisten. Fir die wissenschaftliche Beurteilung des Ausbildungsprogramms kann sich
die nach Landesrecht zustandige Behdrde geeigneter Personen oder Stellen bedienen.

§ 49
(weggefallen).

33. In § 50 Absatz 2 Nummer 1 und 2 wird jeweils die Angabe ,§ 3 Absatz 1 Satz 2“ durch
die Angabe ,§ 3a Absatz 2 ersetzt.

34. § 51 wird wie folgt geandert:
a) Die Absatze 1 bis 5 werden durch die folgenden Absatze 1 bis 4 ersetzt:

»(1) Die nach Landesrecht zustandige Behdrde Uberwacht die Fahrlehrer, die
Fahrschulen und deren Zweigstellen, die Fahrlehrerausbildungsstatten sowie die
Trager von Einweisungsseminaren nach § 16 Absatz 1, Trager von Einweisungs-
lehrgangen nach § 45 Absatz 2 Nummer 4 und § 46 Absatz 2 Nummer 4, die Tra-
ger von Grundlagenseminaren fur Lehrgangsleitungen nach § 45¢ Absatz 1 Num-
mer 5 und § 47 Absatz 1 Nummer 5 und die Trager von Fortbildungslehrgéangen
nach § 53 Absatz 1, 2 und 3.

(2) Die Uberwachung umfasst

1. vorbehaltlich der Nummer 2 die Uberwachung der Einhaltung fahrlehrerrecht-
licher Vorschriften, insbesondere die Einhaltung der Ausstattungsstandards
und der Aufzeichnungspflichten,

2. die Beurteilung der fachlichen und padagogischen Qualitat der Fahrschulaus-
bildung, der Seminare und Lehrgange und

3. die Einhaltung der fahrerlaubnisrechtlichen Vorschriften, die die Schulung und
Ausbildung von Bewerbern zum Inhalt haben.

(3) Die nach Landesrecht zustandige Behdrde kann die Uberwachung nach
den Absatzen 1 und 2 nach eigenem Ermessen gestalten. Sie soll, wenn konkrete
Anhaltspunkte vorliegen, die auf VerstdlRe gegen stral’enverkehrsrechtliche ein-
schlieBlich fahrlehrerrechtliche Vorschriften hinweisen, insbesondere prifen, ob

1. die Ausbildung, die Aufbauseminare, die verkehrspadagogische Teilmal3-
nahme der Fahreignungsseminare, die Einweisungsseminare nach § 16 Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 2, die Einweisungslehrgange nach § 45 Absatz 2 Num-
mer 4 und § 46 Absatz 2 Nummer 4, die Grundlagenseminare nach § 45c
Absatz 1 Nummer 5 und § 47 Absatz 1 Nummer 5 und die Fortbildungslehr-
gange nach § 53 Absatz 1, 2 und 3 ordnungsgemal durchgefihrt werden,



b)
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2. die Unterrichtsraume, Lehrmittel und Lehrfahrzeuge zur Verfliigung stehen und
den gesetzlichen Vorschriften entsprechen und

3. die sonstigen Pflichten aufgrund dieses Gesetzes und der aufgrund dieses
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen erflllt werden.

(4) Die mit der Prufung beauftragten Personen sind befugt,

1. wahrend der Ublichen Geschaftszeiten Grundstiicke und Geschaftsraume des
Erlaubnisinhabers zu betreten,

2. dort Prufungen und Besichtigungen vorzunehmen,

3. dem Unterricht, den Aufbauseminaren, den verkehrspadagogischen Teilmal3-
nahmen der Fahreignungsseminare, den Einweisungslehrgangen nach § 45
Absatz 2 Nummer 4 und § 46 Absatz 2 Nummer 4 und den Grundlagensemi-
naren nach § 45c¢ Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 und § 47 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 5 und den Fortbildungslehrgangen nach § 53 Absatz 1, 2 und 3 beizu-
wohnen,

4. in die vorgeschriebenen Aufzeichnungen Einsicht zu nehmen, Ablichtungen
zu fertigen und diese sicherzustellen und

5. von naturlichen und juristischen Personen und sonstigen Personenvereinigun-
gen alle erforderlichen Auskuinfte zu verlangen.

Der Erlaubnisinhaber hat die MalRnahmen nach Satz 1 Nummer 1 bis 4 zu dulden
und die bei der Uberwachung tatigen Personen bei der Erfiillung ihrer Aufgabe zu
unterstiitzen. Der Erlaubnisinhaber hat den bei der Uberwachung tatigen Personen
auf Verlangen unverzuglich die in Satz 1 Nummer 5 genannten Ausklnfte zu er-
teilen. Der Erlaubnisinhaber kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, de-
ren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der
Zivilprozessordnung bezeichneten Angehdrigen der Gefahr strafgerichtlicher Ver-
folgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz tber Ordnungswidrigkeiten aus-
setzen warde. “

Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 5 und in Satz 1 wird die Angabe ,eines anderen
Mitgliedstaats der Europaischen Union, eines anderen Vertragsstaats des Abkom-
mens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz“ durch die An-
gabe ,eines anderen EU-Mitgliedstaats, eines anderen EWR-Vertragsstaats oder
der Schweiz” ersetzt.”

Der bisherige Absatz 7 wird durch die folgenden Absatze 6 bis 7 ersetzt:

»(6) Die zustandige Technische Prifstelle fur den Kraftfahrzeugverkehr hat
der nach Landesrecht zustandigen Behérde mindestens einmal im Jahr eine auf
den Inhaber einer Fahrschulerlaubnis bezogene Statistik Uber die Anzahl der
durchgeflhrten sowie bestandenen und nicht bestandenen praktischen Fahrer-
laubnisprufungen, getrennt nach Fahrerlaubnisklassen sowie Erst- und Wiederho-
lungsprifungen, zu Ubermitteln. Die nach Landesrecht zustandige Behdrde darf
die Daten nach Satz 2 verarbeiten, soweit dies zur Erflllung ihrer Aufgaben auf-
grund dieses Gesetzes und der hierauf beruhenden Rechtsverordnungen erforder-
lich ist.

(7) Die Trager von Einweisungsseminaren nach § 16 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 2, Einweisungslehrgangen nach § 45 Absatz 2 Nummer 4, Einweisungslehr-
gangen nach § 46 Absatz 2 Nummer 4, Grundlagenseminaren flr Lehrgangslei-
tungen nach § 45c Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 und § 47 Absatz 1 Nummer 5 und
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Fortbildungslehrgangen nach § 53 Absatz 1, 2 und 3 sowie die Inhaber bezie-
hungsweise die verantwortliche Leitungen von Fahrschulen, die Aufbauseminare
oder verkehrspadagogische TeilmaRnahmen des Fahreignungsseminars anbie-
ten, haben bis spatestens flinf Werktage vor der Durchflihrung eines Seminars
oder Lehrgangs der nach Landesrecht zustandigen Behdrde zum Zwecke der
Uberwachung schriftlich oder elektronisch Folgendes anzuzeigen:

1. die Anschrift des Ortes, an dem der Unterricht stattfinden soll,

2. das Datum des Seminars oder Lehrgangs,

3. den Beginn und das Ende der geplanten Unterrichtseinheiten,

4. den Gegenstand des Unterrichts und

5. den verantwortlichen Unterrichtsleiter.

Diese Angaben sind von der nach Landesrecht zustadndigen Behorde und von den

mit der Durchfiihrung der Uberwachung beauftragten Personen oder Stellen spa-
testens flnf Jahre nach Abschluss des Unterrichts zu I6schen.”

35. § 53 wird wie folgt geandert:

a)

b)

Die Absatze 1 bis 5 werden durch die folgenden Absatze 1 bis 5 ersetzt:

»(1) Jeder Fahrlehrer hat innerhalb eines Zeitraums von vier Jahren an min-
destens drei Tagen an einer Fortbildung teilzunehmen.

(2) Inhaber
1. einer Seminarerlaubnis Aufbauseminar oder
2. einer Seminarerlaubnis Verkehrspadagogik

haben alle vier Jahre an einer eintagigen Fortbildung fir die jeweilige Erlaubnis
teilzunehmen, in der Inhalte und Methoden der Durchfiihrung fiir das jeweilige Se-
minar vermittelt werden.

(3) Ausbildungsfahrlehrer nach § 16 Absatz 1 Satz 1 haben alle vier Jahre an
einer eintagigen Fortbildung teilzunehmen.

(4) In den Fallen der Absatze 1 bis 3 beginnt die Frist mit Ablauf des Jahres,
in dem die jeweilige Erlaubnis erteilt oder um eine weitere Fahrlehrerlaubnis in den
Klassen A, CE oder DE erweitert wurde. Der nach den Abséatzen 1 bis 3 zu Fort-
bildung Verpflichtete hat die Nachweise spatestens innerhalb von zwei Wochen
nach Ablauf der jeweiligen Fortbildungsfrist der nach Landesrecht zustandigen Be-
hérde vorzulegen. Die Frist flr die nachste Fortbildung beginnt mit dem Ablauf der
letzten Fortbildungsfrist. Wird innerhalb der Frist eine weitere Fahrlehrerlaubnis in
den Klassen A, CE oder DE erworben, beginnt die Frist nach Absatz 1 mit Erwerb
dieser weiteren Fahrlehrerlaubnisklasse.

(5) Die Fortbildungspflicht nach Absatz 1 verringert sich, wenn der Fahrlehrer
innerhalb der Frist nach Absatz 1 seine Fortbildungspflicht nach den Abséatzen 2
und 3 oder nach einer auf Grund des § 68 erlassenen Rechtsverordnung erfullt
hat, um jeweils einen Tag.”

Die Abséatze 9 und 10 werden durch die folgenden Abséatze 9 und 10 ersetzt:
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»(9) Inhaber einer Fahrlehrerlaubnis, die nicht mehr von ihrer Fahrlehrerlaub-
nis Gebrauch machen oder deren Fahrlehrerlaubnis nach § 13 Absatz 2 ruht, ha-
ben eine Fortbildung nach Absatz 1 abzuschlielen, wenn eine auf der Fahrlehrer-
laubnis beruhende Tatigkeit wieder aufgenommen wird und zu diesem Zeitpunkt
die Vierjahresfrist abgelaufen ist. Sind Inhaber einer Fahrlehrerlaubnis im Sinne
des Satzes 1 zugleich Inhaber einer Erlaubnis nach § 16 Absatz 1, § 45 Absatz 1
oder § 46 Absatz 1, haben sie zusatzlich jeweils eine Fortbildung nach den Absat-
zen 2 oder 3 abzuschlielen, wenn eine entsprechende Tatigkeit wieder aufgenom-
men wird und zu diesem Zeitpunkt die Vierjahresfrist nach den Absatzen 2 oder 3
abgelaufen ist. Satz 1 gilt bei der Neuerteilung einer Fahrlehrerlaubnis nach § 15
entsprechend.

(10) Jeder Trager der Fortbildungslehrgange nach den Absatzen 1 bis 3 bedarf
einer Anerkennung durch die nach Landesrecht zustandige Behdrde. Die Aner-
kennung kann, auch nachtraglich, mit Auflagen versehen werden, soweit dies er-
forderlich ist, um die ordnungsgemaRe Durchfiihrung der Ausbildung und Uberwa-
chung sicherzustellen.”

36. § 54 wird wie folgt geandert:

37.

38.

a)

c)

Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geandert:
aa) Nach Nummer 1 Buchstabe d wird der folgender Buchstabe e eingefugt:
»€) Dreijahresfrist nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8,

bb) In Nummer 9 wird die Angabe ,Buchstabe a oder b durch die Angabe ,Num-
mer 1 oder 2“ ersetzt.

cc) In Nummer 10 wird die Angabe ,Satz 1 Nummer 2 und 3 durch die Angabe
-Nummer 2 bis 4“ ersetzt.

dd) In Nummer 11 wird die Angabe ,Satz 1“ gestrichen.
In Absatz 2 Nummer 3 wird nach der Angabe ,,ganz oder Uberwiegend ermdglicht
haben® die Angabe ,oder die Dreijahresfrist aus wichtigem Grund nicht eingehalten

werden® eingefigt.

In Absatz 4 wird die Angabe ,fur Bau und Heimat, gestrichen.

§ 55 wird wie folgt geandert:

a)

b)

In Absatz 2 Satz 1, 5 und 7 wird jeweils die Angabe ,und digitale Infrastruktur®
gestrichen.

Absatz 3 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,In der Rechtsverordnung nach Absatz 2 kann bestimmt werden, dass die fur die
Amtshandlung zulassige Gebuhr auch erhoben werden darf, wenn die Amtshand-
lung ohne Verschulden der zustandigen Stelle und ohne ausreichende Entschul-
digung des Adressaten der Amtshandlung am festgesetzten Termin nicht stattfin-
den konnte.”

§ 56 wird wie folgt geandert:

a)

Absatz 1 wird wie folgt geandert:

aa) Nummer 4 wird durch die folgenden Nummern 4 bis 4b ersetzt:



b)
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,4. entgegen § 3a Absatz 2 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 eine Anzeige nicht,
nicht richtig oder nicht rechtzeitig erstattet,

4a. einer vollziehbaren Anordnung nach § 3a Absatz 4 Satz 1 zuwiderhan-
delt,

4b. entgegen § 3a Absatz 4 Satz 2, § 13 Absatz 5, § 14 Absatz 4 oder § 69
Absatz 8 oder 11 einen Fahrlehrerschein oder eine dort genannte Ur-
kunde nicht oder nicht rechtzeitig zurtickgibt,”.

bb) In Nummer 6 wird die Angabe ,§ 10 Absatz 3 Satz 2 oder § 26 Absatz 3 Satz

2 eine dort genannte Bescheinigung® durch die Angabe ,§ 10 Absatz 3 Satz

2, § 26 Absatz 3 Satz 2 oder § 53 Absatz 4 Satz 2 eine Bescheinigung oder

einen Nachweis® ersetzt.

cc) Nummer 7 wird durch die folgende Nummer 7 ersetzt:

,7. entgegen § 12 Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, die dort
genannte tagliche Gesamtdauer des praktischen Fahrunterrichts oder
die dort genannte Gesamtarbeitszeit Uberschreitet,”.

dd) In Nummer 9 wird die Angabe ,§ 17 Absatz 1 Satz 2" durch die Angabe ,§ 17

Absatz 1 Satz 2, § 28 Absatz 2, auch in Verbindung mit § 27 Absatz 3 Nummer

4 “ ersetzt.

ee) Nach der Nummer 9 wird die folgende Nummer 10 eingefugt:

,10. entgegen § 25 Satz 1 eine Meldung nicht, nicht richtig, nicht vollstandig,
nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig macht,”.

ff) Die bisherige Nummer 10 wird zu Nummer 11.
gg) Die bisherige Nummer 11 wird gestrichen.

hh) In Nummer 12 wird die Angabe ,§ 30 Satz 1 oder § 41 Satz 1* durch die An-
gabe ,§ 30 Satz 1, § 41 Satz 1 oder § 51 Absatz 9 Satz 1“ ersetzt.

i) In Nummer 14 wird die Angabe ,§ 31 Absatz 2 Satz 1 durch die Angabe ,§ 31
Absatz 3 Satz 1“ ersetzt.

jj) In Nummer 15 wird die Angabe ,Weise bekannt gibt* durch die Angabe ,Art
und Weise Ubermittelt ersetzt.

kk) In Nummer 17 wird die Angabe ,Satz 1 gestrichen.
Il) Die Nummer 22 wird durch die folgende Nummer 22 ersetzt:

,22. entgegen § 53 Absatz 1, Absatz 2 oder Absatz 3 nicht oder nicht rechtzeitig
an einer dort bezeichneten Fortbildung teilnimmt oder®.

mm) In Nummer 23 wird die Angabe ,verweist, oder” durch die Angabe ,verweist.”
ersetzt.

nn) Nummer 24 wird gestrichen.

In Absatz 2 wird nach der Angabe ,3,“ die Angabe ,4a,“ eingeflgt und wird die
Angabe , 10, gestrichen.
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39. § 57 wird wie folgt geandert:

40.

41.

a) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

(1) . Die nach Landesrecht zustandigen Behorden dirfen Register Uber
Fahrlehrer, Fahrlehreranwarter, Fahrschulen und Fahrlehrerausbildungsstatten
(6rtliches Fahrlehrerregister) fihren. Das ortliche Fahrlehrerregister darf auch die
Angaben zu Personen nach § 3a Absatz 1, auch in Verbindung mit § 3a Absatz 3,
enthalten.”

b) Nach Absatz 2 wird der folgende Absatz 3 eingefugt:

3) . Das Bundesministerium fur Verkehr darf ein 6ffentlich zugangliches
Register Uber die Unterrichtsentgelte der Fahrschulen und die Bestehensquoten
der Fahrschuler dieser Fahrschulen in der praktischen Prifung (Transparenzregis-
ter) fihren.”

§ 58 wird wie folgt geandert:
a) In Nummer 1 wird die Angabe ,Gesetz, und“ durch die Angabe ,Gesetz,“ ersetzt.
b) In Nummer 2 wird die Angabe ,Gesetz.“ Durch die Angabe ,Gesetz und“ ersetzt.

c) Nach Nummer 2 wird die folgende Nummer 3 eingeflugt:

»3. zur Herstellung einer verbrauchergerechten Transparenz Gber die Preise und
die Ausbildungsqualitat der Fahrschulen.*

§ 59 wird wie folgt geandert:

a) Absatz 3 Satz 2 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
,Eine Berechtigung zur voribergehenden und gelegentlichen Fahrschulausbildung
nach § 3a Absatz 2 wird in den Fallen des Satzes 1 Nummer 1 mit einem Zusatz
nach § 3a Absatz 2 Satz 4, eine Fahrschulerlaubnis zur voribergehenden und ge-
legentlichen Fahrschulausbildung nach § 21 Satz 2 in Verbindung mit § 3a Absatz
2 in den Fallen des Satzes 1 Nummer 3 mit einem Zusatz nach § 21 Satz 2 in
Verbindung mit § 3a Absatz 2 Satz 4 in den ortlichen Fahrlehrerregistern gespei-
chert.”

b) Nach Absatz 3 wird der folgende Absatz 4 eingeflgt:

»(4) Im Transparenzregister dirfen gespeichert werden:

1. Bezeichnung der Fahrschule,

2. Name, Vorname und Anschrift des Inhabers der Fahrschulerlaubnis sowie E-
Mail-Adresse der Fahrschule,

3. Dbei juristischen Personen: Name, Anschrift und E-Mail-Adresse der juristi-
schen Person,

4. bei rechtsfahigen Personengesellschaften: Name, Anschrift und E-Mail-Ad-
resse der rechtsfahigen Personengesellschaft,

5. die Unterrichtsentgelte einer Fahrschule nach § 32,



42.

43.

44.

45.
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6. die statistischen Angaben Uber die Anzahl und das Ergebnis der absolvierten
praktischen Fahrerlaubnisprifung der Fahrschiler der Fahrschule, die die
Prufungsreife des jeweiligen Fahrschiilers festgestellt hat.”

Nach § 60 Absatz 2 werden die folgenden Absatze 3 und 4 eingefligt:

»(3) Der Inhaber einer Fahrschulerlaubnis teilt dem Bundesministerium fur Verkehr
die nach § 59 Absatz 4 Nummer 1 bis 4 zu speichernden Daten flr das Transparenz-
register mit. Die Daten sind erstmals innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten
dieser Regelung zu Ubermitteln. DarlUber hinaus hat die Ubermittlung
1. nach Erteilung der Fahrschulerlaubnis und
2. im Falle von Anderungen dieser Daten
unverzuglich zu erfolgen.

(4) Die zustandigen Technischen Prifstellen fir den Kraftfahrzeugverkehr teilen

dem Bundesministerium fur Verkehr vierteljahrlich die nach § 59 Absatz 4 Nummer 6

zu speichernden Daten flir das Transparenzregister mit.”

In § 61 wird in der Angabe vor Nummer 1 die Angabe ,§ 59“ durch die Angabe ,§ 59
Absatz 1 bis 3 ersetzt.

In § 63 Absatz 1 Satz 1 wird nach der Angabe ,Richtlinie 2005/36/EG* die Angabe ,in
der Fassung vom 30. Juli 2025 eingefugt.

§ 68 wird wie folgt geandert:

a) In Absatz 1 wird im Satzteil vor Nummer 1 die Angabe ,und digitale Infrastruktur®
gestrichen.

b) In Absatz 2 wird die Angabe ,Bundesministeriums fur Bildung und Forschung"
durch die Angabe ,Bundesministeriums fur Bildung, Familie, Senioren, Frauen und
Jugend*® ersetzt.

Artikel 4

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der folgenden Absatze am Tag nach der Verkln-

dung in Kraft.

(2) Artikel 1 Nummer 1 tritt am 26.11.2029 in Kraft.

(83) Nummern ... treten am [einsetzen: Datum des ersten Tages des sechsten auf die

Verkiindung folgenden Kalendermonats] in Kraft.

EU-Rechtsakte:

Richtlinie (EU) 2005/36/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 Uber die
Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABI. L 255 vom 30.9.2005, S. 22), die zuletzt durch den Delegierten
Beschluss (EU) 2025/2187 der Kommission vom 30. Juli 2025 (ABI. L 2187 vom 29.10.2025, S. 1) geéandert
worden ist
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Begrindung

A. Allgemeiner Teil

. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Mit dem Vorhaben soll die Fahrschulausbildung zukunftsfahig gestaltet werden. Diese Mo-
dernisierung erfordert auch rechtliche Anderungen im Fahrlehrergesetz. Weitere Anderun-
gen stehen im Zusammenhang mit der Reform der Fahrschulausbildung mit dem Ziel, die
Kosten fur den Fihrerscheinerwerb zu reduzieren. Darlber hinaus sollen insbesondere
Verwaltungsverfahren in dem zum 01.01.2018 reformierten Fahrlehrerrecht verbessert und
Burokratie abgebaut werden. Au3erdem hat die Europaische Kommission die Regelungen
fur Inhaber von Befahigungsnachweisen aus anderen EU-Mitgliedstaaten beanstandet, so-
dass auch hier Anderungsbedarf besteht.

1. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Zur Optimierung des Fahrlehrergesetzes, zur Modernisierung der Fahrschulausbildung und
zur korrekten Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG werden einzelne Vorschriften des Fahr-
lehrergesetzes Uberarbeitet. Auf diese Weise werden insbesondere die Fahrschuliberwa-
chung, die Verwaltungsverfahren und die Berufsausibung von Fahrlehrern aus anderen
EU-Mitgliedstaaten erleichtert und die Fahrschulausbildung zukunftsfahig gestaltet. Aulder-
dem werden die Grundlagen fur die Modernisierung der Fahrschulausbildung geschaffen
und die Regelungen fir die Weiterbildung von Fahrlehrern neu strukturiert. Der Entwurf
enthalt zudem redaktionelle Anderungen, die der besseren Anwendung des Fahrlehrerge-
setzes dienen.

1l. Exekutiver FuBabdruck

Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter sowie beauftragte Dritte haben nicht we-
sentlich zum Inhalt des Gesetzentwurfs beigetragen.

Iv. Alternativen

Als Alternative kdme lediglich die Beibehaltung der bestehenden Vorschriften oder die Um-
setzung der urspriinglich geplanten Novelle der Fahrschulausbildung auf Basis des Ausbil-
dungs- und Evaluationskonzeptes zur Optimierung der Fahrausbildung der Bundesanstalt
fur StraRen- und Verkehrswesen (OFSA Il — Berichte der Bundesanstalt fur Stral3en- und
Verkehrswesen, Mensch und Sicherheit, Heft M 330) in Betracht. Damit blieben jedoch we-
sentliche Moglichkeiten zur Verbesserung der Verwaltungsverfahren ungenutzt. Aufserdem
entsprache die Fahrschulausbildung weiterhin nicht den Standards, die heute an Bildung
gesetzt werden. Bezlglich der Regelungen zur Berufsanerkennung gibt es keine Alterna-
tive, da eine nicht-europarechtskonforme Umsetzung ein Vertragsverletzungsverfahren
nach sich ziehen wirde.

V. Gesetzgebungskompetenz
Die Gesetzgebungskompetenz folgt aus der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz

des Bundes fur den Stral3enverkehr (Artikel 74 Absatz 1 Nummer 22 in Verbindung mit
Artikel 72 Absatz 2 des Grundgesetzes). Eine bundesgesetzliche Regelung ist zur Wahrung
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der Rechtseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich, da abweichende Landerre-
gelungen dazu fuhren wirden, dass sich die Qualitat und auch die Kosten der Ausbildung
von Fahrschilern regional unterscheiden wirden. Aus Verkehrssicherheitsgrinden ist je-
doch eine bundesweit einheitlich hohe Ausbildungsqualitat notwendig, um insbesondere
Fahranfanger auf die unterschiedlichsten Verkehrssituationen vorbereiten zu kénnen.

VL. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europaischen Union und volkerrechtlichen
Vertragen

Die Regelungen stehen im Einklang mit dem Recht der Europaischen Union.

VII. Gesetzesfolgen

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Mit dem Vorhaben erfolgt insbesondere in Bezug auf Antrags- und Nachweispflichten far
Fahrlehrer eine Deregulierung. Die rechtlichen Vorgaben fir die vorriibergehende und ge-
legentliche Tatigkeit von in anderen EU-Mitgliedstaaten ansassigen Fahrlehrern im Inland
werden auf das nach EU-Recht vorgesehene Mindestmald zurlickgefihrt. Aulderdem soll
unter anderem der Verwaltung die Fahrschuliberwachung erleichtert werden.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Das Vorhaben hat keine negativen Auswirkungen auf eine nachhaltige Entwicklung und die
Ziele der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Einzelne Schllisselindikatoren der Deut-
schen Nachhaltigkeitsstrategie sind nicht betroffen.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand

Das Vorhaben hat keine Auswirkungen auf die Einnahmen und Ausgaben der 6ffentlichen
Haushalte.

4. Erfullungsaufwand

4.1. Erfiillungsaufwand fiir Biirgerinnen und Biirger

Jahrlicher Einmali- Einmaliger
Jahrli- Erfullungs- Ei ger Auf- Erfullungs-
i Arti Jahrliche | cher Auf- | aufwand Shma-—\vand pro | aufwand
. ikel Regelungs' Fallzahl wand pro (in Stunden lige Fall- Fall (in (in Stunden
Nr. entwurf; Norm (§8§) und Einheit Fall (in bzw. Euro) o- | zahl und Minuten bzw. Tsd.
. der ,geringfi- Einheit Euro) oder
Minuten) gig“ (Begrin- bzw. ~geringflgig”
dung) Euro) (Begriindung)
1.1 Artikel 3 Nr. 25
(§ 31 Abs. 1 Lg?sooﬁﬁ -3 | 74500 Std.
FahrlG)
Summe Zeitauf-
wand (in Stunden) “i S e
Summe Sachauf- /
wand (in Euro) o

Erlauterungen zum Erfillungsaufwand fur Burgerinnen und Burger:
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Zu Nummer 1.1 (Artikel 3 Nr. 25: Anderung § 31 Abs. 1 FahrlG)

Durch Fahrschuler musste der Ausbildungsnachweis schriftlich oder digital unterschrieben
werden. Dies ist kiinftig nicht mehr erforderlich, da der Ausbildungsnachweis in der vorge-
gebenen Form entfallt. Daher entsteht eine Entlastung des Erflillungsaufwandes flr private
Fahrschuler. Fur die Bestimmung der Anzahl an Ausbildungsnachweisen wird hilfsweise
die Anzahl an Fahrerlaubnissen bzw. Fuhrerscheinen in Hohe von 1 490 672 fir das Jahr
2024 angenommen (vgl. KBA 2025, FE 6, Fahrerlaubniserteilungen im Zentralen Fahrer-
laubnisregister (ZFER), Jahr 2024). Da keine Daten zur der rein gewerblich veranlassten
Fahrschulausbildung vorliegen, wurde die Fallzahl vollstandig dem privaten Sektor zuge-
ordnet. Es wird angenommen, dass das Leisten der Unterschrift durch die Fahrschiler ca.
3 Minuten dauert.

Insgesamt entsteht durch den Wegfall der Unterschriftspflicht fiir Fahrschiiler eine
Entlastung in H6he von ca. 74. 500 Stunden (1 490 672 Falle x 3 Min. = 74 533,6 h).

4.2. Erfiillungsaufwand fiir die Wirtschaft

Jahrlicher Einmaliger
Aufwand o Aufwand Emmaliaes
pro Fall Jahrlicher Er- . pro Fall ErfUIIungs-
Artikel Rege- Jahrliche | (Minuten* | flllungsauf- | Einma- - vinyten = | = o0 "
Ifd. lungsentwurf; P Fallzahl Lohnkosten wand lige Fall- | |ohnkosten in Euro) o
Nr. Norm (§§) ’ und Einheit | Pro Stunde (in Euro) oder zahlund | pro Stunde ((1Ier uer')n -
(Wirtschafts- L~geringfligig“ Einheit (Wirtschafts- i o9 (:3 g_—
zweig) + (Begriindung) zweig) + urg'lr?d ne
Sachkosten Sachkosten BT ELTE)
in Euro) in Euro)
21 | Artikel 1 Nr.2 | - 429
(§4a Abs. 7 P -115 -49,5 Tsd.
StVG) ersonen
2.2 | Artikel 1 Nr. 2 429
(§4a Abs. 8 X Unterneh- - 36 -3,9 Tsd.
StVG) men
2.3 | Artikel 3 Nr. 14 9 665
(§ 18 Abs. 1 - Unterneh- -5935 57 361 Tsd.
Nr. 6 FahriG) men
2,4 | Artikel 3 Nr. 17
(§ 22 Abs. 1 )
Nr. 5 und 6 X Unbekannt 47 €
FahrliG)
2.5 | Artikel 3Nr. 18
(§ 23 Abs. 1 X Unbekannt -47 € -—-
FahrlG)
2.6 | Artikel 3Nr. 19
(§ 24 Abs. 1 X Unbekannt -47 € -
FahrlG
2.7 | Artikel 3 Nr. 22
(§ 27 Abs. 2 X Unbekannt -47 € -
und 3 FahrlG)
2.8 | Artikel 3 Nr. 24
(§30Abs.1S. | X Unbekannt -6 € -—-
1 Nr. 3 FahrlG)
2.9 | Artikel 3 Nr. 24
(§30Abs. 18S. | - Unbekannt -63 € -
1 Nr. 8 FahrlG)
2.10 | Artikel 3 Nr.
25: (§ 31 Abs. | - 1490672 10,80 16 100 Tsd.
1 FahrlG) Ausbil-
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dungs-
gange
2.11 | Artikel 3 Nr. 26 9 665
(§ 32 Abs. 1 X Unter- 7,20 € 70 Tsd.
FahrlG) nehmen
2.12 | Artikel 3 Nr. 28 79
(§ 37 Abs. 1 - Unterneh- -229 -18,1 Tsd.
Nr. 4 FahrlG) men
2.13 | Artikel 3 Nr. 29 79
(§38Abs.1S. | X Unterneh- -47 -3,7 Tsd.
1 FahrlG) men
2.14 | Artikel 3 Nr. 31
(§41S.1 X Unbekannt 7
FahrlG)
2.15 | Artikel 3 Nr. 33
(§ 45d neu X Unbekannt 90
FahrlG)
2.16 | Artikel 3 Nr. 35
(§51Abs.8 | x | 90 Mer 25 10 Tsd.
neu FahrlG) 9
2.17 | Artikel 3 Nr. 35
(§ 51 Abs. 9 X Unbekannt 5
neu FahrlG)
2.18 | Artikel 3 Nr. 36
(§ 53 Abs. 2 - Unbekannt -136
FahrliG)
EE:’;’)‘”G’ (in -73 526 Tsd. 70 Tsd.
davon aus In-
formations-
pflichten (IP)

Erlauterungen zum Erflllungsaufwand fur die Wirtschaft:

Zu Nummer 2.1 (Artikel 1 Nr. 2: Anderung § 4a Abs. 7 StVG)

Jeder Inhaber einer Seminarerlaubnis Verkehrspsychologie hat bisher alle zwei Jahre an
einer verkehrspsychologischen Fortbildung von mindestens acht Unterrichtseinheiten teil-
zunehmen. Durch die Ausweitung des Turnus von zwei auf vier Jahre, wird der jahrliche
Erfillungsaufwand fur diese Fortbildung halbiert. Die Fallzahl wird auf 429 Inhaber solcher
Seminarerlaubnis geschatzt. (Basis: Hochrechnung auf Deutschland auf Grundlage der
Einwohnerzahl basierend auf der Anzahl solcher Inhaber in Bayern im Jahr 2019 (verglei-
che Deutscher Bundestag Drucksache 19/11425: 68 Personen). Bei angenommenen 200
Euro fur ein online-Seminar (Internetrecherche) betragt die auf das Jahr bezogene Entlas-
tung pro Fall 50 Euro (200 € + 2 J. — 200 € + 4 J. = 50 €) und die gesamte jahrliche
Entlastung des Sachaufwands ca. 21.500 Euro (429 P x 50 € = 21 450 €). Wird fir die
verkehrspsychologische Fortbildung alle 2 Jahre eine Dauer von 8 Unterrichtseinheiten a
45 Minuten angenommen, so betragt die zeitliche Entlastung pro Jahr 90 Minuten. Bei
Lohnkosten in Hohe von 43,20 Euro/Stunde (Lohnkostentabelle Wirtschaft, Wirtschaftsab-
schnitt P, Durchschnitt, siehe auch Statistisches Bundesamt 2026, Wiesbaden, Leitfaden
zur Ermittlung und Darstellung des Erfullungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundes-
regierung, Anhang 6: Lohnkostentabelle Wirtschaft, Seite 73) betragt die Entlastung pro
Fall ca. 65 Euro (90 Minuten Zeitersparnis x 43,20 €/h = 64,80 €). Insgesamt betragt die
jahrliche Entlastung des Personalaufwands ca. 28 000 Euro (429 P x 65 € = 27 885 €).

In Summe werden die Inhaber der Seminarerlaubnis Verkehrspsychologie jahrlich
um ca. 49 500 Euro (Sachaufwand 21 500 € und Personalaufwand 28 000 €) entlastet.
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Zu Nummer 2.2 (Artikel 1 Nr. 2: Anderung § 4a Abs. 8 StVG — Informationspflicht

Die Anbieter von verkehrspsychologischen TeilmalRnahmen des Fahreignungsseminars
unterliegen der Uberwachung durch die nach Landesrecht zusténdigen Behérden. Bisher
hatte diese nach zwei beziehungsweise vier Jahren zu erfolgen. Da diese Pflicht entfallt,
verringert sich der Erfullungsaufwand fir die Wirtschaft (Inhaber einer Seminarerlaubnis
Verkehrspsychologie), da von einem Betreuungs- beziehungsweise Bearbeitungsaufwand
seitens der Anbieter ausgegangen wird. Die Fallzahl wird auf 429 Inhaber solcher Semi-
narerlaubnis geschétzt (siehe Nr. 2.1). Vereinfacht wird von einer bisherigen Uberwachung
alle vier Jahre angenommen, so ergeben sich jahrliche 107 Uberwachungen (429 P + 4 J.
= 107,25 pro Jahr). Es wird eine Dauer von 50 Minuten pro Uberwachung angesetzt (Zeit-
werttabelle Wirtschaft, Standardaktivitdten Komplexitat mittel: Nr. 13, siehe auch Statisti-
sches Bundesamt 2026, Wiesbaden, Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfil-
lungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung, Anhang 4: Zeitwerttabelle
Wirtschaft, Seite 70). Bei Lohnkosten in Héhe von 43,20 Euro/Stunde (Lohnkostentabelle
Wirtschaft, siehe Nr. 2.1) betragt die Entlastung des Erfullungsaufwands aus Informations-
pflichten fir Personalaufwand pro Fall ca. 36 Euro (50 Min. x 43,20 €/h = 36,00 €).

Insgesamt ergibt sich eine jahrliche Entlastung von ca. 3 900 Euro (107 Uberwachun-
gen x 36 € = 3 852 €) fiir die Inhaber einer Seminarerlaubnis Verkehrspsychologie.

Zu Nummer 2.3 (Artikel 3 Nr. 14: Anderung § 18 Abs. 1 Nr. 6 FahrlG)

Zukunftig kann der Wissenserwerb zur Vorbereitung auf die theoretische Fahrerlaubnispri-
fung vollstandig digital aul3erhalb einer Fahrschule erfolgen. Daher muss der Bewerber um
eine Fahrschulerlaubnis den bisher erforderlichen Unterrichtsraum und die bisher erforder-
lichen Lehrmittel nicht mehr nachweisen. Hierdurch ergibt sich eine Entlastung des Erfiil-
lungsaufwands flr die Fahrschulen. Die Anzahl der Fahrschulen wird auf ungefahr 9 665
geschatzt. Basis hierfur bildet eine eigene Berechnung in Anlehnung an Seite 7: MOVING
International Road Safety Association e. V. 2025, Branchenreport Fahrschule 2025, Berlin).
Um die Anzahl an Fahrschulen ndherungsweise zu bestimmen, werden die Flugschulen
pauschal mit 2,5 % von den 9 913 Fahr- und Flugschulen abgezogen. In Folge ergibt sich
eine Anzahl an Fahrschulen mit 9 665 (9 913 Fahr- und Flugschulen — 248 Flugschulen =
9 665 Fahrschulen). Der mégliche Entfall von Theorieunterricht in Fahrschulrdumen kann
dazu fuhren, dass Fahrschulen diese ganz oder zum Teil aufgeben oder verkleinern. Da
hierzu keine Daten vorliegen wird vereinfacht angenommen, dass die Fahrschulen insge-
samt Raumlichkeiten in GréRenordnung der bisherigen Unterrichtsraume in den Zweigstel-
len sowie 5 Prozent der bisherigen Unterrichtsrdume in den Hauptstellen nicht mehr bend-
tigen. Nach einer Expertenschatzung wird angenommen, dass die durchschnittlichen Un-
terrichtrdume eine GrofRe von ca. 33 Quadratmetern haben. Bei einer angenommenen
durchschnittlichen Kaltmiete in Hohe von 14 Euro zuzlglich 3,50 Euro Nebenkosten ergibt
sich eine Entlastung in Héhe von ca. 6 930 Euro je entfallener Raumlichkeit ((14 € + 3,50 €)
x 33 gm x 12 Monate = 6.930 €/J.). Wird die Anzahl an Haupt- und Zweigstellen vereinfacht
gerechnet auf die Anzahl an Fahrschulen umgelegt, so ergibt sich eine jahrliche Entlas-
tung pro Fahrschule in Hohe von ca. 5 700 Euro (6 930 € x (7 425 Zweigstellen + 10 325
Hauptstellen x 5 %) + 9 665 Fahrschulen = 5 694,04 Euro). Bei 9 665 Fahrschulen betragt
die jahrliche Entlastung an Erfiilllungsaufwand (Sachaufwand flir Unterrichtsraume) fir
die Fahrschulen ca. 55,090 Mio. Euro (9 665 Fahrschulen x 5 700 Euro/Jahr = 55 090 500
Euro).

Inwiefern damit auch eine Entlastung an Personalaufwand einhergeht, kann derzeit nicht
abschlielend abgeschatzt werden, da die Nutzung und die Aufteilung von digitalem syn-
chronem theoretischem Unterricht, asynchronem oder die Kombination von Unterrichtsfor-
men nicht absehbar ist.

In Analogie zu der Annahme der nicht mehr bendtigten Unterrichtsrdume in den Haupt- und
Zweigstellen entfallen auch die Kosten fur die klassischen Lehrmittel. Werden Kosten fur
Lehrmittel mit 2 000 Euro (eigene Schatzung), welche durchschnittlich alle sieben Jahre
neu beschafft werden, angenommen, so ergibt sich eine durchschnittliche jahrliche Entlas-
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tung an Sachaufwand in H6he von 286 Euro pro Haupt- und Zweigstelle. Wird die Anzahl
an Haupt- und Zweigstellen auch hier vereinfacht gerechnet auf die Anzahl an Fahrschulen
umgelegt, so betragt die jahrliche Entlastung pro Fahrschule durchschnittlich ca.
235 Euro ((7.425 Zweigstellen + 10.325 Hauptstellen x 5 %) x 286 € + 9 665 Fahrschulen=
234,9 €). Bei ca. 9.665 Fahrschulen betragen die jahrlichen Entlastungen an Erfiillungs-
aufwand (Sachaufwand fir Lehrmittel) ca. 2,271 Mio. Euro (9 665 Fahrschulen x 235 € =
2 271 275€).

In Summe werden die Fahrschulen jahrlich um ca. 57,361 Mio. Euro (Sachaufwand
Unterrichtsraume 55,09 Mio. € und Sachaufwand Lehrmittel 2,27 Mio €) entlastet.

Zu Nummer 2.4 (Artikel 3 Nr. 17: Anderung § 22 Abs. 1 Nr. 5 und 6 FahrlG) — Informati-
onspflicht

Beim Antrag auf Erteilung einer Fahrschulerlaubnis entfallt die Vorlage eines malstabge-
rechten Plans der Unterrichtsrdume mit Angaben Uber ihre Ausstattung sowie eine Erkla-
rung, dass die vorgeschriebenen Lehrmittel zur Verfligung stehen. Da hierzu keine Fall-
zahlen vorliegen und diese auch nicht serids geschatzt werden konnen, werden die Entlas-
tungen pro Fall ausgewiesen. Es wird eine Dauer fur die bisherige Aufbereitung und Bei-
bringung der Unterlagen von 65 Minuten angenommen (Zeitwerttabelle Wirtschaft, Stan-
dardaktivitaten Komplexitat mittel: Nr. 3 und Nr. 19, siehe auch Statistisches Bundesamt
2026, Wiesbaden, Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfullungsaufwands in Re-
gelungsvorhaben der Bundesregierung, Anhang 4: Zeitwerttabelle Wirtschaft, Seite 70). Bei
Lohnkosten in Hohe von 43,20 Euro/Stunde (Lohnkostentabelle Wirtschaft, Wirtschaftsab-
schnitt P, Durchschnitt, siehe auch Statistisches Bundesamt 2026, Wiesbaden, Leitfaden
zur Ermittlung und Darstellung des Erflllungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundes-
regierung, Anhang 6: Lohnkostentabelle Wirtschaft, Seite 73) betragt die jahrliche Entlas-
tung des Erfilllungsaufwands aus Informationspflichten fiir Personalaufwand pro
Fall ca. 47 Euro (65 Min. Bearbeitungsdauer x 43,20 €/h = 46,80 €).

Zu Nummer 2.5 (Artikel 3 Nr. 18: Anderung § 23 Abs. 1 FahrlG) — Informationspflicht

Auch beim Antrag auf Erteilung einer Fahrschulerlaubnis, die zur Niederlassung im Inland
berechtigt, an Inhaber eines Befahigungsnachweises aus einem anderen EU- oder EWR-
Mitgliedstaat oder der Schweiz entfallt die Vorlage eines maf3stabgerechten Plans der Un-
terrichtsraume mit Angaben Uber ihre Ausstattung sowie eine Erklarung, dass die vorge-
schriebenen Lehrmittel zur Verfugung stehen. Hinsichtlich Fallzahl, Zeitwerttabelle und
Lohnkostentabelle Wirtschaft wird auf die Ausfihrungen in Nr. 2.4 verwiesen. Somit betragt
die jahrliche Entlastung des Erfullungsaufwands aus Informationspflichten fiir Per-
sonalaufwand pro Fall ca. 47 Euro (65 Min. Bearbeitungsdauer x 43,20 €/h = 46,80 €).

Zu Nummer 2.6 (Artikel 3 Nr. 19: Anderung § 24 Abs. 1 FahrlG — Informationspflicht

Auch beim Antrag auf Erteilung einer Fahrschulerlaubnis, die zur voribergehenden und
gelegentlichen Fahrschulausbildung im Inland berechtigt, an Inhaber eines Befahigungs-
nachweises aus einem anderen EU- oder EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz entfallt die
Vorlage eines malistabgerechten Plans der Unterrichtsraume mit Angaben Uber ihre Aus-
stattung sowie eine Erklarung, dass die vorgeschriebenen Lehrmittel zur Verfligung stehen.
Hinsichtlich Fallzahl, Zeitwerttabelle und Lohnkostentabelle Wirtschaft wird auf die Ausfiih-
rungen in Nr. 2.4 verwiesen. Somit betragt die jahrliche Entlastung des Erfiillungsauf-
wands aus Informationspflichten fur Personalaufwand pro Fall ca. 47 Euro (65 Min.
Bearbeitungsdauer x 43,20 €/h = 46,80 €).

Zu Nummer 2.7 (Artikel 3 Nr. 22: Anderung § 27 Abs. 2 und 3 FahrlG) — Informationspflicht

Auch beim Antrag auf Erteilung einer Zweigstellenerlaubnis fir Fahrschulen entfallt die Vor-
lage eines malistabgerechten Plans der Unterrichtsraume mit Angaben Uber ihre Ausstat-
tung sowie eine Erklarung, dass die vorgeschriebenen Lehrmittel zur Verfligung stehen.
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Hinsichtlich Fallzahl, Zeitwerttabelle und Lohnkostentabelle Wirtschaft wird auf die Ausfiih-
rungen in Nr. 2.4 verwiesen. Somit betragt die jahrliche Entlastung des Erfiillungsauf-
wands aus Informationspflichten fiir Personalaufwand pro Fall ca. 47 Euro (65 Min.
Bearbeitungsdauer x 43,20 €/h = 46,80 €).

Zu Nummer 2.8 (Artikel 3 Nr. 24: Anderung § 30 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 FahrlG) — Informations-
pflicht

Die bisherige Anzeigepflicht des Inhabers der Fahrschule und der fir die verantwortliche
Leitung des Ausbildungsbetriebs bestellten Person bei einer Verkleinerung von Unterrichts-
raumen entfallt. Da hierzu keine Fallzahlen vorliegen und diese auch nicht seriés geschatzt
werden kdnnen, werden die Entlastungen pro Fall ausgewiesen. Es wird eine Dauer fir die
bisherige Anzeige bei der nach Landesrecht zustandigen Behoérde von 9 Minuten angenom-
men (Zeitwerttabelle Wirtschaft, Standardaktivitaten Komplexitat mittel: Nr. 3, Nr. 8 und Nr.
12, siehe auch Statistisches Bundesamt 2026, Wiesbaden, Leitfaden zur Ermittlung und
Darstellung des Erfullungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung, Anhang
4: Zeitwerttabelle Wirtschaft, Seite 70). Bei Lohnkosten in Hohe von 43,20 Euro/Stunde
(Lohnkostentabelle Wirtschaft, siehe Nr. 2.4) betragt die jahrliche Entlastung des Erful-
lungsaufwand aus Informationspflichten fiir Personalaufwand pro Fall ca. 6 Euro
(9 Min. Bearbeitungsdauer x 43,20 €/h = 6,48 €).

Zu Nummer 2.9 (Artikel 3 Nr. 24: Anderung § 30 Abs. 1 S. 1 Nr. 8 FahrlG)

Gemeinschaftsfahrschulen missen die Aufnahme ihres Betriebes anzeigen und dabei zu-
kinftig statt einer beglaubigten nur noch eine einfache Kopie des Gesellschaftervertrages
vorlegen. Dadurch entfallt Erfullungsaufwand. Da hierzu keine Fallzahlen vorliegen und
diese auch nicht seridés geschatzt werden kénnen, werden die Entlastungen pro Fall aus-
gewiesen. Es wird eine Dauer fir die bisher notwendige Beglaubigung von 60 Minuten an-
genommen (Zeitwerttabelle Wirtschaft, Standardaktivitdten Komplexitat mittel: Nr. 19, siehe
auch Statistisches Bundesamt 2026, Wiesbaden, Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung
des Erfillungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung, Anhang 4: Zeitwert-
tabelle Wirtschaft, Seite 70). Bei Lohnkosten in Héhe von 43,20 Euro/Stunde (Lohnkosten-
tabelle Wirtschaft, siehe Nr. 2.4) betragt die jahrliche Entlastung des Erfiillungsauf-
wands aus Informationspflichten fur Personalaufwand pro Fall ca. 43 Euro (60 Min.
Bearbeitungsdauer x 43,20 €/h = 43,2 €). Dariber hinaus wird angenommen, dass die an-
fallenden Gebuhren fir die Beglaubigung ca. 20 Euro (Kostenverzeichnis Nummer 25100
GNotKG) betragen. Somit betragt die jahrliche Entlastung des Erfiillungsaufwands aus
Informationspflichten fiir Sachaufwand pro Fall ca. 20 Euro.

In Summe betrégt die Entlastung des Erfiillungsaufwands aus Informationspflichten
fiir Gemeinschaftsfahrschulen pro Fall 63 Euro (Personalaufwand Beglaubigung 43 €
und Sachaufwand Beglaubigungskosten 20 €).

Zu Nummer 2.10 (Artikel 3 Nr. 25: Anderung § 31 Abs. 1 FahrlG)

Durch den Entfall der strengen Vorgaben an die Aufzeichnung Uber die Ausbildung (Aus-
bildungsnachweis) und die Flexibilisierung durch eine nun geforderte Aufzeichnung in ge-
eigneter Form, verringern sich die Blrokratiekosten. Der Ausbildungsnachweis in der vor-
gegebenen Form, welcher auch von den Fahrschilern unterzeichnet werden muss, entfallt.
Fir die Bestimmung der Anzahl an Ausbildungsnachweisen wird hilfsweise die Anzahl
an Fahrerlaubnissen bzw. Flhrerscheinen in Hohe von 1 490 672 fir das Jahr 2024 heran-
gezogen (vgl. KBA 2025, FE 6, Fahrerlaubniserteilungen im Zentralen Fahrerlaubnisregis-
ter (ZFER), Jahr 2024). Es wird angenommen, dass die Ausstellung des Ausbildungsnach-
weises einschliellich der Unterschrift des Fahrschulinhabers oder der fir die verantwortli-
che Leitung des Ausbildungsbetriebs bestellten Person ca. 15 Minuten dauert. Bei Lohn-
kosten in Hohe von 43,20 Euro/Stunde (Lohnkostentabelle Wirtschaft, siehe Nr. 2.4) ent-
steht eine Entlastung in Héhe von ca. 10,80 Euro je Fall (0,25 hx 43,20 €/h = 10,80 €).
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Insgesamt betragt die jahrliche Entlastung an Personalaufwand ca. 16,1 Mio. Euro
(1 490 672 Ausbildungsnachweise x 10,80 €= 16 099 257,6 €).

Zu Nummer 2.11 (Artikel 3 Nr. 26: Anderung § 32 Abs. 1 FahrlG) — Informationspflicht

Bisher hatte der Inhaber einer Fahrschulerlaubnis die Unterrichtsentgelte und die Ge-
schaftsbedingungen in den Geschaftsraumen durch Aushang bekanntzugeben. Stattdes-
sen mussen diese die Entgelte mit den Geschaftsbedingungen elektronisch dem Bundes-
ministerium fur Verkehr zur Veréffentlichung im Transparenzportal Ubersenden. Es wird an-
genommen, dass der bisherige jahrliche Aufwand ungefahr dem zukunftigen jahrlichen Auf-
wand entspricht. Fur die Berechnung des einmaligen Umstellungsaufwand wird die Fallzahl
auf 9 665 Fahrschulen geschatzt (siehe Nr. 2.3). Pro Fall wird ein einmaliger Umstellungs-
aufwand flir die Anmeldung beim Transparenzportal von 10 Minuten angenommen (Zeit-
werttabelle Wirtschaft, Standardaktivitaiten Komplexitat mittel: Nr. 1 und 3, siehe auch Sta-
tistisches Bundesamt 2026, Wiesbaden, Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Er-
fullungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung, Anhang 4: Zeitwerttabelle
Wirtschaft, Seite 69). Bei Lohnkosten in Héhe von 43,20 Euro/Stunde (Lohnkostentabelle
Wirtschaft, siehe Nr. 2.4) betragt der einmalige Aufwand pro Fall ca. 7,20 Euro (10 Min.
Bearbeitungsdauer x 43,20 €/h = 7,20 €)

Insgesamt betragt der einmalige Erfullungsaufwand fiir Personalaufwand aus Infor-
mationspflichten fiir die Fahrschulen ca. 70 Tsd. Euro (9 665 Fahrschulen x 7,20 €=
69 588 Euro).

Zu Nummer 2.12 (Artikel 3 Nr. 28: Anderung § 37 Abs. 1 Nr. 4 FahrlG)

Die Fahrlehrerausbildungsstatten missen zukinftig keine physischen Lehrmittel mehr vor-
halten. In Folge kann sich der Beschaffungs- und Kontrollaufwand flr physische Lehrmittel
verringern. Die Fallzahl wird mit 79 Fahrlehrerausbildungsstatten abgeschatzt (siehe
Dietmar Sturzbecher und Roland Briinken; Ausbildungs- und Evaluationskonzept zur Opti-
mierung der Fahrausbildung in Deutschland; in Schriftenreihe: Berichte der Bundesanstalt
fur StralRen- und Verkehrswesen, Reihe M: Mensch und Sicherheit (330), Bergisch Glad-
bach, 2022). Nach einer Expertenschatzung werden die durchschnittlichen Kosten fir Lehr-
mittel, welche durchschnittlich alle sieben Jahre neu beschafft werden, mit 8 000 Euro ab-
geschatzt. Da auch weiterhin ein (digitales) Equipment bendtigt wird, wird das Entlastungs-
potential mit 20 Prozent angenommen. Die durchschnittliche jahrliche Entlastung an
Sachaufwand pro Fall betragt somit ca. 229 Euro (8 000 € x 20 % + 7 J.= 228,5 €).

Insgesamt betragt die jahrliche Entlastung an Sachaufwand ca. 18 100 Euro (229 € x
79 Fahrlehrerausbildungsstatten = 18 091 Euro).

Zu Nummer 2.13 (Artikel 3 Nr. 29: Anderung § 38 Abs. 1 S. 1 FahrlG) — Informationspflicht

Durch die Fahrlehrerausbildungsstatten ist statt eines mal3stabgerechten Plans der Unter-
richtsrdume mit Angaben Uber deren Ausstattung zuktinftig nur noch ein Verzeichnis der
vorhandenen Unterrichtsrdume zu erstellen. Des Weiteren entfallt die Erklarung, dass die
vorgeschriebenen Lehrmittel zur Verfliigung stehen. Die Fallzahl wird mit 79 Fahrlehrer-
ausbildungsstitten abgeschatzt (siehe Nr. 2.12). Es wird eine Dauer fiir die bisherige Bei-
bringung der Unterlagen von 65 Minuten angenommen (Zeitwerttabelle Wirtschaft, Stan-
dardaktivitaten Komplexitat mittel: Nr. 3 und Nr. 19, siehe auch Statistisches Bundesamt
2026, Wiesbaden, Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfullungsaufwands in Re-
gelungsvorhaben der Bundesregierung, Anhang 4: Zeitwerttabelle Wirtschaft, Seite 70). Bei
Lohnkosten in Héhe von 43,20 Euro/Stunde (Lohnkostentabelle Wirtschaft, Lohnkostenta-
belle Wirtschaft, siehe Nr. 2.12) betragt die jahrliche Entlastung pro Fall ca. 47 Euro
(65 Min. Bearbeitungsdauer x 43,20 €/h = 46,80 €.
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Insgesamt betragt die jahrliche Entlastung des Erfiillungsaufwands fiir Personalauf-
wand aus Informationspflichten ca. 3 700 Euro (47 €x 79 Fahrlehrerausbildungsstatten
=3713 €).

Zu Nummer 2.14 (Artikel 3 Nr. 31: Anderung § 41 S. 1 FahrlG) — Informationspflicht

Der Inhaber oder die fir die verantwortliche Leitung der Fahrlehrerausbildungsstatte be-
stellte Person hat der nach Landesrecht zustandigen Behorde den Beginn eines Ausbil-
dungslehrgangs und die Namen der Teilnehmenden innerhalb von zwei Wochen ab Beginn
anzuzeigen. Die Fallzahl an Lehrgéangen und die jeweilige Anzahl an Teilnehmern liegt
nicht vor und kann ohne eine Erhebung nicht seriés abgeschatzt werden. Daher erfolgt
eine Einzelfallbetrachtung. Es wird eine Dauer fir die Erstellung der Anzeige eines Lehr-
gangs mit den Namen der Teilnehmenden von 10 Minuten angenommen (Zeitwerttabelle
Wirtschaft, Standardaktivitaiten Komplexitat einfach: Nr. 2, Nr. 3, Nr. 5, Nr. 7 und Nr. 8, siehe
auch Statistisches Bundesamt 2026, Wiesbaden, Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung
des Erfillungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung, Anhang 4: Zeitwert-
tabelle Wirtschaft, Seite 69). Bei Lohnkosten in Héhe von 43,20 Euro/Stunde (Lohnkosten-
tabelle Wirtschaft, Lohnkostentabelle Wirtschaft, siehe Nr. 2.12) betragt der jahrliche Er-
fullungsaufwand fir Personalkosten aus Informationspflichten pro Fall ca. 7 Euro (10
Min. Bearbeitungsdauer x 43,20 €/h = 7,20 €).

Zu Nummer 2.15 (Artikel 3 Nr. 33: Anderung § 45d neu FahrlG) — Informationspflicht

Die Anbieter von Grundlagenseminaren werden zukiinftig verpflichtet, die wissenschaftli-
chen Grundlagen fur ihr Ausbildungsprogramm nachzuweisen. Den zuklinftigen Tragern
von Grundlagenseminaren entsteht fiir diesen Nachweis ein Erfullungsaufwand. Es wird die
Annahme getroffen, dass die jeweiligen Ausbildungsprogramme auch bisher auf wissen-
schaftlichen Grundlagen basieren und in Folge nur die Zusammenstellung der Unterlagen
und die Ubermittlung an die nach Landesrecht zustandige Behérde zu einem zusétzlichen
Aufwand fihren. Da hierzu keine Fallzahlen vorliegen und diese auch nicht serids ge-
schatzt werden kénnen, werden die Entlastungen pro Fall ausgewiesen. Es wird eine Dauer
von ca. 125 Minuten flr einen Trager fir die Zusammenstellung der Unterlagen und die
Ubermittlung angesetzt (Zeitwerttabelle Wirtschaft, Standardaktivitaten Komplexitat hoch:
Nr. 2 und Nr. 8, siehe auch Statistisches Bundesamt 2026, Wiesbaden, Leitfaden zur Er-
mittlung und Darstellung des Erfullungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregie-
rung, Anhang 4: Zeitwerttabelle Wirtschaft, Seite 69). Bei Lohnkosten von 43,20
Euro/Stunde (Lohnkostentabelle Wirtschaft, Wirtschaftsabschnitt P, Durchschnitt, siehe
auch Statistisches Bundesamt 2026, Wiesbaden, Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung
des Erfullungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung, Anhang 6: Lohnkos-
tentabelle Wirtschaft, Seite 73), so betragt der zusatzliche Erfiillungsaufwand fiir Perso-
nalkosten aus Informationspflichten pro Fall ca. 90 Euro (125 Min. Bearbeitungsdauer
x 43,20 €/h = 90 €).

Zu Nummer 2.16 (Artikel 3 Nr. 35: Anderung § 51 Abs. 8 neu FahrlG) — Informationspflicht

Die zustandige Technische Prifstelle flir den Kraftfahrzeugverkehr missen kinftig der nach
Landesrecht zustandigen Behérde mindestens einmal im Jahr eine auf den Inhaber einer
Fahrschulerlaubnis bezogene Statistik Uber die Anzahl der durchgefuhrten sowie bestan-
denen und nicht bestandenen Fahrerlaubnisprifungen, getrennt nach Fahrerlaubnisklas-
sen sowie Erst- und Wiederholungsprifungen, Ubermitteln. Diese neue Regelung fuhrt zu
einem Erfullungsaufwand (Informationspflicht) bei den zustandigen Technischen Prufstel-
len. Je Gebietskorperschaft auf Kreisebene Ubermittelt jeweils eine Technische Prifstelle
Daten. Die Fallzahl wird demnach auf ca. 400 Dateniibermittlungen pro Jahr abgeschatzt.
Es wird angenommen, dass diese Ubermittlungen die Daten der ca. 9 665 Inhaber einer
Fahrschulerlaubnis beinhalten. Es wird eine Bearbeitungsdauer von ca. 32 Minuten flr eine
Technische Priifstelle fiir die Zusammenstellung der Daten und die Ubermittiung an die
nach Landesrecht zustédndige Behoérde angenommen (Zeitwerttabelle Wirtschaft, Stan-
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dardaktivitaten Komplexitat mittel: 2, 4 und 8, siehe auch Statistisches Bundesamt 2026,
Wiesbaden, Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfiillungsaufwands in Rege-
lungsvorhaben der Bundesregierung, Anhang 4: Zeitwerttabelle Wirtschaft, Seite 69). Bei
Lohnkosten in Héhe von 46,70 pro Stunde angenommen (Lohnkostentabelle Wirtschaft,
Wirtschaftsabschnitt M, Durchschnitt, siehe auch Statistisches Bundesamt 2026, Wiesba-
den, Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erflllungsaufwands in Regelungsvorha-
ben der Bundesregierung, Anhang 6: Lohnkostentabelle Wirtschaft, Seite 73f). betragt der
Erfillungsaufwand aus Informationspflichten pro Fall ca. 25 Euro (32 Min. Bearbei-
tungsdauer x 46,70 €/h = 24,91 €).

Der jahrliche Erfillungsaufwand aus Informationspflichten fiir Personalaufwand fiir
die Technischen Prifstellen betragt somit ca. 20 Tsd. Euro (25 € x 400 = 20.00 €).

Zu Nummer 2.17 (Artikel 3 Nr. 35: Anderung § 51 Abs. 9 neu FahrlG) — Informationspflicht

Die Trager von Einweisungsseminaren, Einweisungslehrgangen, Grundlagenseminaren flr
Lehrgangsleitungen und Fortbildungslehrgangen sowie die Inhaber beziehungsweise ver-
antwortliche Leitungen von Fahrschulen, die Aufbauseminare oder verkehrspadagogische
TeilmaBnahmen des Fahreignungsseminars anbieten, haben bis spéatestens funf Werktage
vor Durchfiihrung eines entsprechenden Seminars bzw. Lehrgangs der nach Landesrecht
zustandigen Behoérde zum Zwecke der Uberwachung schriftlich oder elektronisch be-
stimmte Angaben anzuzeigen. Diese neue Meldepflicht flhrt zu einem Erfullungsaufwand
(Informationspflicht) bei den Betroffenen. Eine Ermittlung der Fallzahl ist mit den vorlie-
genden Informationen nicht moglich. Daher erfolgt eine Einzelfallbetrachtung. Fur die Zu-
sammenstellung der notwendigen Daten und die Ubermittlung an die nach Landesrecht
zustandige Behdrde wird eine Bearbeitungsdauer von ca. 7 Minuten angenommen (Zeit-
werttabelle Wirtschaft, Standardaktivitaiten Komplexitat einfach: 2, 3, 5 und 8, siehe auch
Statistisches Bundesamt 2026, Wiesbaden, Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des
Erfillungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung, Anhang 4: Zeitwertta-
belle Wirtschaft, Seite 69). Bei Lohnkosten in Hohe von 43,20 Euro/Stunde (Lohnkostenta-
belle Wirtschaft, Lohnkostentabelle Wirtschaft, siehe Nr. 2.15) betragt der zusatzliche Er-
fiillungsaufwand fiir Personalaufwand aus Informationspflichten pro Fall betragt ca.
5 Euro (7 Min. Bearbeitungsdauer x 43,20 €/h = 5,04 €).

Zu Nummer 2.18 (Artikel 3 Nr. 36: Anderung § 53 Abs. 2 FahrlG)

Inhaber einer Seminarerlaubnis Aufbauseminar und Inhaber einer Seminarerlaubnis Ver-
kehrspadagogik haben alle vier Jahre an einer eintagigen Fortbildung teilzunehmen. Bisher
war dies alle zwei Jahre notwendig. Fir die jeweiligen Inhaber hat dies eine Entlastung zur
Folge. Es wird angenommen, dass sich die Kosten fur diese Fortbildungen durch die Neu-
regelung halbieren. Da keine Informationen zur Anzahl der Inhabern einer Seminarer-
laubnis Aufbauseminar und einer Seminarerlaubnis Verkehrspadagogik vorliegen und
diese auch nicht serids geschatzt werden kdnnen, erfolgt eine Abschatzung der Entlastung
pro Fall. Der Sachaufwand fur eine eintagige Fortbildung wird durchschnittlich mit ca. 200
Euro abgeschatzt. Werden diese Aufwande statt auf zwei, nun auf vier Jahre verteilt, so
betragt die jahrliche Entlastung an Sachaufwand pro Fall ca. 50 Euro ((200 €+ 2) —
(200 €+ 4) = 50 €). Bei angenommenen acht Stunden Arbeitsaufwand fir die jeweiligen
Inhaber einer Seminarerlaubnis und Lohnkosten in Héhe von 43,20 Euro/Stunde (Lohnkos-
tentabelle Wirtschaft, Lohnkostentabelle Wirtschaft, siehe Nr. 2.1) betragt die jahrliche Ent-
lastung an Personalaufwand 86,00 Euro (8 h+ 2) — (8 h +4)=2h; 2h x 43,20€/h =
86,4 €).

In Summe werden die Inhaber dieser Seminarerlaubnisse jahrlich um ca. 136 Euro
pro Fall (Sachaufwand 50 € und Personalaufwand 86 €) entlastet.

Daruber hinaus ergeben sich folgende Auswirkungen auf den Erflllungsaufwand, die sich
jedoch nicht konkret berechnen lassen:
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Artikel 3 Nr. 5 (Schaffung § 3a FahrlG): Zukunftig mussen sich Fahrlehrer aus anderen
EU- oder EWR-Mitgliedstaaten oder der Schweiz nicht mehr einer besonderen Prifung
ihrer Befahigung unterziehen, wenn sie im Inland nur voriibergehend und gelegentlich
Fahrschiler ausbilden. Sie missen der nach Landesrecht zustdndigen Behdrde die
beabsichtigte Tatigkeit anzeigen und dabei das Vorliegen der Voraussetzungen nach-
weisen. Die Schaffung dieser Mdglichkeit fihrt nur bei Inanspruchnahme zu einem Er-
fullungsaufwand. Da der bisherige Prifungsaufwand sehr individuell war und die zu-
kinftigen konkreten Fallzahlen unbekannt sind, ist eine Ermittlung des Erfullungsauf-
wandes fur die Wirtschaft (Fahrlehrer) nicht moglich.

4.3. Erfiillungsaufwand der Verwaltung
Jahrlicher Einmaliger . .
Aufwand A Aufwand Em{nallger
Jahrlicher Er- Erfullungs-
pro Fall Gl P Ei pro Fall fwand
Artikel Rege- Jahrliche | (Minuten * viungsaut- - EINMa- ) (Minyten = | @uiwan
Ifd. lungsentwurf: Bund/ Fallzahl Lohnkosten | wand (in Euro) | lige Fall- | ohnkosten | (in Euro) o-
Nr. Norm (§§) ’ Land und Einheit | Pro Stunde oder ,geringfii- | zahl und pro Stunde der ,ge-
(Hierarchie- | gig“ (Begrin- Einheit (Hierarchie- ringfligig®
ebene) + dung) ebene) + (Begriin-
Sachkosten Sachkosten dung)
in Euro) in Euro)
Artikel 1 Nr. 2 107
3.1 (§4a Abs. 8 Land Uberwa- -112 -12 Tsd.
StVG) chungen
Artikel 3 Nr. 14
3.2 | (§18 Abs. 1 Land Unbekannt -10 -
Nr. 6 FahrlG)
Artikel 3 Nr. 29
3.3 | (§38Abs.3 Land Unbekannt -10 -—-
FahrlG)
Artikel 3 Nr. 31
34 | (§41S.1 Land Unbekannt 5 -
FahrlG)
Artikel 3 Nr. 32
3.5 | (§45d nneu Land Unbekannt 93 -
FahrlG)
Artikel 3 Nr. 35
36 | (§51Abs.8 | Land 438nM2'r; 5 2 Tsd.
FahrlG) g
Artikel 3 Nr. 35
3.7 | (§51Abs.9 Land Unbekannt 5 -
FahrlG)
Summe (in 10 Tsd.
Euro)
davon Bund A.
davon Land
(inklusive -10 Tsd.
Kommunen)

Erlduterungen zum Erfullungsaufwand fur die Verwaltung:

Zu Nummer 3.1 (Artikel 1 Nr. 2: Anderung § 4a Abs. 8 StVG)

Die

Anbieter von verkehrspsychologischen TeilmaRnahmen des Fahreignungsseminars

unterliegen der Uberwachung durch die nach Landesrecht zustéandigen Behérden. Bisher
hatte diese nach zwei beziehungsweise vier Jahren zu erfolgen. Da diese Pflicht entfallt,
verringert sich der Erfiilllungsaufwand fir die Verwaltung fiir diese Uberwachungen. Die
Zahl der relevanten Inhaber einer Seminarerlaubnis Verkehrspsychologie mit 429 abge-
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schatzt (siehe Nr. 2.1) und die Uberwachung vereinfacht mit alle vier Jahre angenommen,
so ergibt sich eine jahrliche Anzahl an Uberwachungen in Héhe von 107 (429 Inhaber
Seminarerlaubnis + 4 J. = 107,25 pro Jahr). Bei Lohnkosten in Hohe von 43,20 Euro/Stunde
(siehe Statistisches Bundesamt 2026, Wiesbaden, Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung
des Erfillungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung, Anhang 8: Lohnkos-
tentabelle Verwaltung, Seite 76, Verwaltungskostenebene Lander, Gehobener Dienst) und
einer Dauer von 156 Minuten pro Uberwachung (Zeitwerttabelle Verwaltung, Standardakti-
vitaten Komplexitat mittel: Nr. 16, siehe auch Statistisches Bundesamt 2026, Wiesbaden,
Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfullungsaufwands in Regelungsvorhaben
der Bundesregierung, Anhang 4: Zeitwerttabelle Verwaltung, Seite 75), betragt die Entlas-
tung des Erfiillungsaufwands pro Fall ca. 112 Euro (156 Min. Bearbeitungsdauer x
43,20 €/h = 112,32 €).

Insgesamt ergibt sich eine jahrliche Entlastung fiir Personalaufwand von ca. 12.000
Euro fiir die nach Landesrecht zustiandigen Behorden (107 x 112 € = 11 984 €).

Zu Nummer 3.2 (Artikel 3 Nr. 14: Anderung § 18 Abs. 1 Nr. 6 FahrlG)

Da die theoretische Fahrschulausbildung vollstandig in digitaler Form erbracht werden
kann, muss der Bewerber um eine Fahrschulerlaubnis den bisher erforderlichen Unter-
richtsraum und die bisher erforderlichen Lehrmittel nicht mehr nachweisen. Hierdurch ergibt
sich eine Entlastung von Erflllungsaufwand fur die Verwaltung, da diese Nachweise nicht
mehr erfasst und geprift werden missen. Eine Ermittlung der Fallzahl ist mit den vorlie-
genden Informationen nicht moglich. In Folge wurde nur eine Einzelfallbetrachtung vorge-
nommen. Es werden Lohnkosten in Hohe von 46,70 pro Stunde angenommen (siehe auch
Statistisches Bundesamt 2026, Wiesbaden, Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des
Erfullungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung, Anhang 8: Lohnkosten-
tabelle Verwaltung, Seite 76, Durchschnitt fir Lander). Fur die Verringerung des Prifauf-
wand der nach Landesrecht zustandigen Behorden werden ca. 13 Minuten angenommen
(Zeitwerttabelle Verwaltung, Standardaktivitaten 3 und 5, Komplexitat einfach, siehe auch
Statistisches Bundesamt 2026, Wiesbaden, Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des
Erfillungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung, Anhang 7: Zeitwertta-
belle Verwaltung, Seite 74). Somit betragt die Entlastung des Erfullungsaufwands fiir
Personalkosten pro Fall ca. 10 Euro (13 Min. Bearbeitungsdauer x 46,70 €/h = 10,12 €).

Zu Nummer 3.3 (Artikel 3 Nr. 29: Anderung § 38 Abs. 3 FahrlG)

Durch die Fahrlehrerausbildungsstatten ist statt der Anfertigung eines maf3stabgerechten
Plans der Unterrichtsraume mit Angaben Uber deren Ausstattung zukiinftig nur noch ein
Verzeichnis der vorhandenen Unterrichtsraume zu erstellen. Des Weiteren entfallt die Er-
klarung, dass die vorgeschriebenen Lehrmittel zur Verfugung stehen. Dies hat einen gerin-
geren Priufaufwand an Ort und Stelle der nach Landesrecht zustdndigen Behérden zur
Folge. Eine Ermittlung der Fallzahl an zukiinftig jahrlichen Antragen auf amtliche Aner-
kennung ist mit den vorliegenden Informationen nicht méglich. In Folge wurde nur eine
Einzelfallbetrachtung vorgenommen. Es werden Lohnkosten in Hohe von 46,70 pro Stunde
angenommen (siehe Nr. 3.2) und eine Dauer von ca. 13 Minuten angenommen (Zeitwert-
tabelle Verwaltung, Standardaktivitaten 3 und 5, Komplexitat einfach, siehe auch Statisti-
sches Bundesamt 2026, Wiesbaden, Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfil-
lungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung, Anhang 7: Zeitwerttabelle
Verwaltung, Seite 74) Somit betragt die Entlastung des Erfiillungsaufwands fiir Perso-
nalkosten pro Fall ca. 10 Euro (13 Min. Bearbeitungsdauer x 46,70 €/h = 10,12 €).

Zu Nummer 3.4 (Artikel 3 Nr. 31: Anderung § 41 S. 1 FahriG)

Der Inhaber oder die flr die verantwortliche Leitung der Fahrlehrerausbildungsstatte be-
stellte Person hat der nach Landesrecht zustandigen Behdrde den Beginn eines Lehrgangs
und die Namen der Teilnehmenden innerhalb von zwei Wochen ab Beginn anzuzeigen. In
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den nach Landesrecht zustandigen Behdrden fuhrt dies zu einem Verwaltungsaufwand fur
die Sichtung beziehungsweise Ablage. Die Fallzahl an angezeigten Lehrgangen kann ohne
eine Erhebung nicht abgeschatzt werden. Daher erfolgt eine Einzelfallbetrachtung. Es
werden Lohnkosten in Hohe von 46,70 pro Stunde angenommen (siehe Nr. 3.2) und eine
Dauer von ca. 7 Minuten angenommen (Zeitwerttabelle Verwaltung, Standardaktivitaten 3
und 14, Komplexitat einfach, siehe auch Statistisches Bundesamt 2026, Wiesbaden, Leit-
faden zur Ermittlung und Darstellung des Erfillungsaufwands in Regelungsvorhaben der
Bundesregierung, Anhang 7: Zeitwerttabelle Verwaltung, Seite 74). Somit betragt der zu-
satzliche Erfiillungsaufwand fir Personalkosten pro Fall ca. 5 Euro (7 Min. Bearbei-
tungsdauer x 46,70 €/h = 5,4 €).

Zu Nummer 3.5 (Artikel 3 Nr. 32: Schaffung § 45d neu FahriG))

Die Anbieter der Grundlagenseminare nach § 45c Absatz 3 Nummer 5 -neu- FahrlG werden
zuklnftig verpflichtet, die wissenschaftlichen Grundlagen fir ihr Ausbildungsprogramm
nachzuweisen. Es ist vorgesehen, dass die nach Landesrecht zustandige Behdrde die wis-
senschaftliche Beurteilung des Ausbildungsprogrammen prift beziehungsweise prufen las-
sen kann. Eine Ermittlung der Fallzahl ist mit den vorliegenden Informationen nicht moég-
lich. Wird angenommen, dass die Unterlagen der Trager bereits sehr weitreichend sind,
kénnte sich der Prifungsaufwand minimieren. Es wird daher eine Dauer von ca. 120 Minu-
ten angenommen (Zeitwerttabelle Verwaltung, Standardaktivitadten 5 und 11, Komplexitat
mittel, siehe auch Statistisches Bundesamt 2026, Wiesbaden, Leitfaden zur Ermittlung und
Darstellung des Erfullungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung, Anhang
7: Zeitwerttabelle Verwaltung, Seite 74). Wird vereinfacht angenommen, dass die Prifung
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung durchgefihrt wird, betragen die Lohn-
kosten in Hohe von 46,70 pro Stunde (siehe Nr. 3.2). Somit betragt der zusatzliche Erfiil-
lungsaufwand fiir Personalkosten pro Fall ca. 93 Euro (120 Min. Bearbeitungsdauer x
46,70 €/h = 93,40 €).

Zu Nummer 3.6 (Artikel 3 Nr. 35: Anderung § 51 Abs. 8 FahrlG)

Die zustandige Technische Prifstelle fir den Kraftfahrzeugverkehr muss zukinftig der nach
Landesrecht zustandigen Behoérde mindestens einmal im Jahr eine auf den Inhaber einer
Fahrschulerlaubnis bezogene Statistik Gber die Anzahl der durchgefiihrten sowie bestan-
denen und nicht bestandenen Fahrerlaubnisprifungen, getrennt nach Fahrerlaubnisklas-
sen sowie Erst- und Wiederholungsprufungen, Ubermitteln. Diese neue Regelung fuhrt zu
einem Erflllungsaufwand bei den nach Landesrecht zustandigen Behérden fur die Verar-
beitung der Daten. In Analogie zu den Berechnungen fur die zustédndigen Technischen Pruif-
stellen (s. Nr. 2.16) werden die jahrlichen Ubermittlungen auf ca. 400 abgeschatzt. Es wird
eine Dauer von ca. 7 Minuten fur die Sichtung beziehungsweise Ablage der Daten ange-
nommen (Zeitwerttabelle Verwaltung, Standardaktivitaten 3 und 14, Komplexitat einfach,
siehe auch Statistisches Bundesamt 2026, Wiesbaden, Leitfaden zur Ermittlung und Dar-
stellung des Erfullungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung, Anhang 7:
Zeitwerttabelle Verwaltung, Seite 74). Bei Lohnkosten in Hohe von 46,70 pro Stunde (siehe
Nr. 3.2) betragt der Erfiillungsaufwand pro Fall ca. 5 Euro (7 Min. Bearbeitungsdauer x
46,70 €/h =54 €).

Insgesamt betragt der jahrliche Erfiillungsaufwand fir Personalaufwand in den nach
Landesrecht zustandigen Behérden ca. 2.000 Euro (5 €x 400 = 2.000 €).

Zu Nummer 3.7 (Artikel 3 Nr. 35: Anderung § 51 Abs. 9 FahrlG)

Die Trager von Einweisungsseminaren, Einweisungslehrgangen, Grundlagenseminaren fur
Lehrgangsleitungen und Fortbildungslehrgangen sowie die Inhaber beziehungsweise ver-
antwortliche Leitungen von Fahrschulen, die Aufbauseminare oder verkehrspadagogische
TeilmaBnahmen des Fahreignungsseminars anbieten, haben bis spéatestens funf Werktage
vor Durchfiihrung eines entsprechenden Seminars bzw. Lehrgangs der nach Landesrecht
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zustandigen Behdérde zum Zwecke der Uberwachung schriftlich oder elektronisch be-
stimmte Angaben anzuzeigen. Diese neue Regelung fuhrt zu einem Erflllungsaufwand bei
den nach Landesrecht zustandigen Behorden flr die Verarbeitung der Daten. In Analogie
zu den Berechnungen fir Nr. 2.16 ist eine Ermittlung der Fallzahl mit den vorliegenden
Informationen nicht méglich. Es werden Lohnkosten in Hohe von 46,70 pro Stunde ange-
nommen (siehe Nr. 3.2) und eine Dauer von ca. 7 Minuten flr die Sichtung beziehungs-
weise Ablage der Daten angenommen (Zeitwerttabelle Verwaltung, Standardaktivitaten 3
und 14, Komplexitat einfach, siehe auch Statistisches Bundesamt 2026, Wiesbaden, Leit-
faden zur Ermittlung und Darstellung des Erfullungsaufwands in Regelungsvorhaben der
Bundesregierung, Anhang 7: Zeitwerttabelle Verwaltung, Seite 74). Somit betragt der zu-
satzliche Erfullungsaufwand fir Personalkosten pro Fall ca. 5 Euro (7 Min. Bearbei-
tungsdauer x 46,70 €/h = 5,45 €).

Daruber hinaus ergeben sich folgende Auswirkungen auf den Erflllungsaufwand, die sich
jedoch nicht konkret berechnen lassen:

— Artikel 3 Nr. 5 (Schaffung § 3a FahrlG): Zuklnftig mussen sich Fahrlehrer aus anderen
EU- oder EWR-Mitgliedstaaten oder der Schweiz nicht mehr einer besonderen Prufung
ihrer Befahigung unterziehen, wenn sie im Inland nur voriibergehend und gelegentlich
Fahrschuler ausbilden. Sie missen der nach Landesrecht zustandigen Behdrde die
beabsichtigte Tatigkeit anzeigen und dabei das Vorliegen der Voraussetzungen nach-
weisen. Die Schaffung dieser Mdglichkeit fihrt nur bei Inanspruchnahme zu einem Er-
fullungsaufwand. Fir die nach Landesrecht zustandige Behorde fuhrt dieses voraus-
sichtlich zu einer Verringerung des Prifaufwand pro Fall. Da der bisherige Priifungs-
aufwand sehr individuell war und die zukunftigen konkreten Fallzahlen unbekannt sind,
ist eine Ermittlung des Erfullungsaufwandes flr die Verwaltung (Land) nicht mdglich.

—  Artikel 3 Nr. 26 (Anderung § 32 FahrlG): Bisher hatte der Inhaber einer Fahrschuler-
laubnis die Entgelte und die Geschaftsbedingungen in den Geschaftsraumen durch
Aushang bekanntzugeben. Stattdessen mussen diese die Entgelte und die Geschafts-
bedingungen elektronisch dem Bundesministerium fir Verkehr fur die Verdffentlichung
im Transparenzregister senden. Da die Infrastruktur der Datenbank bereits besteht,
wird von einem geringem, ohne Erhebung nicht abschatzbarem, Aufwand gerechnet.

5. Weitere Kosten

[Welche sonstigen direkten oder indirekten Kosten entstehen fur die Wirtschaft, insbeson-
dere fur mittelstandische Unternehmen? Welche Auswirkungen auf die Einzelpreise und
das Preisniveau sind zu erwarten? Hier sollten mindestens die Angaben aus dem Vorblatt
zu Buchstabe F Gbernommen und ggf. erlautert werden.]

[Arbeitshilfe: Leitfaden zur Berlicksichtigung der Belange mittelstandischer Unternehmen
in der Gesetzesfolgenabschatzung]

[...]
6. Weitere Gesetzesfolgen

Das Vorhaben hat keine Auswirkungen auf die Gleichwertigkeit der Lebensverhaltnisse.
Von dem Regelungsvorhaben sind Frauen und Manner nicht unterschiedlich betroffen. Eine
Gleichstellungsrelevanz ist nicht gegeben. Das Vorhaben hat keine demografischen Aus-
wirkungen. Die im Gesetz enthaltenen Berufszugangsregelungen des § 11 des Fahrlehrer-
gesetzes wurden auf ihre Ubereinstimmung mit dem Grundsatz der VerhaltnismaRigkeit
Uberprft. Zudem enthalt das Gesetz eine Experimentierklausel zur Erprobung des Fahr-
praxiserwerbs unter Anleitung in der praktischen Fahrausbildung der Fahrerlaubnisklasse
B.


https://plattform.egesetzgebung.bund.de/egesetzgebung-platform-backend/arbeitshilfen/download/30
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VIIl. Befristung; Evaluierung

Eine Befristung ist nicht erforderlich. Die Regelungen im Zusammenhang mit der Reform
der Fahrschulausbildung und der Experimentierklausel zur Erprobung des Fahrpraxiser-
werbs unter Anleitung in der praktischen Fahrausbildung der Fahrerlaubnisklasse B sollen
durch die Bundesanstalt fir Stra3en- und Verkehrswesen evaluiert werden.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Anderung des StraRenverkehrsgesetzes)
Zu Nummer 1

Folgeadnderung zur Umsetzung von Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe c lit. ii i. V. m. Art. 9 Abs. 4
Buchstabe d der 4. EU-Flhrerscheinrichtlinie. Nach jener Vorschrift konnen die Mitglied-
staaten unter anderem, optional und auf ihrem Hoheitsgebiet, regeln, dass ab einem Min-
destalter von 20 Jahren und nach einer Schulung auch bestimmte Einsatzkraftfahrzeuge
mit einer zulassigen Gesamtmasse von mehr als 3 500 kg, jedoch — auch in Kombination
mit einem Anhanger — nicht mehr als 5 000 kg, auf ihrem Hoheitsgebiet mit einer Fahrer-
laubnisklasse B geflihrt werden kdnnen. Die Gewichtserweiterung ist durch eine entspre-
chende Schlisselzahl auf dem Fuhrerschein kenntlich zu machen. Es ist beabsichtigt, in
Deutschland von dieser Option im Rahmen der Verordnung zur Modernisierung der Fahr-
schulausbildung durch entsprechende Regelungen in der Fahrerlaubnis-Verordnung und
der Fahrschulausbildungs-Verordnung Gebrauch zu machen. Dies erfordert u. a. auch eine
Anpassung von § 2 Abs. 10a des StralRenverkehrsgesetzes. Die Ermachtigung in § 2 Abs.
10a StVG erstreckt sich dementsprechend kuinftig nur noch auf Einsatzfahrzeuge mit einer
zuldssigen Gesamtmasse von uber 5 t bis zu 7,5 t - auch mit Anhangern, sofern die zulas-
sige Gesamtmasse der Kombination 7,5 t nicht Gbersteigt. Fir das Fuhren von Einsatzkraft-
fahrzeugen von Uber 3,5 t bis einschlief3lich 5 t mit einer Fahrerlaubnis der Klasse B gelten
dagegen kinftig unter anderem die Regelungen betreffend die Schllisselzahl 96.01.

Zu § 2e (Erprobung des Erwerbs von Fahrpraxis unter Anleitung im Rahmen der
praktischen Fahrausbildung der Klasse B)

Mit § 2e StVG wird eine gesetzliche Ermachtigungsgrundlage geschaffen, die die befristete
und wissenschaftlich begleitete Erprobung des Fahrpraxiserwerbs unter Anleitung in der
praktischen Fahrausbildung der Klasse B ermoglicht. Die Norm erlaubt es, im Rahmen einer
Experimentierklausel von dem Grundsatz des § 2 Absatz 1 Satz 1 StVG abzuweichen, wo-
nach das Fuhren eines Kraftfahrzeugs im 6ffentlichen StralRenverkehr grundsatzlich nur mit
einer Fahrerlaubnis zulassig ist. Auf Grundlage der neuen Ermachtigung kann eine Rechts-
verordnung unter klar definierten Voraussetzungen eine Teilnahme am Fahrpraxiserwerb
unter Anleitung zulassen.

Die Fahrausbildung in Deutschland erfolgt bislang ausschlief3lich durch Fahrschulen. Des-
halbwird der Fahrpraxiserwerb unter Anleitung im Rahmen einer Experimentierklausel ein-
gefuhrt. Dies ermoglicht es, innovative Ausbildungsansatze unter realen Bedingungen kon-
trolliert zu erproben. Solche Regelungsinstrumente wurden mit der Reform zur Férderung
innovativer Technologien im Jahr 2021 geschaffen und dienen dazu, neue Lésungen be-
fristet zu testen, Risiken zu bewerten und den notwendigen rechtlichen Entwicklungsbedarf
evidenzbasiert zu bestimmen.

Die neue Ermachtigungsnorm schafft damit den gesetzlichen Rahmen, um eine wissen-
schaftlich fundierte Erprobung zu ermdglichen und zugleich das hohe Schutzniveau der
Verkehrssicherheit durch klare Leitplanken, Auflagen und behérdliche Steuerung zu ge-
wahrleisten. Flr die Ausgestaltung der spateren Rechtsverordnung kénnen Erfahrungen
aus anderen europaischen Staaten — insbesondere aus Osterreich, wo ein vergleichbares
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Modell der Ubungsfahrten etabliert ist — herangezogen werden. Die dortigen Regelungen
werden soweit wie méglich aufgegriffen und nur dort angepasst, wo sie nicht mit den Struk-
turen des deutschen Fahrerlaubnis- und Fahrschulwesens kompatibel sind.

Mit der gesetzlichen Ermachtigung wird somit die zentrale Voraussetzung geschaffen, um
die Potenziale des Fahrpraxiserwerbs unter Anleitung in einem eng begrenzten Rahmen zu
prifen und die Grundlage fur eine evidenzbasierte Weiterentwicklung des Fahrerlaubnis-
rechts zu legen.

Zu Absatz 1

Absatz 1 definiert Zweck und Ausnahmecharakter der Regelung. Da das Fihren eines
Kraftfahrzeugs im 6ffentlichen Strallenverkehr ohne Fahrerlaubnis grundsatzlich unzulas-
sig ist, bedarf eine experimentelle Ausnahme einer ausdricklichen gesetzlichen Grundlage.
Sie erlaubt, unter engen Auflagen und behérdlicher Kontrolle praktische Fahriibungen im
Realverkehr durch Fahrpraxisanleiter zu ermaéglichen.

Zu Absatz 2

Absatz 2 normiert die Mindestvoraussetzungen fir eine Teilnahme am Fahrpraxiserwerb
unter Anleitung, die im Hinblick auf Verkehrssicherheit und Eignung zwingend erforderlich
sind.

Zu Nummer 1

Die Anknupfung an § 2 Absatz 2 Nummer 1, 3 und 6 StVG gewahrleistet, dass gesundheit-
liche, charakterliche und fahreignungsbezogene Anforderungen dem Standard der Fahrer-
laubniserteilung entsprechen.

Zu Nummer 2
Die Ermachtigung umfasst die Berechtigung, das Mindestalter der Teilnehmer zu regeln.
Zu Nummer 3

Der besondere Nachweis der Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung wird gefordert, damit
Halter und Versicherer sich der neuen Konstellation bewusst werden und hierauf einstellen
kénnen. Der Fahrer und der Fahrpraxisanleiter sollen abgesichert werden, der Halter soll
den Versicherungsschutz des betroffenen Kraftfahrzeugs erforderlichenfalls entsprechend
anpassen. Herkdbmmlich ist das Fahren ohne Fahrerlaubnis nicht von den Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen der Kfz-Haftpflichtversicherung umfasst. Zwar sind im Sinne des Opfer-
schutzes auch Schaden durch einen fahrerlaubnislosen Fahrer von der Regulierungspflicht
der Haftpflichtversicherung umfasst (Artikel 13 Abs. 1 lit. b der RL 2009/103/EG). Um den
Teilnehmer hier aber nicht eventuellen Regressforderungen der Versicherung auszusetzen,
wird ein Versicherungsschutz gefordert, der ausdriicklich auch den Fahrpraxiserwerb unter
Anleitung umfassen muss.

Zu Nummer 4

Mit dieser Regelung wird klargestellt, dass die Genehmigung zur Teilnahme am Fahrpra-
xiserwerb unter Anleitung nur besteht, sofern kein Widerruf nach naherer Bestimmung in
Absatz 4 Satz 4 ergangen ist.

In Satz 2 werden Vorgaben fir die Befahigung etabliert. Hierbei werden nicht die entspre-
chenden Regelungen in § 2 StVG in Bezug genommen, da die Befahigung durch abwei-
chende Regelungen in der auf Basis dieser Ermachtigungsgrundlage erlassenen Verord-
nung bestimmt wird. Die Befahigung setzt voraus: Bestehen der theoretischen Prifung,
Absolvieren der Einweisung und von sechs Stunden fahrpraktischen Unterrichts. Die Befa-
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higung ist nicht bereits mit dem Antrag auf Erteilung der Genehmigung nachzuweisen. Da-
mit wird auf zum Teil verzdgerte Bearbeitungszeiten in den Behdrden reagiert. Vielmehr
kann die Befahigung auch erst nach der Antragstellung und damit bereits wahrend der Be-
arbeitungszeit erworben werden. Sie muss spatestens bei der ersten Fahrt im Rahmen des
Fahrpraxiserwerbs unter Anleitung nachweislich vorliegen.

Zu Absatz 3

Absatz 3 Satz 1 erdffnet den Landern die Moéglichkeit, den Fahrpraxiserwerb unter Anlei-
tung im Rahmen des Modellversuchs durch eine landesrechtliche Rechtsverordnung zuzu-
lassen. Die bundesgesetzliche Ermachtigung folgt dem Grundsatz des bundesrechtlich vor-
gegebenen Rahmens (§ 2e StVG) und ermdglicht den Landern, im eigenen Vollzugsbereich
zu entscheiden, ob sie sich an der Erprobung beteiligen (Opt-in). Die Entscheidung tGber
die Teilnahme am Modellversuch verbleibt damit im féderalen Gestaltungsspielraum der
Lander, wahrend die inhaltlichen Voraussetzungen, Grenzen und Sicherheitsanforderun-
gen des Fahrpraxiserwerbs unter Anleitung ausschlieBlich durch die auf Bundesebene er-
lassene Fahrpraxis-Verordnung bestimmt werden.

Die Regelung stellt sicher, dass der Modellversuch — sofern ein Land sich fur die Teilnahme
entscheidet — bundesweit einheitlich nach denselben materiellen Vorgaben durchgefuhrt
wird. Die Lander erhalten keine Befugnis, inhaltliche Abweichungen oder Anpassungen an
den bundesrechtlichen Rahmen vorzunehmen. Auf diese Weise wird gewahrleistet, dass
die Erprobung in allen teilnehmenden Landern vergleichbare Bedingungen aufweist und die
wissenschaftliche Auswertung belastbare, miteinander vergleichbare Ergebnisse liefert.
Der optierende Charakter verhindert zugleich, dass Lander verpflichtet werden, an der Er-
probung teilzunehmen, obwohl die organisatorischen oder politischen Voraussetzungen
hierfir nicht bestehen.

Satz 2 ermdglicht es den Landesregierungen, die in Satz 1 enthaltene Verordnungsermach-
tigung durch Rechtsverordnung auf die jeweils zustandigen obersten Landesbehdrden zu
Ubertragen. Dies entspricht der Ublichen Kompetenzverteilung im Verwaltungsverfahrens-
recht und tragt den unterschiedlichen Zustandigkeitsstrukturen in den Landern Rechnung.
Den Landern wird damit die organisatorische Flexibilitat eingeraumt, die Entscheidung tber
den Erlass der optierenden Rechtsverordnung innerhalb der Landesverwaltung sachge-
recht zu verorten, ohne den bundeseinheitlichen materiellen Charakter des Modellversuchs
Zu beeintrachtigen.

Die Ubertragungsméglichkeit dient insbesondere der Verwaltungsvereinfachung und ge-
wahrleistet, dass die Entscheidung Uber die Teilnahme am Modellversuch in den Landern
effizient, praxisnah und unter Bericksichtigung der jeweiligen landesinternen Zustandig-
keitsorganisation getroffen werden kann.

Zu Absatz 4

Satz 1 legt den inhaltlichen Rahmen derjenigen Regelungsbereiche fest, die in einer
Rechtsverordnung nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b, ¢ und e sowie Ab-
satz 3 Nummer 1 StVG naher ausgestaltet werden kdnnen und missen. Damit wird klarge-
stellt, dass samtliche flr eine sichere, kontrollierte und behérdlich Uberprifbare Durchfiih-
rung des Fahrpraxiserwerbs unter Anleitung notwendigen Vorschriften bundeseinheitlich
festgelegt werden durfen. Der Erwerb von Fahrpraxis unter Anleitung greift in besonders
sensible Bereiche der Verkehrssicherheitsordnung ein, da sie das Flhren eines Kraftfahr-
zeugs im offentlichen StralRenverkehr durch Personen ohne Fahrerlaubnis ermdglicht. Dies
erfordert einen engmaschigen Regelungsrahmen, der alle wesentlichen Elemente — von
Qualifikationsvoraussetzungen Uber Begleitpflichten bis hin zu Fahrzeuganforderungen und
Uberwachung — prazise normiert.

Die Ermachtigung umfasst deshalb einen breiten Katalog von Regelungsmaterien (Num-
mern 1 bis 8). Diese Aufzahlung dient der Klarstellung, dass neben grundlegenden sicher-
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heitsrelevanten Vorschriften auch flankierende Bestimmungen wie Dokumentationspflich-
ten, Versicherungsanforderungen und Kostenregelungen erfasst sind. Die einzelnen Num-
mern bilden zusammen ein geschlossenes Instrumentarium, mit dem ein vollstandiger und
rechtsstaatlich hinreichend bestimmter Ordnungsrahmen geschaffen werden kann. Nur ein
solcher bundeseinheitlicher Ordnungsrahmen gewahrleistet, dass die Erprobung des Fahr-
praxiserwerbs unter Anleitung — unabhangig von regionalen Besonderheiten oder Vollzugs-
voraussetzungen — nach einheitlichen Standards erfolgt und die gewonnenen Daten wis-
senschaftlich valide und vergleichbar bleiben. Im Einzelnen ermdglichen die Nummern 1
bis 8 insbesondere folgende Regelungsbereiche:

Zu Nummer 1

Diese Erméachtigungsgrundlage erlaubt, verbindliche Nebenbestimmungen zu normieren,
die fur die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit unerlasslich sind. Der Erwerb von Fahr-
praxis unter Anleitung hat als wesentlichen Regelungsbestandteil, dass unerfahrene Fahr-
erlaubnisbewerber ein Kraftfahrzeug im 6ffentlichen StralRenverkehr flihren, jedoch stets
unter sachkundiger Anleitung durch einen identifizierten Fahrpraxisanleiter. Die Rechtsver-
ordnung kann daher detaillierte Vorgaben dazu treffen, wie die Begleitung auszugestalten
ist, wie der Fahrpraxisanleiter erreichbar und identifizierbar bleibt und welche organisatori-
schen und verhaltensbezogenen Auflagen einzuhalten sind. Ohne solche engmaschigen
Nebenbestimmungen ware die Durchfiihrung des Modellversuchs mit erheblichen Risiken
verbunden.

Zu Nummer 2

Die Teilnahme am Fahrpraxiserwerb unter Anleitung setzt in Bezug auf den Bewerber um
die Fahrerlaubnis der Klasse B ein Mindestmall an persénlicher Eignung und Befahigung
voraus. Die Verordnung kann insbesondere Mindestalter, gesundheitliche Voraussetzun-
gen sowie Kenntnisse aus der bereits absolvierten Grundausbildung in der Fahrschule fest-
legen. Eine prazise Festlegung dieser Anforderungen ist notwendig, um sicherzustellen,
dass nur Bewerber teilnehmen, die Uber ausreichende Grundkompetenzen verfiigen.

Zu Nummer 3

Da der Erwerb von Fahrpraxis unter Anleitung Teile der klassischen praktischen Fahraus-
bildung ersetzt oder erganzt, bedarf es detaillierter Vorgaben dazu, welche Ausbildungsin-
halte im Rahmen des Fahrpraxiserwerbs unter Anleitung absolviert werden missen bzw.
dirfen, wie diese dokumentiert und wie sie durch verpflichtende Module in der Fahrschule
erganzt werden. Hierdurch wird ein Mindestqualitatsniveau gewahrleistet und verhindert,
dass wesentliche Kompetenzen unzureichend vermittelt werden.

Zu Nummer 4

Da der Fahrpraxisanleiter eine zentrale Rolle einnimmt, missen dessen persdnliche Integ-
ritdt, Fahreignung, Fahrpraxis und Zuverlassigkeit gesetzlich abgesichert werden. Dies um-
fasst insbesondere Mindestalter, Fahrerlaubnisbesitz, Anforderungen an das Naheverhalt-
nis zum Teilnehmer sowie Vorgaben fur Nuchternheit und Substanzkarenz. Die Ermachti-
gung ermoglicht, diese Anforderungen prazise auszugestalten, um Missbrauch und Gefahr-
dungen auszuschlielRen.

Zu Nummer 5

Die Rechtsverordnung kann klarstellen, welche Funktionen der Fahrpraxisanleiter wahrend
der Fahrten im Rahmen des Fahrpraxiserwerbs unter Anleitung wahrnimmt. Da der Fahr-
praxisanleiter keine Fahrlehrererlaubnis besitzt, sind seine Befugnisse eng zu definieren,
um sowohl den Ausbildungszweck als auch die Verkehrssicherheit zu gewahrleisten.
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Zu Nummer 6

Die eingesetzten Fahrzeuge mussen besondere Anforderungen erflllen, z.B. fur die Teil-
nahme am Fahrpraxiserwerb unter Anleitung eindeutig gekennzeichnet sein. Die Ermach-
tigung erlaubt, Vorgaben zur technischen Ausstattung, zur zuldssigen Héchstgeschwindig-
keit und zum Versicherungsschutz zu treffen, um Risiken fur alle Verkehrsteilnehmer zu
minimieren. Der besondere Nachweis des bestehenden Versicherungsschutzes wird gefor-
dert, damit Halter und Versicherer sich der neuen Konstellation bewusst werden und hierauf
einstellen konnen. Der Fahrer und der Fahrpraxisanleiter sollen abgesichert werden, der
Halter soll den Versicherungsschutz des betroffenen Fahrzeugs erforderlichenfalls entspre-
chend anpassen. Herkdmmlich ist das Fahren ohne Fahrerlaubnis nicht von den Allgemei-
nen Vertragsbedingungen der Kfz-Haftpflichtversicherung umfasst. Zwar sind im Sinne des
Opferschutzes auch Schaden durch einen fahrerlaubnislosen Fahrer von der Regulierungs-
pflicht der Haftpflichtversicherung umfasst (Artikel 13 Abs. 1 lit. b der RL 2009/103/EG). Um
den Teilnehmer hier aber nicht Regressforderungen der Versicherung auszusetzen, wird
ein Versicherungsschutz gefordert, der ausdricklich auch den Fahrpraxiserwerb unter An-
leitung umfassen muss.

Zu Nummer 7

Fir eine wissenschaftlich verwertbare Evaluation und eine wirksame behdérdliche Kontrolle
ist eine umfassende Dokumentation unerlasslich. Die Ermachtigung ermdglicht daher die
Festlegung von Fahrtenblichern, Nachweispflichten gegenlber Behérden und Auskunfts-
pflichten aller Beteiligten.

Zu Nummer 8

Die Moglichkeit, Kostenregelungen in entsprechender Anwendung von § 6a Absatz 2 und 4
StVG zu treffen, stellt sicher, dass sowohl behoérdliche Tatigkeiten als auch besondere Auf-
wendungen angemessen finanziert werden kénnen.

Die Verordnungsermachtigung in Satz 1 gewahrleistet mit diesen detaillierten Vorgaben,
dass alle sicherheitsrelevanten Parameter der Erprobung bundesweit einheitlich geregelt
werden. Dies ist erforderlich, um eine vergleichbare Durchfliihrung des Fahrpraxiserwerbs
unter Anleitung in allen teilnehmenden Landern zu gewahrleisten und eine wissenschaftlich
belastbare Auswertung sicherzustellen. Zugleich erméglicht die Norm, dass die spezifi-
schen Regelungen flexibel und ohne erneute Gesetzesanderung an neue Erkenntnisse o-
der praktische Erfahrungen aus der Erprobung angepasst werden kénnen.

Satz 2 bestimmt, dass die auf dieser Grundlage erlassenen Regelungen nur in den Landern
Anwendung finden, die nach Absatz 3 die Teilnahme am Fahrpraxiserwerb unter Anleitung
zugelassen haben. Damit wird der féderalen Struktur und der unterschiedlichen Kapazitats-
situation in den Landern Rechnung getragen, ohne den bundesweiten einheitlichen Ord-
nungsrahmen in Frage zu stellen.

Satz 3 stellt klar, dass eine einmal erteilte Genehmigung des Fahrpraxiserwerbs unter An-
leitung bundesweit zu Fahrten im gesamten Bundesgebiet berechtigt. Diese Mobilitat ist
notwendig, um realistische Ausbildungsbedingungen zu gewahrleisten und die Praktikabili-
tat der Teilnahme nicht kinstlich einzuschranken. Zugleich tragt sie dem Umstand Rech-
nung, dass Fahrerlaubnisbewerber regelmafig nicht ausschliel3lich innerhalb eines Bun-
deslandes am Stral3enverkehr teilnehmen. Die bundesweite Wirkung der Genehmigung
steht im Einklang mit der bundeseinheitlichen materiellen Ausgestaltung durch die Rechts-
verordnung.

Zu Absatz 5

Absatz 5 regelt die zwingenden Widerrufsgrinde fir eine auf der Grundlage der Absatze 3
und 4 erteilte Genehmigung zur Durchflihrung der Laienschulausbildung. Die Vorschrift



- 58 - Bearbeitungsstand: 04.05.2026 14:57

dient der Sicherstellung eines hohen Sicherheitsniveaus wahrend der Erprobung sowie der
effektiven Gefahrenabwehr im Stralenverkehr.

Zu Nummer 1

Nummer 1 tragt dem Umstand Rechnung, dass die Genehmigung regelmaiig mit Auflagen
und Beschrankungen verbunden ist, die erforderlich sind, um den besonderen Risiken der
Laienschulausbildung auflerhalb des Regelfalls der Fahrschulausbildung zu begegnen.
Werden diese nicht eingehalten, entfallt die Grundlage flr das weitere Vertrauen in eine
ordnungsgemale Durchfuhrung der Ausbildung.

Zu Nummer 2

Nummer 2 stellt sicher, dass eine Laienschulausbildung nur unter Mitwirkung einer person-
lich und fahrerlaubnisrechtlich geeigneten Person erfolgen darf. Der Entzug der Fahrerlaub-
nis oder die Anordnung eines Fahrverbots gegen einen Fahrpraxisanleiter fihrt zu dessen
rechtlicher Ungeeignetheit. Ist in diesem Fall kein weiterer genehmigter Fahrpraxisanleiter
festgelegt und benennt der Teilnehmer keine andere geeignete Person, ist die Genehmi-
gung zu widerrufen, da eine sichere Fortfihrung der Ausbildung nicht mehr gewahrleistet
ist.

Zu Nummer 3

Nummer 3 knupft an schwerwiegende Verkehrsverstofie des Teilnehmers an, die durch
eine rechtskraftige Entscheidung festgestellt wurden und nach § 28 Absatz 3 Nummer 1
oder 3 Buchstabe a oder ¢ im Fahreignungsregister einzutragen sind. Solche Verstélie las-
sen Zweifel an der erforderlichen Eignung und Zuverlassigkeit fur die Teilnahme an einer
besonderen Ausbildungsform aufkommen und rechtfertigen daher den Widerruf der Geneh-
migung.

Zu Nummer 4

Nummer 4 enthalt einen allgemeinen sicherheitsrechtlichen Auffangtatbestand. Er ermdg-
licht den Widerruf, wenn sich im Einzelfall zeigt, dass die Fortsetzung der Laienschulaus-
bildung aus sonstigen Griinden zu einer Gefahrdung der Sicherheit oder Leichtigkeit des
Verkehrs oder von Leib oder Leben von Personen flihren kann. Damit wird der zustandigen
Behorde die erforderliche Flexibilitdt eingerdumt, auf nicht vorhersehbare Entwicklungen
oder besondere Gefahrenlagen angemessen zu reagieren.

Zu Nummer 5

Nummer 5 stellt klar, dass die Genehmigung zwingend zu widerrufen ist, wenn die Rechts-
verordnungen nach den Absatzen 3 oder 4 — etwa aufgrund des Ablaufs einer Erprobungs-
phase oder einer Aufhebung — nicht mehr anwendbar sind. In diesem Fall entfallt die recht-
liche Grundlage fur die Genehmigung.

Satz 2 schlie3t die aufschiebende Wirkung von Widerspruch und Anfechtungsklage gegen
den Widerruf aus. Dies ist erforderlich, um Gefahren fir die Verkehrssicherheit unverziglich
begegnen zu kdnnen und zu verhindern, dass eine Laienschulausbildung trotz festgestellter
Widerrufsgriinde fortgesetzt wird. Die Regelung entspricht dem hohen Schutzgut der Si-
cherheit des Stral’enverkehrs und steht im Einklang mit vergleichbaren fahrerlaubnisrecht-
lichen Vorschriften.

Zu Absatz 6

Die wissenschaftliche Begleitung durch die Bundesanstalt fir Stralen- und Verkehrswesen
(BAS?) ist zentraler Bestandteil des Experimentes. Absatz 5 verpflichtet daher zur wissen-
schaftlichen Begleitung der Erprobung durch die BASt. Damit wird sichergestellt, dass die
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Auswirkungen des Erwerbs von Fahrpraxis unter Anleitung auf Akzeptanz, Ausbildungs-
qualitat, Verkehrssicherheit und wirtschaftliche Faktoren methodisch belastbar untersucht
werden. Die BASt erhalt hierfir die erforderliche gesetzliche Grundlage zur Verarbeitung
der personenbezogenen Daten der Teilnehmer und Fahrpraxisanleiter. Die strenge Zweck-
bindung sowie die Pflicht, die Daten so frih wie méglich zu anonymisieren und zu l6schen,
gewahrleisten die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben.

Die Berichtspflicht gegenliber dem Bundesministerium fir Verkehr stellt sicher, dass der
Deutsche Bundestag zeitnah Uber die Ergebnisse informiert wird und auf Basis wissen-
schaftlicher Erkenntnisse Uber eine mogliche Weiterentwicklung oder Verstetigung des Mo-
dells entscheiden kann. Die vorgesehene Frist gewahrleistet, dass ausreichend Praxiser-
fahrungen vorliegen, ohne die Entscheidungsprozesse zu verzogern.

Zu Absatz 7

Absatz 7 ordnet die entsprechende Anwendung des § 2c Satz 1 und 2 auf Entscheidungen
Uber den Teilnehmer am Fahrpraxiserwerb unter Anleitung an, die einen Widerruf der Ge-
nehmigung nach Absatz 5 Satz 1 Nummer 3 zur Folge haben kénnen. Die Regelung tragt
sie dem Umstand Rechnung, dass solche Entscheidungen erhebliche Auswirkungen auf
die Fortfiihrung des Fahrpraxiserwerbs unter Anleitung haben kénnen. Sie stellt sicher,
dass die zustandige Behorde rechtzeitig Kenntnis von widerrufsrelevanten Umstanden er-
langt und die gegebenenfalls erforderlichen Malnahmen zum Widerruf der Genehmigung
zur Teilnahme an der Laienschulausbildung treffen kann.

Zu Absatz 8

Die Regelung in Satz 1 stellt klar, dass der Erwerb von Fahrpraxis unter Anleitung nicht als
Fahrschulausbildung im Sinne des § 2 Absatz 15 Satz 1 StVG gilt. Damit wird sichergestellt,
dass der Fahrpraxiserwerb unter Anleitung ausschlie3lich als Bestandteil eines befristeten
und abweichenden Modellversuchs nach § 2e StVG verstanden wird und keine Gleichstel-
lung mit der regularen, durch Fahrschulen durchzufihrenden Fahrausbildung erfolgt. Dies
verhindert Missverstandnisse im Hinblick auf die Anforderungen an Fahrschulen, Fahrleh-
rerinnen und Fahrlehrer sowie an die zwingend vorgeschriebenen Ausbildungsinhalte der
regularen Fahrschulausbildung.

Satz 2 stellt klar, dass alle Gbrigen Vorschriften des Stral3enverkehrsrechts — insbesondere
das StralRenverkehrsgesetz und die auf seiner Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen
— unberuhrt bleiben. Dadurch wird gewahrleistet, dass die Teilnahme am Fahrpraxiserwerb
unter Anleitung keine weitergehenden Ausnahmen oder Privilegierungen im Stral3enver-
kehr begriindet und insbesondere die allgemeinen Vorschriften Gber das Flihren von Fahr-
zeugen, das Verhalten im StralRenverkehr und die Verkehrssicherheit uneingeschrankt gel-
ten. Die Vorschrift dient damit der Rechtssicherheit sowie der eindeutigen Abgrenzung des
Modellversuchs vom bestehenden Regelsystem des Fahrerlaubnisrechts.

Zu Nummer 2 (Anderung § 4a)
Zu Buchstabe a

Mit dieser Erganzung der Uberschrift wird verdeutlicht, dass Absatz 8 eine Verordnungser-
machtigung enthalt.

Zu Buchstabe b

Diese Anderung korrespondiert mit der Anpassung der Fortbildungspflichten der Fahrlehrer
und Seminarleiter in § 53 FahrlG (s. Begrindung dort).
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Zu Buchstabe c

Diese Anderung korrespondiert mit der Anpassung der Uberwachungsregelungen in § 51
FahrlG (s. Begriindung dort).

Zu Nummer 4 bis Nummer 6 (Anderung der §§ 6, 6a und 6e)
Redaktionelle Anpassungen im Sinne des Organisationserlasses vom 06.05.2025.
Zu Artikel 2 (Anderung des Kraftfahrsachverstindigengesetzes)

Mit der vorliegenden Anderung des KfSachvG werden Regelungen fir die Funktion eines
amtlich anerkannten Fahrerlaubnisprifers etabliert. In der 20. Legislaturperiode wurde in-
tensiv Uber den Umfang der Aufgaben der amtlich anerkannten Sachverstandigen und Pru-
fer flr den Kraftfahrzeugverkehr (aaSoP) diskutiert. Diese Debatte hatte zwischenzeitlich
die Uberlegung angestoRen, die Fahrerlaubnisprifung vollstéandig aus deren Aufgabenbe-
reich herauszuldsen. Angesichts des zunehmenden Fachkraftemangels sowie wiederkeh-
render, zumindest regional auftretender Hinweise auf Engpéasse bei Fahrerlaubnisprifungs-
terminen wurde die Ausrichtung jedoch weiterentwickelt: Der Fahrerlaubnisprifer wird nun
als eigenstandige, das bestehende System erganzende Qualifikation etabliert, um die Pruf-
kapazitaten zu stabilisieren und zugleich die Qualitat der Fahrerlaubnisprifung nachhaltig
zu sichern. Die neuen Regelungen orientieren sich inhaltlich an den Empfehlungen der
Bundesanstalt fur Stralten- und Verkehrswesen (BASt) zu den fachlichen und persénlichen
Anforderungen an Fahrerlaubnisprufer sowie an den Vorgaben des Anhangs IV der Richt-
linie (EU) 2025/2205 (4. EU-Fuhrerscheinrichtlinie). Damit soll ein zeitgemales, fachlich
fundiertes und europarechtskonformes Qualifikationsprofil geschaffen werden, das sowohl
den hohen Qualitatsanspruch an die Fahrerlaubnisprifung als auch die zukunftigen Her-
ausforderungen im Mobilitatssektor berlicksichtigt. Neben der Schaffung entsprechender
fachlich-inhaltlichen Vorgaben umfassen die Anderungen des KfSachVG auch umfangrei-
che redaktionelle Anpassungen, um zum einen die betroffenen Regelungen an die gultige
Rechtsschreibung anzupassen und jeweils den Fahrerlaubnisprifer in die bestehenden
Vorgaben flr die aaSoP zu integrieren.

Zu Nummer 1 (Anderung § 1)

Zu Buchstabe a und Buchstabe b

Mit der Vollrevision des Absatzes 1 wird der Begriff des amtlich anerkannten Fahrerlaub-
nisprifers in das KfSachVG eingeflihrt und die Legaldefinition fir die Formulierung ,Fahr-
erlaubnisprifer” etabliert.

Zu Buchstabe c

Redaktionelle Anpassung zur Klarstellung, dass diese Regelung nur fir Sachverstandige
und Prufer gilt.

Zu Nummer 2 (Anderung § 2)
Zu Buchstabe a

Redaktionelle Anpassung zur Klarstellung, dass diese Regelung nur fir Sachverstandige
und Prufer gilt.

Zu Buchstabe b
Im § 2 wird ein neuer Absatz 1a mit den Voraussetzungen fiir die amtliche Anerkennung

als Fahrerlaubnisprifer eingefuigt. Diese Anforderungen orientieren sich an den bereits be-
stehenden Vorgaben fir die Sachverstandigen und Prufer. Berlcksichtigung finden jedoch
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die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen erarbeiteten Vorschlage der BASt, insbesondere
bezuglich des notwendigen Umfangs der Ausbildung (Nummer 5 — wobei hier im Interesse
einer einfachen Regelung eine Dauer von funf Monaten normiert wird. Die BASt-Empfeh-
lung beinhaltet konkret einen Ausbildungsumfang von 848 Unterrichtseinheiten a 45 Minu-
ten).

Zu Buchstabe c

Zu Doppelbuchstabe aa und Doppelbuchstabe bb
Redaktionelle Anpassung.

Zu Doppelbuchstabe cc

In Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 (neu) wird bezlglich der persénlichen Voraussetzungen fiir
den Bewerber um die amtliche Anerkennung als Fahrerlaubnisprifer der notwenige Bil-
dungsabschluss definiert. Mit der Regelung wird von den diesbezliglichen Empfehlungen
der BASt abgewichen und auf die entsprechende Regelung in Anhang IV Nummer 2.1 d)
der Richtlinie 2006/126/EG (3. EU-Fuhrerscheinrichtlinie) abgestellt. Mit der Ubernahme
der europarechtlichen Vorgabe im Gegensatz zur Empfehlung der BASt wird zudem der
Koalitionsvertrag der 21. Legislaturperiode berucksichtigt. Dieser setzt sich die burokratie-
arme Umsetzung von EU-Recht zum Ziel und schlieft birokratische Ubererfiillung auf na-
tionaler Ebene aus (Zeilen 2013 bis 2015). Damit wird die Tatigkeit als Fahrerlaubnisprifer
einem moglichst weitem Interessentenfeld eréffnet. Zudem enthalt auch Anhang IV Num-
mer 2 Unterabschnitt 1 d) der Richtlinie (EU) 2025/2205 (4. EU-FUhrerscheinrichtlinie) eine
gleichlautende Vorgabe, sodass hier auch zukiinftig Rechtssicherheit besteht und die Kon-
tinuitat gewahrleistet ist.

Die Vorgabe der 3. EU-Flhrerscheinrichtlinie verlangt, dass Fahrerlaubnisprifer tGber eine
berufliche Qualifikation verfligen missen, die mindestens der Stufe 3 der Internationalen
Standardklassifikation fir das Bildungswesen (ISCED) der UNESCO entspricht. Die Inter-
national Standard Classification of Education (ISCED-2011) ist eine international aner-
kannte Klassifikation der UNESCO, die als Gerust zur Einordnung von Bildungsprogram-
men und -abschlissen in Kategorien dient. Sie ermoglicht einen landeribergreifenden Ver-
gleich bildungsbezogener Informationen aus sich in Struktur und Inhalt unterscheidenden
nationalen Bildungssystemen (siehe hierzu auch die entsprechenden Hinweise im Metada-
tenportal des Bundesinstituts flr Berufsbildung auf der dortigen Homepage unter metada-
ten.bibb.de/de).

Die ISCED-Stufe 3 erfasst insbesondere Abschliisse der Sekundarstufe I, namentlich qua-
lifizierte Berufsausbildungen sowie gleichwertige schulische Abschlisse, die Uber grundle-
gende allgemeine Bildung hinausgehen und eine eigenstandige berufliche Tatigkeit ermog-
lichen. Durch die Verwendung der ISCED-Referenz wird eine europaweit vergleichbare
Mindestqualifikation sichergestellt und zugleich gewahrleistet, dass sowohl inlandische als
auch auslandische Berufsabschlisse unter Beachtung der jeweiligen Gleichwertigkeit be-
ricksichtigt werden kénnen. Die Regelung dient der Sicherstellung eines einheitlichen fach-
lichen Mindestniveaus der Fahrerlaubnisprifung und damit der Verkehrssicherheit.

Zu Nummer 3 (Anderung § 3)

Mit dieser Vollrevision des Absatzes 1 erfolgen redaktionelle Anpassung im Zusammen-
hang mit der Etablierung des Fahrerlaubnisprifers und zur Anpassung der Rechtschrei-
bung.



-62 - Bearbeitungsstand: 04.05.2026 14:57

Zu Nummer 4 (Anderung § 4)
Zu Buchstabe a

Mit dieser Vollrevision von Absatz 1 erfolgt eine redaktionelle Anpassung im Zusammen-
hang mit der Etablierung des Fahrerlaubnisprifers.

Mit der Vollrevision des Absatzes 2 wird neben einer Anpassung der Rechtschreibung in
Nummer 1 der Zusatz ,fur seine Tatigkeit“ erganzt. Dabei handelt es sich lediglich um eine
sprachliche Klarstellung, um Auslegungszweifeln vorzubeugen. Die maf3geblichen Vor-
schriften sind nicht nur solche Uber die Kraftfahrzeugtechnik, sondern weitergehende ge-
messen an den umfassenden Aufgaben eines Sachverstandigen.

Zu Buchstabe b

Mit dem neuen Absatz 3 Satz 2 werden die Kenntnisse definiert, die ein Bewerber um die
amtliche Anerkennung als Fahrerlaubnisprifer nachweisen muss. Dabei genligen im Ver-
gleich zum Bewerber um die amtliche Anerkennung als Sachverstandiger (diesbezigliche
Regelungen in Absatz 2) jedoch umfassende Kenntnisse der mallgebenden gesetzlichen
Vorschriften und genligen fahrpraxisbezogene Kenntnisse der Kraftfahrzeugtechnik. Die
,mafigebenden gesetzlichen Vorschriften“ umfassen fur die Aufgaben eines Fahrerlaubnis-
prufers insbesondere das Fahrerlaubnisrecht, das Verhaltensrecht im Stralienverkehr, aber
auch das Kraftfahrsachverstandigenrecht als Grundlage seiner Tatigkeit. In der Kraftfahr-
zeugtechnik genugen fahrpraxisbezogene Kenntnisse. Dies meint zum einen, dass die
technischen Kenntnisse nicht die eines Prifers mit Teilbefugnissen nach Satz 2 erreichen
mussen. Die technischen Kenntnisse sollten vielmehr denen eines Fahrlehrers vergleichbar
sein. Dies meint aber zum anderen, dass erforderliche fahrpraktische Kenntnisse vorhan-
den sein missen, etwa flr die Abfahrkontrolle der Klassen N2, N3, M2, und M3.

Zu Buchstabe c

Redaktionelle Anpassungen im Sinne des Organisationserlasses vom 06.05.2025 und zur
Anpassung der Rechtschreibung.

Zu Nummer 5 (Anderung § 5)

Redaktionelle Anpassungen zur Etablierung des Fahrerlaubnispriifers.

Zu Nummer 6 (Anderung § 6)

Zu Buchstabe a und Buchstabe b

Redaktionelle Anpassungen zur Etablierung des Fahrerlaubnispriifers.

Zu Doppelbuchstabe aa

Redaktionelle Anpassungen zur Etablierung des Fahrerlaubnispriifers.

Zu Doppelbuchstabe bb

Klarstellung, dass Ausnahmen von der Vorschrift, wonach Sachverstandige, Prufer und
Fahrerlaubnisprifer nur fir die Technische Prifstelle tatig werden duirfen, der sie angeho-
ren, der Zustimmung der zustandigen Aufsichtsbehdrde bediirfen.

Zu Buchstabe c bis Buchstabe e

Redaktionelle Anpassungen zur Etablierung des Fahrerlaubnisprifers.
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Zu Nummer 7 (Anderung § 7)

Zu Buchstabe a

Redaktionelle Anpassungen zur Etablierung des Fahrerlaubnisprifers und zur Anpassung
der Rechtschreibung.

Zu Buchstabe b

Mit dieser Vollrevision des Absatzes 2 erfolgt eine systematische Trennung der Tatbe-
stdnde im bisherigen Satz (nun Satz 1 und 2) sowie redaktionelle Anpassungen zur Etab-
lierung des Fahrerlaubnisprifers und zur Anpassung der Rechtschreibung.

Zu Buchstabe c

Redaktionelle Anpassungen zur Etablierung des Fahrerlaubnispriifers

Zu Nummer 8 (Anderung § 8)

Redaktionelle Anpassungen im Zusammenhang mit der Etablierung des Fahrerlaubnispri-
fers.

Zu Nummer 9 (Anderung § 9)

Mit dieser Vollrevision erfolgen redaktionelle Anpassungen im Zusammenhang mit der
Etablierung des Fahrerlaubnisprifers, im Sinne des Organisationserlasses vom 06.05.2025
und zur Anpassung der Rechtschreibung.

Zu Nummer 10 (Anderung § 10)

Redaktionelle Anpassungen zur Etablierung des Fahrerlaubnisprifers und zur Anpassung
der Rechtschreibung.

Zu Nummer 11 (Anderung § 11)

Zu Buchstabe a

Redaktionelle Anpassungen zur Etablierung des Fahrerlaubnispriifers.
Zu Buchstabe b

Redaktionelle Anpassungen zur Etablierung des Fahrerlaubnisprifers, im Sinne des Orga-
nisationserlasses vom 06.05.2025 und zur Anpassung der Rechtschreibung.

Zu Buchstabe c

Redaktionelle Anpassungen zur Etablierung des Fahrerlaubnispriifers.
Zu Nummer 12 (Anderung § 13)

Redaktionelle Anpassungen zur Etablierung des Fahrerlaubnispriifers.
Zu Nummer 13 (Anderung § 15)

Redaktionelle Anpassungen zur Etablierung des Fahrerlaubnispriifers.
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Zu Nummer 14 (Anderung § 16)

Redaktionelle Anpassungen zur Etablierung des Fahrerlaubnisprifers, im Sinne des Orga-
nisationserlasses vom 06.05.2025 und zur Anpassung der Rechtschreibung.

Zu Nummer 15 (Anderung § 17)

Zu Buchstabe a

Redaktionelle Anpassungen der Rechtschreibung.
Zu Buchstabe b

Mit dieser Vollrevision des Absatzes 2 erfolgen redaktionelle Anpassungen im Sinne des
Organisationserlasses vom 06.05.2025.

Zu Nummer 16 (Anderung § 18)

Redaktionelle Anpassungen im Sinne des Organisationserlasses vom 06.05.2025 und zur
Anpassung der Rechtschreibung.

Zu Nummer 17 (Anderung § 20)
Zu Buchstabe a

Mit dieser Vollrevision des Absatzes 1 erfolgen in den Nummer 1, 2, 4 und 5 redaktionelle
Anpassungen im Zusammenhang mit der Etablierung des Fahrerlaubnisprifers.

Zu Buchstabe b

Diese systematische Vervollstandigung dient der Klarstellung, dass die Behérden nach § 16
Absatz 1 Ordnungswidrigkeiten eingestandig verfolgen duirfen.

Zu Nummer 18 (Anderung § 22)

Redaktionelle Anpassungen zur Etablierung des Fahrerlaubnisprifers und zur Anpassung
der Rechtschreibung.

Zu Nummer 19 (Anderung § 23)
Zu Buchstabe a

Mit dieser Vollrevision erfolgen redaktionelle Anpassungen zur Etablierung des Fahrerlaub-
nisprufers.

Zu Buchstabe b

Redaktionelle Anpassung zur Etablierung des Fahrerlaubnisprifers und zur Anpassung der
Rechtschreibung.

Zu Nummer 20 (Anderung § 26)
Zu Buchstabe a

Redaktionelle Anpassung im Sinne des Organisationserlasses vom 06.05.2025.
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Zu Buchstabe b

Redaktionelle Anpassung zur Etablierung des Fahrerlaubnisprifers.
Zu Nummer 21 (Anderung § 28)

Redaktionelle Anpassungen zur Etablierung des Fahrerlaubnisprifers..
Zu Nummer 22 (Anderung § 31 Absatz 1)

Mit dieser Vollrevision erfolgt eine redaktionelle Anpassung im Sinne des Organisationser-
lasses vom 06.05.2025 und zur Etablierung des Fahrerlaubnisprifers.

Zu Artikel 3 (Anderung des Fahrlehrergesetzes)
Zu Nummer 1 (Anderung Inhaltsverzeichnis)

Aufgrund von Bezeichnungsanderungen, der Neuaufnahme von Regelungen und der Neu-
strukturierung des Abschnitts 5 wird das Inhaltsverzeichnis aktualisiert.

Zu Nummer 2 (Anderung § 1 Absatz 4)

Mit den Anderungen der §§ 3a, 4a und 6 FahrlG wird klargestellt, dass die voriibergehende
und gelegentliche Ausbildung von Fahrschilern nur Personen gestattet ist, die Inhaber ei-
nes Befahigungsnachweises aus einem anderen EU-Mitgliedstaat, einem anderen EWR-
Vertragsstaat oder der Schweiz sind und die in den neuen § 3a und 4a FahrlG genannten
Voraussetzungen erfilllen. Diese Personen erhalten keine eigenstandige Fahrlehrerlaubnis
im Sinne des § 2 FahrlG, sondern Uben ihre Tatigkeit allein auf Grundlage des vorgenann-
ten Befahigungsnachweises aus. Zu Dokumentation wird diesen Personen jedoch ein Fahr-
lehrerschein ausgestellt. Naheres hierzu regelt der neue § 3a Absatz 2 Satz 4 FahrlG.

Zu Nummer 3 (Anderung § 2 Absatz 2)

Mit dieser Vollrevision des Absatzes 2 wird der Begriff der ,Fahrstunde“ aus systematischen
Grinden an dieser Stelle legaldefiniert als ,Unterrichtseinheit im Rahmen der fahrprakti-
schen Ausbildung zu 45 Minuten®. Aulierdem wird der Absatz zur besseren Verstandlichkeit
starker strukturiert.

Zu Nummer 4 (Anderung § 3)
Zu Buchstabe a

§ 3 regelt zuklnftig ausschlieBlich die Voraussetzungen flr die uneingeschrankte Tatigkeit
als Fahrerlehrer fir Personen, die Inhaber einer in einem anderen Staat erteilten Fahrlehr-
erlaubnis oder eines in einem anderen Staat ausgestellten Nachweises lber die Befahigung
zur Fahrschulausbildung sind. Eine blof3 voriibergehende und gelegentliche Fahrschiiler-
ausbildung wird nur noch Fahrlehrern aus anderen EU-Mitgliedstaaten oder EWR-Vertrags-
staat oder der Schweiz erlaubt und gesondert in den §§ 3a und 4a FahrlG geregelt. Hierzu
werden die Regelungen in den Absatzen 1 und 2 inhaltlich und sprachlich bereinigt.

In Absatz 1 wird aullerdem der Begriff ,Fahrschilerausbildung“ durch den Begriff ,Fahr-
schulausbildung® ersetzt. Mit der geschlechtsneutralen Formulierung wird auch dem Um-
stand Rechnung getragen, dass Fahrschulen zusatzlich zur Ausbildung von Fahrschilern
auch andere Leistungen wie z. B. Seminare oder Schulungen anbieten.

Absatz 3 verweist auf die Regelungen fir die nur voribergehende und gelegentliche Tatig-
keit als Fahrlehrer, die in den neuen § 3a FahrlG verlagert werden.
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Zu Buchstabe b
Redaktionelle Folgednderung des Verweises auf § 5.
Zu Nummer 5 (§ 3a -neu-)

Nach der aktuellen Fassung des FahrlG wird sowohl bei Fahrlehrern aus einem anderen
EU-Mitgliedstaat, einem anderen EWR-Vertragsstaat oder der Schweiz als auch bei Fahr-
lehrern aus Drittstaaten vor Erbringung voribergehender und gelegentlicher Dienstleistun-
gen die Gleichwertigkeit der Befahigung gepruft.

Diese Einschrankung ist bei Fahrlehrern aus einem anderen EU-Mitgliedstaat, einem an-
deren EWR-Vertragsstaat oder der Schweiz nach Artikel 7 Absatz 4 der Berufsanerken-
nungsrichtlinie (RL 2005/36/EG) jedoch nur zuldssig im Falle reglementierter Berufe, die
die offentliche Gesundheit oder Sicherheit berlihren, die nicht unter die automatische An-
erkennung geman Titel Il Kapitel lll fallen und wenn deren Zweck darin besteht, eine
schwerwiegende Beeintrachtigung der Gesundheit oder Sicherheit des Dienstleistungs-
empfangers aufgrund einer mangelnden Berufsqualifikation des Dienstleisters zu verhin-
dern.

Nachprifungen im Sinne von Artikel 7 Absatz 4 RL 2005/36/EG alle vier der folgenden
Voraussetzungen erfillen:

— Der Beruf beriihrt die offentliche Gesundheit oder Sicherheit.

— Der Zweck der Nachprufung der Berufsqualifikationen besteht darin, eine schwerwie-
gende Beeintrachtigung der Gesundheit oder Sicherheit des Dienstleistungsempfan-
gers zu verhindern.

— Diese schwerwiegende Beeintrachtigung ergibt sich aus einer mangelnden Berufsqua-
lifikation des Dienstleisters.

— Die Nachprufung geht nicht Uber das fur diesen Zweck erforderliche Mal} hinaus.

Nach Artikel 7 Absatz 4 RL 2005/36/EG sind Nachprifungen nur unter bestimmten Umstan-
den und strengen Bedingungen gestattet. Er ist eng auszulegen. Der Fahrlehrerberuf erflllt
diese Voraussetzungen nicht. Insofern muss in diesen Fallen eine Anzeige der Aufnahme
der Tatigkeit unter den MalRRgaben von Artikel 7 Absatz 5 RL 2005/36/EG ausreichen. Somit
mussen auch Fahrlehrer aus einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union, einem
anderen Vertragsstaat des Abkommens uber den Europaischen Wirtschaftsraum oder der
Schweiz diese Berechtigung gegenlber deutschen Behdrden nachweisen kénnen. Daher
ist auch ihnen ein Fahrlehrerschein auszustellen.

Das Recht zur Inanspruchnahme der europarechtlich definierten Niederlassungs- und
Dienstleistungsfreiheit im hier genannten Rahmen gilt nach Artikel 5 Absatz 2
RL 2005/36/EG fur den Fall, dass sich der Dienstleister zur vortibergehenden und gelegent-
lichen Ausiibung des Berufs in den Aufnahmemitgliedstaat begibt.

Entsprechend der Vorgaben in Artikel 5 Absatz 2 Satz 2 der Richtlinie 2005/36/EG wird der
voriibergehende und gelegentliche Charakter der Erbringung von Dienstleistungen im
Einzelfall beurteilt, insbesondere anhand der Dauer, der Haufigkeit, der regelmafigen Wie-
derkehr und der Kontinuitat der Dienstleistung. Zwar hat der Europaische Gerichtshof
(EuGH) wiederholt darauf hingewiesen, ,dass der Vertrag keine Vorschrift enthalt, ,die eine
abstrakte Bestimmung der Dauer oder Haufigkeit ermdglicht, ab der die Erbringung einer
Dienstleistung oder einer bestimmten Art von Dienstleistung in einem anderen Mitgliedstaat
nicht mehr als eine Dienstleistung im Sinne des Vertrages angesehen werden kann.”
(EuGH, Urteil vom 11. Dezember 2003 - C-215/01 [ECLI:EU:C:2003:662], Schnitzer - Rn.
31). Die Definition einer allgemeinen Frist im Sinne von ,vortibergehend und gelegentlich®
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durch den Gesetzgeber ist daher nicht zulassig. Jedoch gibt der EuGH Anhaltspunkte fir
die Einzelfallbeurteilung. So ist nach einschlagiger Rechtsprechung des EuGH ,der vo-
ribergehende Charakter der fraglichen Téatigkeiten nicht nur unter Bertcksichtigung der
Dauer der Leistung, sondern auch ihrer Haufigkeit, regelmafigen Wiederkehr oder Konti-
nuitat zu beurteilen. Der voribergehende Charakter der Leistung schlie3t nicht die Moglich-
keit fir den Dienstleistungserbringer im Sinne des Vertrages aus, sich im Aufnahmemit-
gliedstaat mit einer bestimmten Infrastruktur (einschlielich eines Biros, einer Praxis oder
einer Kanzlei) auszustatten, soweit diese Infrastruktur fur die Erbringung der fraglichen
Leistung erforderlich ist.“ (EuGH, Urteil vom 30. November 1995 - C-55/94 [E-
CLI:EU:C:1995:411], Gebhard - Rn. 27). Zudem hat der EuGH entschieden, dass auch
,Leistungen, die ein in einem Mitgliedstaat ansassiger Wirtschaftsteilnehmer mehr oder we-
niger haufig oder regelmafig, auch uber einen langeren Zeitraum, fur Personen erbringt,
die in einem oder mehreren anderen Mitgliedstaaten niedergelassen sind, Dienstleistungen
im Sinne des Vertrages sein [kdnnen], etwa die entgeltliche Beratung oder Auskunftsertei-
lung.“ (EuGH, Urteil vom 11. Dezember 2003 - C-215/01, Rn. 30).

Das Recht zur voribergehenden und gelegentlichen Tatigkeit als Fahrlehrer wird nicht mehr
auf Inhaber einer entsprechenden Beféhigung aus Drittstaaten ausgedehnt. Insbesondere
rechtliche Hindernisse (Aufenthaltsstatus, Voraussetzung einer in Deutschland oder einem
anderen EU-Mitgliedstaat oder einem anderen EWR-Vertragsstaat oder der Schweiz erteil-
ten Fahrerlaubnis etc.) stehen eine entsprechende Ausweitung entgegen.

Im neuen Absatz 1 wird entsprechend der europarechtlichen Vorgaben bestimmt, dass In-
haber eines entsprechenden Befahigungsnachweises abweichend von § 1 Absatz 1 Satz 1
und § 2 zur vorubergehenden und gelegentlichen Ausbildung von Fahrschilern berechtigt
sind.

Der neue Absatz 2 definiert, dass eine entsprechende voriibergehende und gelegentliche
Tatigkeit als Fahrlehrer der nach Landesrecht zustandigen Behorde unter Vorlage der im
neuen § 4a FahrlG definierten Unterlagen anzuzeigen ist. Nach der Formulierung in Artikel
7 Absatz 2a der Richtlinie 2005/36/EG in der Fassung vom 30. Juli 2025 beginnt das Recht
zur Ausubung der vortibergehenden und gelegentlichen Tatigkeit unmittelbar mit der An-
zeige dieser Tatigkeit (,Die Vorlage einer erforderlichen Meldung durch einen Dienstleister
gemal [Artikel 7] Absatz 1 [der Richtlinie] berechtigt diesen Dienstleister zum Zugang zu
der Dienstleistungstatigkeit oder zur Austibung dieser Tatigkeit im gesamten Hoheitsgebiet
des betreffenden Mitgliedstaats.”).

Das Recht zu dieser Téatigkeit resultiert allein aus dem Befahigungsnachweis des jeweiligen
EU-Mitgliedstaates, EWR-Vertragsstaates oder der Schweiz. Es bedarf keinem in Deutsch-
land erteilten Rechts in Form einer entsprechenden Fahrlehrerlaubnis. Jedoch stellt die
nach Landesrecht zustandige Behdrde bei Erfullung der in Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1
und 2 in Verbindung mit § 4a FahrlG definierten Voraussetzungen einen Fahrlehrerschein
aus. Dieser ist unter der Auflage zu erstellen, dass der Befahigungsnachweis nur zur vo-
ribergehenden und gelegentlichen Ausbildung von Fahrschilern berechtigt. Hierflr kann
das entsprechende Feld ,Auflagen“ im Fahrlehrerschein genutzt werden.

Entsprechend der Vorgaben Uber die Verwaltungszusammenarbeit in Artikel 8 Absatz 1
Satz 1 der Richtlinie 2005/36/EG in der Fassung vom 30. Juli 2025 kénnen sich die nach
Landesrecht zustéandigen Behérden im Rahmen der Uberpriifung der eingereichten Unter-
lagen bei berechtigten Zweifeln von den zustéandigen Behérden des urspriinglichen Nieder-
lassungsmitgliedstaats alle Informationen Gber die Rechtmafigkeit der Niederlassung und
die gute Fuhrung des Inhabers eines Befahigungsnachweises anfordern sowie Informatio-
nen dartber, dass keine berufsbezogenen disziplinarischen oder strafrechtlichen Sanktio-
nen vorliegen (s. hierzu auch § 4a neu).

Sofern die Unterlagen nach § 4a Absatz 2 die Voraussetzungen des Absatz 1 belegen, stellt
die nach Landesrecht zustéandige Behdrde einen Fahrlehrerschein im Umfang der Berech-
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tigung aus. Im Fahrlehrerschein ist ein Hinweis aufzunehmen, dass dieser aufgrund eines
Befahigungsnachweises gemal § 3a Absatz 1 ausgestellt wurde und nur zur voruberge-
henden und gelegentlichen Ausbildung von Fahrschilern im Inland berechtigt. Er ist — so-
fern zutreffend — mit den weiteren notwendigen Auflagen zu versehen.

Absatz 3 Gbernimmt die bisher in § 6 FahrlG geregelte Informationspflicht zur Anzeige einer
weiteren voribergehenden und gelegentlichen Tatigkeit als Fahrlehrer bzw. im Falle von
wesentlichen Anderungen gegeniiber der erstmaligen Téatigkeitsanzeige nach Absatz 2
Satz 1. Die Anzeige der voribergehenden und gelegentlichen Tatigkeit ist jahrlich zu wie-
derholen, sofern der Fahrlehrer beabsichtigt, wahrend des betreffenden Jahres voriberge-
hend und gelegentlich im Inland Fahrschuler auszubilden. Mit der Formulierung ,,jahrlich*
wird klargestellt, dass die betreffende Verpflichtung jeweils innerhalb eines Zeitraums von
zwolf Monaten nach der Anzeige der Tatigkeit erneut zu erflllen ist. Der Begriff beschreibt
damit keinen festen Kalenderrhythmus (etwa zum 1. Januar eines Jahres), sondern knupft
an den individuellen Zeitpunkt des erstmaligen Entstehens der Pflicht an. Durch die Ver-
wendung des Begriffs ,jahrlich“ soll sichergestellt werden, dass der Zeitraum der Wieder-
holungspflicht gleitend und ereignisbezogen bestimmt wird. Der Beginn des Jahreszeit-
raums ist daher der Tag, an dem die Anzeige der Téatigkeit erfolgt ist. Der Zeitraum endet
mit Ablauf desjenigen Tages des Folgejahres, der durch seine Zahl dem Tag des Ereignis-
ses entspricht (§ 188 Absatz 2 Alt. 1 BGB).

Absatz 4 schafft die Rechtsgrundlage fiir die Untersagung der voriibergehenden und gele-
gentlichen Tatigkeit als Fahrlehrer fir den Fall, dass die entsprechenden Voraussetzungen
nicht oder nicht mehr erflllt sind. Satz 2 regelt eine Rickgabepflicht flir den Fall, dass ein
Fahrlehrerschein bereits ausgestellt worden ist. Mit dieser Formulierung sind sowohl die
Falle dargestellt, in denen sich bereits im Rahmen der Prifung der eingereichten Unterla-
gen im Zusammenhang mit der erstmaligen Anzeige der Tatigkeitsaufnahme herausstellt,
dass die Voraussetzungen nicht erflllt sind, als auch die Falle, in denen die Voraussetzun-
gen nachtraglich nicht mehr erflllt werden.

Zu Nummer 6 (§ 4a -neu-)

Diese Regelung setzt Artikel 7 Absatz 2 und 2a sowie Artikel 8 Absatz 1 der Berufsaner-
kennungsrichtlinie (RL 2005/36/EG) um, nach der die Mitgliedstaaten die Vorlage abschlie-
Rend aufgezahlter Dokumente unter anderem dann verlang_en konnen, wenn Dienstleistun-
gen erstmals erbracht werden oder sich eine wesentliche Anderung gegenuber der in den
Dokumenten bescheinigten Situation ergibt.

Zu Nummer 7 (Anderung § 5)

Zu Buchstabe a und Buchstabe c

Die Regelungen zur Tatigkeit von Personen, die voribergehend und gelegentlich Fahrschi-
ler ausbilden, werden in die neuen §§ 3a und 4a FahrlG verschoben und dort unter Bertick-
sichtigung der Vorgaben der Richtlinie 2005/36/EG in der Fassung vom 30. Juli 2025 neu
formuliert.

Zu Buchstabe b und Buchstabe d

Redaktionelle Anpassung.

Zu Buchstabe e

Der neue Absatz 6 entspricht inhaltlich dem bisherigen Absatz 9 und enthalt lediglich re-
daktionelle Anpassungen.
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Zu Nummer 8 (Streichung § 6)

Die Regelungen zur Tatigkeit von Personen, die voribergehend und gelegentlich Fahrschi-
ler ausbilden, werden in die neuen §§ 3a und 4a FahrlG verschoben und dort unter Bertick-
sichtigung der Vorgaben der Richtlinie 2005/36/EG in der Fassung vom 30. Juli 2025 neu
formuliert (siehe auch Begrindung zu den Nummern 4 und 5).

Zu Nummer 9 (Anderung § 10)

Zu Buchstabe a und Buchstabe b
Redaktionelle Anpassungen.

Zu Buchstabe c

Inhabern eines Befahigungsnachweises aus einem anderen EU-Mitgliedstaat, einem ande-
ren EWR-Vertragsstaat oder der Schweiz wird lediglich ein Fahrlehrerschein, jedoch keine
Fahrlehrerlaubnis ausgestellt (s. Begrindung zu Nummer 4 - § 3a -neu- Absatz 2 FahrlG).
Die Regelung der bisherigen Nummer 7 ist daher in den Vorgaben zur Erteilung der Fahr-
lehrerlaubnis in § 10 FahrlG falsch verortet. Sie wird daher in § 3a -neu- Absatz 2 FahrlG
Uberflhrt.

Zu Nummer 10 (Anderung § 11)
Zu Buchstabe a

Mit der Vollrevision des Absatzes 1 wird dem bisherigen Absatz 1 ein neuer Satz 2 ange-
fugt. Auch bei Erwerb einer weiteren Fahrlehrerlaubnis muss nach § 2 Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 in Verbindung mit § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 der Nachweis der gesundheit-
lichen Eignung erbracht werden. Daher soll die Frist fir den wiederholten Nachweis zu die-
sem Zeitpunkt neu beginnen.

Zu Buchstabe b

Fur die Berlicksichtigung einer Fahrerlaubnis als Nachweis einer fahrlehrerrechtlichen Eig-
nung ist es allein entscheidend, dass fur diese Fahrerlaubnis die Eignung innerhalb der
letzten 5 Jahre Uberprift wurde. Daher wird die Einschrankung auf nach dem 31. Dezember
1998 erworbenen Fahrerlaubnisse gestrichen.

Zu Nummer 11 (Anderung § 12)

Mit dieser Regelung soll sichergestellt werden, dass Verstofe gegen die Hochstdauer des
praktischen Fahrunterrichts geahndet werden duirfen. Siehe hierzu auch die Begriindung
zu § 56 Nummer 6a (neu). Um dem Bestimmtheitsgrundsatz Rechnung zu tragen, sind an
dieser Stelle konkrete Handlungsgebote bzw. Handlungsverbote zu formulieren. Aus Ver-
kehrssicherheitsgrinden dirfen alle Fahrlehrer nicht mehr als 495 Minuten praktischen
Fahrunterricht absolvieren. Zur besseren Lesbarkeit wird der bisherige § 12 zudem in zwei
Absatze gegliedert.

Zu Nummer 12 (Streichung § 14 Absatz 3)

Inhabern eines Befahigungsnachweises aus einem anderen EU-Mitgliedstaat, einem ande-
ren EWR-Vertragsstaat oder der Schweiz wird lediglich ein Fahrlehrerschein, jedoch keine
Fahrlehrerlaubnis ausgestellt (s. Begrindung zu Nummer 4 - § 3a -neu- Absatz 2 FahrlG).
Die Regelung zum Widerruf einer solchen Fahrlehrerlaubnis ist daher entbehrlich. Auf eine
Umnummerierung der Folgeabsatze wird zur Vermeidung von Verweisfehlern verzichtet.
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Zu Nummer 13 (Anderung § 17 Absatz 1)

Zur Klarstellung wird in § 17 Absatz 1 Satz 1 nun die Fahrschule definiert. Zudem erfolgt
eine redaktionelle Anpassung des Verweises in Satz 2.

Zu Nummer 14 (Anderung § 18 Absatz 1)

Die Streichung der Wérter ,den erforderlichen Unterrichtsraum, die erforderlichen Lehrmit-
tel und” dient der Anpassung der fahrschulrechtlichen Anforderungen an die durch die Re-
form eréffnete Moglichkeit, die theoretische Fahrschulausbildung vollstandig in digitaler
Form zu erbringen. Da Fahrschulen nicht mehr verpflichtet sind, Prasenzunterricht vorzu-
halten, entfallt die sachliche Rechtfertigung fur eine fortbestehende gesetzliche Pflicht zur
Bereitstellung rdumlicher oder materieller Infrastruktur. Die bisherige Vorgabe stellt unter
den neuen Rahmenbedingungen eine unverhaltnismafige Belastung dar und wird daher im
Sinne der Deregulierung und des Burokratieabbaus aufgehoben. Die inhaltlichen Anforde-
rungen an die theoretische Ausbildung sowie die prifungsrechtlichen Vorgaben bleiben un-
berthrt und gewahrleisten weiterhin ein angemessenes Ausbildungsniveau.

Zu Nummer 15 (Anderung § 20)

Mit der Moglichkeit, den theoretischen Unterricht kinftig vollstandig digital zu absolvieren,
entfallt in vielen Fahrschulen das regelmafige Angebot von Prasenz-Unterrichtseinheiten.
Ausbildungsfahrschulen sehen sich daher vor die Herausforderung gestellt, geeignete Ge-
legenheiten zu schaffen, in denen Fahrlehreranwarter praktische Unterrichtserfahrungen im
theoretischen Unterricht erwerben kénnen. Dies ist sowohl flr die Vermittlung der wahrend
der Ausbildung zu erwerbenden Kompetenzen als auch fir die Durchfiihrung der im Rah-
men der Fahrlehrerprifung erforderlichen Unterrichtsprobe unverzichtbar.

Durch den neuen Absatz 2 wird Ausbildungsfahrschulen die Méglichkeit eréffnet, den Ein-
satz von Fahrlehreranwartern zur Durchfiihrung von theoretischem Unterricht an eine ko-
operierende Fahrschule zu Ubertragen, ohne dass diese Uber eine eigene Fahrschulerlaub-
nis verfigen muss. Hierdurch wird eine flexible und praxistaugliche Form der Kooperations-
ausbildung geschaffen, die insbesondere in Zeiten reduzierten Prasenzunterrichts sicher-
stellt, dass Fahrlehreranwarter weiterhin die erforderlichen praktischen Lehrkompetenzen
erwerben koénnen. Zugleich werden unverhaltnismaRige Anforderungen an Kooperations-
partner vermieden.

Zum Schutz der Anwarter und zur Wahrung der Transparenz verpflichtet Satz 3 die Ausbil-
dungsfahrschule dazu, den Fahrlehreranwarter bereits vor Abschluss oder Anderung des
Ausbildungsvertrags daruber zu informieren, dass und in welcher kooperierenden Fahr-
schule der theoretische Unterricht durchgeflihrt wird. Dadurch wird gewahrleistet, dass der
Anwarter Uber den tatsachlichen Ausbildungsort und Umfang der praktischen Unterweisung
vollstandig aufgeklart ist.

Zu Nummer 16 (Anderung § 21)

Mit dieser Vollrevision wird § 21 an die neu eingefligte Regelung in § 3a flir Fahrlehrer mit
Befahigungsnachweisen aus anderen EU-Mitgliedstaaten, anderen EWR-Vertragsstaaten
und der Schweiz angepasst. Ferner wird der Begriff ,Fahrschilerausbildung“ durch den Be-
griff ,Fahrschulausbildung® ersetzt (s. 0.).
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Zu Nummer 17 (Anderung § 22)
Zu Buchstabe a
Zu Doppelbuchstabe aa
Mit der Anderung des § 18 Absatz 1 (siehe Nummer 13) entfallt die Pflicht der Fahrschulen
zum Vorhalten von Unterrichtsraumen und Lehrmitteln. Daher sind diese auch nicht mehr
im Rahmen des Antrags auf Erteilung der Fahrschulerlaubnis nachzuweisen.
Zu Doppelbuchstabe bb
Redaktionelle Anpassung.
Zu Buchstabe b
Diese Anderung enthélt eine redaktionelle Anpassung des Verweises. Durch die Streichung
»an Ort und Stelle“ wird zudem klargestallt, dass die Uberprifung von Unterlagen nicht nur
vor Ort, sondern zum Beispiel auch digital erfolgen kann.
Zu Nummer 18 (Anderung § 23)
Zu Buchstabe a
Redaktionelle Anpassung.
Zu Buchstabe b
Mit dieser Vollrevision des Absatzes 1 werden die bisherigen Nummern 2 und 3 in Satz 2
gestrichen. Dieses ist eine Folgedanderung aus den Anderungen des § 18 Absatz 1 (siehe
Nummer 13) und § 22 Absatz 1 (sieche Nummer 16).
Zu Buchstabe c
Zu Doppelbuchstabe aa
Redaktionelle Anpassung der Zitierweise der Richtlinie 2005/36/EG entsprechend den Vor-
gaben des Handbuchs der Rechtsformlichkeit in der Fassung der 4., vollstandig Gberarbei-
teten Auflage 2024.
Zu Doppelbuchstabe bb

Redaktionelle Anpassung an die entsprechenden Vorgaben der Richtlinie (EU) 2005/36/EG
in der Fassung vom 30. Juli 2025.

Zu Buchstabe d

Durch die Streichung ,an Ort und Stelle“ wird zudem klargestallt, dass die Uberprifung von
Unterlagen nicht nur vor Ort, sondern zum Beispiel auch digital erfolgen kann.

Zu Nummer 19 (Anderung § 24)
Zu Buchstabe a

Redaktionelle Anpassung.
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Zu Buchstabe b
Mit der Vollrevision des Absatzes werden die bisherigen Nummern 3 und 4 in Satz 2 gestri-
chen. Dieses ist eine Folgednderung aus den Anderungen des § 18 Absatz 1 (siehe Num-
mer 13) und § 22 Absatz 1 (siche Nummer 16).
Zu Buchstabe c
Redaktionelle Anpassung.
Zu Buchstabe d
Zu Doppelbuchstabe aa
Zum einen erfolgt eine redaktionelle Anpassung des Verweises auf die Vorschriften zur
vorubergehenden und gelegentlichen Tatigkeit als Fahrlehrer. Zum anderen wird der Begriff
»Fahrschilerausbildung“ durch den Begriff ,Fahrschulausbildung® ersetzt (s. 0.).
Zu Doppelbuchstabe bb
Diese Anderung enthélt eine redaktionelle Anpassung des Verweises. Durch die Streichung
»an Ort und Stelle“ wird zudem klargestallt, dass die Uberprifung von Unterlagen nicht nur
vor Ort, sondern zum Beispiel auch digital erfolgen kann.
Zu Buchstabe e und Buchstabe f
Redaktionelle Anpassung.
Zu Buchstabe g
Mit dieser Vollrevision des Absatzes 7 erfolgt eine redaktionelle Anpassung des Verweises.
Zu Nummer 20 (Anderung § 25)
Mit dieser Vollrevision des § 25 erfolgt zum einen eine redaktionelle Anpassung des Ver-
weises auf die Vorschriften zur voribergehenden und gelegentlichen Tatigkeit als Fahrleh-
rer. Zum anderen wird der Begriff ,Fahrschilerausbildung” durch den Begriff ,Fahrschul-
ausbildung*“ ersetzt (s. 0.).

Zu Nummer 21 (Anderung § 26)

Redaktionelle Anpassung des Verweises auf die Vorschriften zur voribergehenden und
gelegentlichen Téatigkeit als Fahrlehrer.

Zu Nummer 22 (Anderung § 27)
Zu Buchstabe a

Folgeanderung aus den Anderungen des § 18 Absatz 1 (sieche Nummer 13) und § 22 Absatz
1 (siche Nummer 16).

Zu Buchstabe b

Mit dieser Vollrevision der Nummer 2 wird die Vorgabe gestrichen, dass bei einem Antrag
auf Zweigstellenerlaubnis Angaben Uber die Unterrichtsraume und Lehrmittel zu machen
sind. Dieses ist eine Folgeanderung aus den Anderungen des § 18 Absatz 1 (siehe Nummer
13) und § 22 Absatz 1 (sieche Nummer 16).
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Zu Nummer 23 (Anderung § 29 Absatz 1)

Folgeanderung aus den Anderungen des § 18 Absatz 1 (siehe Nummer 13) und § 22 Absatz
1 (siche Nummer 16).

Zu Nummer 24 (Anderung § 30)
Zu Buchstabe a

Folgeanderung aus den Anderungen des § 18 Absatz 1 (siehe Nummer 13) und § 22 Absatz
1 (siche Nummer 16).

Zu Buchstabe b

Die Streichung des Erfordernisses einer beglaubigten Abschrift des Gesellschaftsvertrags
dient dem Bulrokratieabbau. Fur die Prifung der Voraussetzungen zur Erteilung einer Fahr-
schulerlaubnis ist eine einfache Kopie des Gesellschaftsvertrags ausreichend; weiterge-
hende Echtheitsnachweise sind nicht erforderlich. Die Anderung reduziert unverhaltnisma-
Rigen Verwaltungsaufwand auf Seiten der Antragsteller und der Behoérden, ohne die Quali-
tat oder Verlasslichkeit des Erlaubnisverfahrens zu beeintrachtigen.

Zu Buchstabe c

Folgeanderung aus der Anderung von § 20 (neuer Absatz 2, s. Begriindung zu Nummer
14).

Zu Nummer 25 (Anderung § 31 Absatz 1)

Diese Vollrevision des Absatzes 1 enthalt zwei inhaltliche Anderungen: Im Satz 1 wird der
Bezug auf die Satze 2, 3 und 4 gestrichen. Zudem werden die Satze 3 und 4 gestrichen.

Zur Anderung des Satzes 1: Die zukiinftige Vorgabe, Aufzeichnungen ,in geeigneter
Form*“ zu fihren, dient der Deregulierung und dem Birokratieabbau. Die bislang sehr de-
taillierten Vorgaben zur Form haben sich als entbehrlich erwiesen und flhrten zu unverhalt-
nismafkigem Verwaltungsaufwand. Durch die Neuregelung wird den Beteiligten ein gréfie-
rer Gestaltungsspielraum erdéffnet, ohne dass die Aussagekraft oder Verlasslichkeit der vor-
zulegenden Unterlagen beeintrachtigt wird. Die materiellen Anforderungen an die Nach-
weise bleiben unverandert bestehen. Zur Streichung Satz 3 und 4: Bislang war in der
Durchfiihrungsverordnung zum Fahrlehrergesetz ein Ausbildungsnachweis geregelt. Aller-
dings bestehen mittlerweile digitale Moglichkeiten, mit den die geforderten Informationen
nachgewiesen werden kénnen. Vor diesem Hintergrund ist eine Unterzeichnung eines
schriftlichen oder auch elektronischen Dokuments weder von Seiten der Fahrschule noch
durch den Fahrschiler notwendig. Die bisherigen Vorgaben hierzu werden daher gestri-
chen.

Zu Nummer 26 (Anderung § 32)

Die Vorschriften zur Ausgestaltung der Unterrichtsentgelte wird neu strukturiert und auf die
Bedurfnisse fir das Flhrung eines zentralen Transparenzregisters angepasst (siehe hierzu
auch Begriindung zu § 58 Absatz 3 neu).

In Absatz 1 wird Satz 1 beibehalten. Neu sind die Vorgaben in Satz 2, wonach die konkre-
ten Angaben Uber die Preise nicht mehr in den Geschaftsraumen auszuhangen sind, son-
dern an die Mobilithek, also die Zentrale Datenbank fur Mobilitatsdaten beim Bundesminis-
terium flr Verkehr zu Gbermitteln sind. Durch diese Pflicht zur elektronischen Ubermittlung
der Entgelte und Geschaftsbedingungen wird ein einheitliches und transparentes Informa-
tionssystem geschaffen, das sowohl der Marktbeobachtung als auch der digitalen Moder-
nisierung der Verwaltung dient. Die vierteljahrliche Priufung und Aktualisierungspflicht stellt
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sicher, dass die Datenbank stets aktuelle und verlassliche Informationen enthalt und so
ihren Zweck als zentrales Referenzsystem erfiillt.

Die Struktur des bisherigen Absatzes 2 wird grundlegend Uberarbeitet. Der neue Absatz 2
konkretisiert den erforderlichen Mindestinhalt der elektronischen Mitteilung. Der Katalog der
anzugebenden Entgelte orientiert sich weiterhin an den typischen Leistungsbestandteilen
des Fahrschulbetriebs und ermdglicht eine bundesweit vergleichbare Strukturierung der
Kostenbestandteile. Damit wird sowohl den Anforderungen an eine transparente Ausge-
staltung der Ausbildungsentgelte als auch den Bedurfnissen der Digitalisierung des Fahr-
schulwesens Rechnung getragen. Die Differenzierung nach Grundbetragen, Leistungen im
Zusammenhang mit Prifungen sowie nach einzelnen Ausbildungs- und Prifungsmodulen
gewahrleistet eine klare, nachvollziehbare und einheitliche Erfassung aller preisrelevanten
Bestandteile. Die ausdrickliche Einbeziehung der Unterweisung am Fahrzeug in das Ent-
gelt fur eine Fahrstunde dient der Klarstellung und verhindert uneinheitliche oder missver-
sténdliche Angaben.

Absatz 3 greift den bisherigen Absatz 2 Satz 4 auf. Die Vorschrift hebt die grundsatzliche
Pflicht zur Beachtung der allgemein anerkannten Grundsatze der Preisklarheit und Preis-
wahrheit hervor. Damit wird sichergestellt, dass die an die Mobilithek tGibermittelten Angaben
sowie die gegenuber den Fahrschulern verwendeten Entgeltinformationen transparent, ein-
deutig und Uberpriufbar abgefasst sind. Die Regelung dient dem Verbraucherschutz und
starkt die Vergleichbarkeit der Leistungen und Entgelte zwischen verschiedenen Fahrschu-
len.

Zu Nummer 27 (Anderung § 34 Absatz 3)

Der Begriff ,Fahrschilerausbildung® wird durch den Begriff ,Fahrschulausbildung® ersetzt
(s. 0.). Zudem erfolgt eine redaktionelle Anpassung des Verweises auf die Vorschriften zur
vorubergehenden und gelegentlichen Tatigkeit als Fahrlehrer.

Zu Nummer 28 (Anderung § 37)
Zu Buchstabe a

Diese Anderung dient der weiteren Deregulierung und dem Blrokratieriickbau im Bereich
der Fahrlehrerausbildungsstatten. Die bisherigen Vorgaben zur verpflichtenden Vorhaltung
bestimmter Lehrmittel haben sich als entbehrlich erwiesen, da moderne Ausbildungsformen
zunehmend auf digitale oder flexibel einsetzbare Unterrichtsmedien zurtickgreifen. Eine
verpflichtende Festlegung physischer Lehrmittel ist unter diesen Bedingungen nicht mehr
sachgerecht. Die Anderung reduziert unverhaltnismaRigen Verwaltungsaufwand, ohne die
Qualitat der Fahrlehrerausbildung zu beeintrachtigen, da die inhaltlichen Ausbildungsanfor-
derungen unverandert fortgelten.

Zu Buchstabe b

Die Anderung dient der Klarstellung, welche Voraussetzung eine juristische Person fir die
amtliche Anerkennung einer Fahrlehrerausbildungsstatte erfillen muss.

Zu Nummer 29 (Anderung § 38)
Zu Buchstabe a
Zu Doppelbuchstabe aa und Doppelbuchstabe bb

Folgeanderung aus der Anderung von § 37 Absatz 1 Nummer 4 (siehe Nummer 27).
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Zu Doppelbuchstabe cc
Redaktionelle Anpassung.
Zu Buchstabe b

Diese Anderung enthélt eine redaktionelle Anpassung des Verweises. Durch die Streichung
,an Ort und Stelle” wird zudem klargestallt, dass die Uberprufung von Unterlagen nicht nur
vor Ort, sondern zum Beispiel auch digital erfolgen kann..

Zu Nummer 30 (Anderung § 40)
Folgeanderung aus der Anderung von § 37 Absatz 1 Nummer 4 (siehe Nummer 27).
Zu Nummer 31 (Anderung § 41)

Mit dieser Vollrevision des Satzes 1 wird ein Informationspflicht der Fahrlehrerausbildungs-
statte gegentber der zustandigen Behdrde Giber den Beginn eines Ausbildungslehrgangs
etabliert. Dieses ist erforderlich, damit die nach Landesrecht zustandigen Behdrden die
Moglichkeit haben, Lehrgange einer Fahrlehrerausbildungsstatte zu Gberwachen.

Zu Nummer 32 (Anderung § 44)

Zu Buchstabe a und Buchstabe c

Redaktionelle Anpassung im Sinne des Organisationserlasses vom 06.05.2025.
Zu Buchstabe b

Bei der letzten Anderung des FahrlG ist eine Diskrepanz zwischen § 16 und § 44 entstan-
den. Danach unterschieden sich die Voraussetzungen fur Ausbildungsfahrlehrer Von Be-
hérden von denen der Ausbildungsfahriehrer in ,zivilen“ Fahrschulen. Sie werden nun an-
geglichen.

Zu Nummer 33 (Anderung §§ 45 bis 49)

Die im FahrlG bisher enthaltenen Regelungen bezlglich der Seminarerlaubnis Aufbause-
minar und der Seminarerlaubnis Verkehrspadagogik waren in der Systematik sehr unter-
schiedlich ausgestaltet. Zudem waren einige wesentliche Regelungen fur die Seminarer-
laubnis Aufbauseminar in der Durchflihrungsverordnung zum FahrlG geregelt, fur die Se-
minarerlaubnis Verkehrspadagogik jedoch im FahrlG selbst. Mit diesem Gesetz werden die
Regelungen nun vollstandig in das FahrlG ibernommen, einheitlich strukturiert und inhalt-
liche Unstimmigkeiten beseitigt.

Im Uberblick lassen sich die reinen Verschiebungen wie folgt darstellen:

Bisheriger Standort Neuer Standort
§ 45 Absatz 1 § 45 Absatz 1

§ 45 Absatz 2 Satz 1 auler § 45 Absatz 2

§ 45 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe aund b | § 45b Absatz 1
§ 45 Absatz 2 Satz 2 § 45 Absatz 3

§ 45 Absatz 3 § 45b Absatz 2
§ 45 Absatz 4 § 45 Absatz 4

§ 45 Absatz 5 § 45a

§ 45 Absatz 6 § 45 Absatz 5
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Bisheriger Standort Neuer Standort
§ 45 Absatz 7 § 45 Absatz 6
§ 45 Absatz 8 § 45 Absatz 7
§ 46 Absatz 1 § 46 Absatz 1
§ 46 Absatz 2 Satz 1 auler § 46 Absatz 2
§ 46 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstaben a bisd | § 46b Absatz 1
§ 46 Absatz 2 Satz 2 § 46 Absatz 3
§ 46 Absatz 3 § 46b Absatz 2
§ 46 Absatz 4 § 46 Absatz 4
§ 46 Absatz 5 § 46a

§ 46 Absatz 6 § 46 Absatz 5
§ 46 Absatz 7 § 46 Absatz 6
§ 46 Absatz 8 § 46 Absatz 7
§ 47 Absatz 1 Satz 1 § 47 Absatz 1
§ 47 Absatz 1 Satz 2 § 47 Absatz 2
§ 47 Absatz 2 § 46b Absatz 3
§ 48 §48

§49 weggefallen
Neuer Standort bisheriger Standort

§ 45 Absatz 1 § 45 Absatz 1

§ 45 Absatz 2 § 45 Absatz 2 Satz 1

§ 45 Absatz 3 § 45 Absatz 2 Satz 2

§ 45 Absatz 4 § 45 Absatz 4

§ 45 Absatz 5 § 45 Absatz 6

§ 45 Absatz 6 § 45 Absatz 7

§ 45 Absatz 7 § 45 Absatz 8

§ 45a § 45 Absatz 5 (erganzt um die gleichlautenden Regelungen fir

Seminarerlaubnis Verkehrspadagogik aus § 46 Absatz 5)

§ 45b Absatz 1

§ 45 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a und b sowie § 13
Absatz 3 Durchfihrungsverordnung FahrlG

§ 45b Absatz 2 § 45 Absatz 3
§ 45b Absatz 3 § 14 Absatz 1 Satz 1 und 2 Durchfiihrungsverordnung FahrlG
§ 45b Absatz 4 § 14 Absatz 1 Satz 3 Durchfiihrungsverordnung FahrlG

§ 45¢ Absatz 1

Ubernahme einer entsprechenden Regelung fir Seminarerlaub-
nis Verkehrspadagogik aus § 47 Absatz 1 Satz 1

§ 45c Absatz 2 Ubernahme einer entsprechenden Regelung fiir Seminarerlaub-
nis Verkehrspadagogik aus § 47 Absatz 1 Satz 2
§ 45d Ubernahme einer entsprechenden Regelung fiir Seminarerlaub-

nis Verkehrspadagogik aus § 48

§ 46 Absatz 1

§ 46 Absatz 1

§ 46 Absatz 2

§ 46 Absatz 2 Satz 1

§ 46 Absatz 3

§ 46 Absatz 2 Satz 2

§ 46 Absatz 4

§ 46 Absatz 4
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§ 46 Absatz 5 § 46 Absatz 6

§ 46 Absatz 6 § 46 Absatz 7

§ 46 Absatz 7 § 46 Absatz 8

§ 46a § 46 Absatz 5

§ 46b Absatz 1 § 46 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstaben a bis d

§ 46b Absatz 2 § 46 Absatz 3

§ 46b Absatz 3 § 47 Absatz 2

§ 46 Absatz 4 Ubernahme einer entsprechenden Regelung fiir Seminarerlaub-
nis Aufbauseminar aus § 14 Absatz 1 Satz 3 Durchflihrungsver-
ordnung FahrlG

§ 47 Absatz 1 § 47 Absatz 1 Satz 1

§ 47 Absatz 2 § 47 Absatz 1 Satz 2

§ 48 §48

§ 49 (weggefallen) §49

Die vorliegende Vollrevision der §§ 45 bis 49 umfasst im Einzelnen folgende inhaltliche
Anderungen:

§ 45 -neu-

In Absatz 1 wird neben der Legaldefinition fur die ,Seminarerlaubnis Aufbauseminar® eine
Legaldefinition des Aufbauseminars im Sinne des FahrlG verankert. Dabei wird klargestellt,
dass von den Regelungen des FahrlG nur Aufbauseminare im Sinne des § 2a Absatz 2
Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit § 2b Absatz 2 Satz 1 des Stral’enverkehrsgesetzes
umfasst sind. Besondere Aufbauseminare nach § 2b Absatz 2 Satz 2 des Stralenverkehrs-
gesetzes sind von den Regelungen des FahrlG nicht umfasst, da diese besonderen Auf-
bauseminare und die Voraussetzungen zur Leitung solcher Seminare den Regelungen ei-
ner eigenstandigen Verordnung (aktuell § 36 Fahrerlaubnis-Verordnung) unterliegen.

Die Regelungen im bisherigen Absatz 2 verbleiben im Wesentlichen am bisherigen Stand-
ort. Jedoch werden die konkreten Vorgaben zum Inhalt des zu absolvierenden Einwei-
sungslehrgangs nach § 45b Absatz 1 -neu- Gberfuhrt.

Den Vorgaben des Handbuchs der Rechtsférmlichkeit in der Fassung der 4., vollstéandig
Uberarbeiteten Auflage 2024 folgend wird die eigenstéandige Regelung zur Zuldssigkeit, die
Seminarerlaubnis Aufbauseminar mit Auflagen zu erteilen, aus dem bisherigen Absatz 2
Satz 2 in den neuen Absatz 3 verlagert. Der bisherige Absatz 3 wird in den neuen § 45b
Absatz 2 uberfuhrt.

Absatz 4 bleibt von den Anderungen unberdihrt.

Durch die Verlagerung des bisherigen Absatz 5 in den neuen § 45a riicken die bisherigen
Absatze 6 bis 8 auf und werden die neuen Absatze 5 bis 7. Zudem erfolgen in Absatz 6
und 7 -neu- redaktionelle Anpassungen.

§ 45a -neu-

Die Vorgaben zur Datenerhebung fiir Zwecke der Durchfiihrung, Uberwachung und Quali-
tatssicherung des Aufbauseminars werden aus dem bisherigen § 45 Absatz 5 hierher Uber-
fuhrt und inhaltlich an die entsprechenden Vorgaben fir Inhaber der Seminarerlaubnis Ver-
kehrspadagogik (bisher § 46 Absatz 5, neu § 46a) angepasst. Zur Sicherung der Qualitat
der Aufbauseminare und zur Weiterentwicklung kénnen damit sowohl die BASt als auch die
Uberwachungsbehdrden Teilnehmerdaten erhalten.
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§ 45b -neu-

Der neue § 45b blindelt die Vorgaben zu Inhalt und Durchfihrung von Einweisungslehrgan-
gen nach § 45 Absatz 2 Nummer 4 -neu-.

In Absatz 1 werden die Vorgaben des bisherigen § 45 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 aund b
mit den entsprechenden Vorgaben des § 13 Absatz 3 der Durchfiihrungsverordnung zum
FahrlG zusammengefuhrt.

Absatz 2 tbernimmt die Vorschriften zur erfolgreichen Teilnahme an einem Einweisungs-
lehrgang aus dem bisherigen § 45 Absatz 3.

Absatz 3 Ubernimmt im Wesentlichen die Regelungen zur Dauer der Einweisungslehr-
gange aus § 14 Absatz 1 der Durchfiihrungsverordnung zum FahrlG. Jedoch wird die Vor-
gabe zur Hochstteilnehmerzahl mit der Vorgabe fir die Einweisungslehrgange nach § 46
Absatz 2 Nummer 4 -neu- harmonisiert und auf zwolf begrenzt (statt bisher 16).

Absatz 4 flihrt die Vorgaben aus § 14 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 der Durchfiihrungsver-
ordnung zum FahrlG zusammen. Mit der neuen Formulierung wird die schon bisher beste-
hende Regelung verdeutlicht, dass sowohl der Grundkurs nach Absatz 1 Nummer 1 als
auch der Kurs zur inhaltlichen Ausgestaltung des Aufbauseminars nach Absatz 1 Nummer
2 jeweils durch mindestens zwei Lehrkrafte zu leiten ist. Die beiden Lehrkrafte missen un-
terschiedliche Qualifikationsvorgaben erfullen (§ 45c Absatz 1 Nummer 3 -neu-).

§ 45¢ -neu-

§ 45c¢ -neu- regelt die Voraussetzung zu Leitung der Einweisungslehrgange nach § 45 Ab-
satz 2 Nummer 4 -neu-. Diese Vorgaben waren zuvor in § 14 Absatz 2 der Durchfiihrungs-
verordnung zum FahrlG verortet. Bisher fehlte es jedoch an einer Rechtsgrundlage fur die
Anerkennung dieser Lehrgénge und entsprechenden Versagungsgrinden. Daher werden
die Vorschriften inhaltlich und strukturell an den entsprechenden Regelungen aus dem bis-
herigen § 47 Absatz 1 fir die Leitung der Einweisungslehrgange nach § 46 Absatz 2 Num-
mer 4 -neu- (bisher § 46 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4) ausgerichtet.

Bislang mussten zukilnftige Leiter von Einweisungslehrgéangen an einem ,Einfihrungsse-
minar fur Lehrgangsleitungen® teilnehmen. Bei dieser Bezeichnung bestand aufgrund der
Wortahnlichkeit jedoch eine gewisse Verwechslungsgefahr mit den Einweisungslehrgan-
gen selbst. In Absatz 1 Nummer 5 wird daher nunmehr die neue Bezeichnung ,Grundla-
genseminar fur Lehrgangsleitungen® flr die zu absolvierenden Seminare verankert.

§ 45d -neu-

Bislang fehlte es an einer rechtlichen Grundlage fiir die Anerkennung der Einfihrungsse-
minare fur Lehrgangsleitungen (nunmehr Grundlagenseminare fur Lehrgangsleitungen).
Daher werden hier nun die gleichlautenden Vorgaben fiir die Einfihrungsseminare -alt-
nach § 48 Gibernommen. Damit werden auch die Anbieter der Grundlagenseminare nach
§ 45¢ Absatz 3 Nummer 5 -neu- aus Griinden der Qualitatssicherung zusatzlich verpflichtet,
die wissenschaftlichen Grundlagen fir ihr Ausbildungsprogramm nachzuweisen. Fir be-
reits tatige Anbieter gibt es eine Ubergangsfrist.

§ 46 -neu-

Die Regelungen im bisherigen Absatz 1 und Absatz 2 verbleiben im Wesentlichen am
bisherigen Standort. Jedoch werden die konkreten Vorgaben zum Inhalt des zu absolvie-
renden Einweisungslehrgangs nach § 46b Absatz 1 -neu- Uberfuhrt.

Den Vorgaben des Handbuchs der Rechtsformlichkeit in der Fassung der 4., vollstandig
Uberarbeiteten Auflage 2024 folgend wird die eigenstandige Regelung zur Zulassigkeit, die
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Seminarerlaubnis Aufbauseminar mit Auflagen zu erteilen, aus dem bisherigen Absatz 2
Satz 2 in den neuen Absatz 3 verlagert. Der bisherige Absatz 3 wird in den neuen § 46b
Absatz 2 Uberfuhrt.

Absatz 4 bleibt von den Anderungen unbertihrt.

Durch die Verlagerung des bisherigen Absatz 5 in den neuen § 46a riicken die bisherigen
Absatze 6 bis 8 auf und werden die neuen Absatze 5 bis 7. Zudem erfolgen in Absatz 6
und 7 -neu- redaktionelle Anpassungen.

§ 46a -neu-

Die Vorgaben zur Datenerhebung fiir Zwecke der Durchfiihrung, Uberwachung und Quali-
tatssicherung des Aufbauseminars werden aus dem bisherigen § 46 Absatz 5 hierher Uber-
fuhrt. Dabei entfallen die bisherigen Regelungen (Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 und 3 -alt-)
zur Datenerhebung im Zusammenhang mit der Evaluation nach § 49, da die Datenerhe-
bung zu Evaluation abgeschlossen ist und auch § 49 mit diesem Gesetz gestrichen wird.

§ 46b -neu-

Der neue § 46b bindelt die Vorgaben zu Inhalt und Durchfiihrung von Einweisungslehrgan-
gen nach § 46 Absatz 2 Nummer 4 -neu-.

Absatz 1 Gbernimmt die Vorgaben des bisherigen § 46 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 a bis d.

Absatz 2 tbernimmt die Vorschriften zur erfolgreichen Teilnahme an einem Einweisungs-
lehrgang aus dem bisherigen § 46 Absatz 3.

Absatz 3 Ubernimmt die Vorschriften aus dem bisherigen § 47 Absatz 2.

In Absatz 4 werden — entsprechend der Vorgaben fur die Seminarerlaubnis Aufbauseminar
aus § 14 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 der Durchfiihrungsverordnung zum FahrlG — Vor-
gaben zur Kursleitung verankert. Demnach mussen sowohl der Grundkurs nach Absatz 1
Nummer 1 als auch der Kurs zur inhaltlichen Gestaltung der verkehrspadagogischen Teil-
mafnahme des Fahreignungsseminars nach Absatz 1 Nummer 2 jeweils durch mindestens
zwei Lehrkrafte zu leiten ist. Die beiden Lehrkrafte missen unterschiedliche Qualifikations-
vorgaben erflllen (§ 47 Absatz 1 Nummer 3 -neu-).

§ 47 -neu-

Absatz 1 Satz 1 bleibt im Wesentlichen von den Anderungen unberiihrt. Es erfolgt eine
Neuordnung der Aufzahlung der nachzuweisenden Qualifikationen in Absatz 1 Nummer 3
-neu-. Dabei erfolgt eine Ergénzung der anerkennbaren Qualifikationen (Buchstabe a): Ne-
ben der Seminarerlaubnis Aufbauseminar solle auch die Seminarerlaubnis Verkehrspada-
gogik als Qualifikation mdglich sein. Zudem wird die Anforderung bezuglich des Besitzes
einer Fahrerlaubnis von der Fahrerlaubnisklasse BE auf die Fahrerlaubnisklasse B gean-
dert (Buchstabe b).

In Absatz 1 Nummer 5 wird ebenfalls die neue Bezeichnung ,Grundlagenseminar fir Lehr-
gangsleitungen® fur die zu absolvierenden Seminare verankert (siehe Begriindung zu § 45c
—neu-).

Den Vorgaben des Handbuchs der Rechtsformlichkeit in der Fassung der 4., vollstandig
Uberarbeiteten Auflage 2024 folgend wird die eigenstandige Regelung zur Versagung der
Anerkennung aus dem bisherigen Absatz 1 Satz 2 in den neuen Absatz 2 verlagert.

§ 48 -neu-
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§ 48 bleibt im Wesentlichen von den Anderungen unberiihrt, es erfolgen lediglich redaktio-
nelle Anpassungen.

§ 49 -alt- wird gestrichen. Die Evaluation ist inzwischen abgeschlossen.

Zu Nummer 34 (Anderung § 50 Absatz 2)

Redaktionelle Anpassung.

Zu Nummer 35 (Anderung § 51)

Zu Buchstabe a

Diese Vollrevision der Absatze 1 bis 5 enthalt im Detail folgende Anderungen:

In Absatz 1 erfolgt lediglich eine redaktionelle Anpassung der Verweise und es wird der
Begriff ,Einflhrungslehrgange durch den Begriff ,Grundlagenseminare® ersetzt.

Im Absatz 2 wird die neue Nummer 3 eingefiigt zur Klarstellung, dass sich die Uberwa-
chung auch auf die Einhaltung der Vorschriften, die aus der Fahrerlaubnis-Verordnung, die
die Schulung und Ausbildung von Bewerbern zum Inhalt haben, ausrichten kann.

Mit der Anderung des Absatzes 3 wird der bisherige feste, turnusmaRig vorgegebene Uber-
wachungsrhythmus durch ein flexibleres und wirkungsvolleres System der behdrdlichen
Kontrolle ersetzt. Die Neuausrichtung tragt dem Umstand Rechnung, dass starre Prufungs-
intervalle nicht in jedem Fall eine bedarfsgerechte oder effiziente Uberwachung gewahrleis-
ten. Stattdessen soll die nach Landesrecht zustéandige Behoérde kiinftig nach pflichtgema-
Rem Ermessen entscheiden kénnen, wann und in welchen Fallen eine Uberpriifung ange-
zeigt ist. Dabei steht es auch im Ermessen der Behorde, weiterhin eine turnusmagige Uber-
wachung vorzunehmen.

Durch die ausdriickliche Méglichkeit der anlassbezogenen Priifung wird die Uberwachung
starker auf risikoorientierte Gesichtspunkte ausgerichtet. Liegen konkrete Hinweise, Be-
schwerden oder nachvollziehbare Anhaltspunkte fir Versto3e gegen fahrlehrerrechtliche
Vorschriften, fur mangelhafte Ausstattungen oder fur nicht ordnungsgemaf gefiihrte Auf-
zeichnungen vor, soll die Behdrde zielgerichtet und zeitnah vor Ort tatig werden kdnnen.
Dadurch wird die Effektivitat der Aufsicht gesteigert, ohne regulare Fahrschulbetriebe durch
unnotige Prufungen zu belasten. Zugleich wird durch die Formulierung ,soll ... insbeson-
dere prufen, ob ...“ klargestellt, dass Kontrollen weiterhin einen verbindlichen Prifungsrah-
men aufweisen, der sich an den zentralen Anforderungen fiir einen ordnungsgemafien
Fahrschulbetrieb orientiert. Dabei entfallt die Vorgabe ,vor Ort“. Dadurch wird klargestellt,
dass die Uberwachung z.B. durch Einsichtnahme in Unterlagen auch digital erfolgen kann
sowie zu Uberwachungszwecken auch eine digitale Teilnahme an theoretischen digitalen
Unterricht zulassig ist. Die Neufassung starkt damit sowohl die Rechtssicherheit der Be-
triebe als auch die Steuerungsfahigkeit der Aufsichtsbehérden. Insgesamt dient die Ande-
rung der Erhéhung der Uberwachungsqualitat, der zielgerichteten Ressourcennutzung in
den Landern und der Verbesserung der Verkehrssicherheit, indem behdrdliche Mal3nah-
men verstarkt dort ansetzen, wo konkrete Risiken bestehen.

Die Anderung des Absatzes 4 umfasst redaktionelle Anpassungen von Begrifflichkeiten
und Verweisen in Satz 1 Nummer 3 (siehe auch Begrindung zu Absatz 1). Zudem wird
Satz 3 um einen Regelung zur Duldungspflicht einer Datenweitergabe erganzt (siehe auch
Begriindung zum neuen Absatz 8). Dem (zu Gberwachenden) Erlaubnisinhaber im Rahmen
des § 51 Absatz 4 FahrlG ist eine korrespondierende Duldungspflicht betreffend die Uber-
mittlung der Daten und deren Verarbeitung nach Absatz 8 aufzuerlegen.
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Der bisherige Absatz 5 kann kinftig entfallen. Da der neue Absatz 3 keinen festen turnus-
maRigen Uberwachungsrhythmus mehr vorschreibt, sind auch keine Ausnahmen hiervon
mehr erforderlich.

Zu Buchstabe b
Redaktionelle Anpassung.
Zu Buchstabe c

Der bisherige Absatz 7 kann kunftig entfallen. Da der neue Absatz 3 keinen festen turnus-
mafigen Uberwachungsrhythmus mehr vorschreibt, sind auch keine Ausnahmen hiervon
mehr erforderlich.

Der neuen Absatz 8 dient zur Erleichterung der Uberwachung. Eine tiberdurchschnittliche
Nichtbestehensquote kann auf Ausbildungsmangel hindeuten und soll Anlass fir eine Fahr-
schuliberwachung sein bzw. einen hieran anknipfenden Widerruf der Fahrschulerlaubnis
begriinden kénnen. Damit die fir die Fahrschuliiberwachung zustandigen Behdrden Uber
diese Information verfiigen, bedarf es einer Rechtsgrundlage fiir die Ubermittlung der Daten
durch die Technischen Prifstellen. Die Regelung des § 51 Absatz 3 FahrlG, welche die
turnusméaRigen Prifungspflichten der nach Landesrecht zustandigen (Uberwachungs-)Be-
horde festschreibt, wird daher um eine Regelung zur turnusmafigen Datentbermittlung er-
ganzt. Gleichzeitig wird durch die Ergénzung von Absatz 4 Satz 3 dem (zu Uberwachenden)
Erlaubnisinhaber im Rahmen des § 51 Absatz 4 FahrlG eine korrespondierende Duldungs-
pflicht betreffend die Ubermittlung der Daten und deren Verarbeitung auferlegt.

Der neue Absatz 9 verankert zur Erleichterung der Uberwachung verschiedene Melde-
pflichten in Bezug auf die im FahrlG vorgesehenen Seminaren und Lehrgangen. Durch eine
Anzeige der geplanten Durchfihrung von Seminaren und Lehrgangen unter Angabe von
Anschrift des Unterrichtsortes, Datum, verantwortlichem Unterrichtsleiter, Beginn und Ende
sowie Gegenstand der geplanten Unterrichtseinheiten bei der fir die Uberwachung zustan-
digen Stelle wird die Uberwachung dieser Seminare und Lehrgange erleichtert. Damit wird
auch ein moglicher Missbrauch, insbesondere hinsichtlich der Bescheinigung falscher Un-
terrichtsnachweise, erschwert. Satz 6 tragt datenschutzrechtlichen Erfordernissen Rech-
nung: Es ist eine Loschungsfrist vorzusehen. Die Léschung nach funf Jahren ist dabei aus-
reichend und aus Grinden eines praktikablen Verwaltungsvollzugs bei den Landesbehor-
den geboten. Denn der 2-Jahres-Turnus nach Absatz 3 kann gemaf Absatz 5 auf vier Jahre
verlangert werden, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Uberwachungen keine oder nur ge-
ringfligige Mangel festgestellt worden sind. Unter Umstanden wird also erst nach vier Jah-
ren bekannt, dass offenbar ein Unterricht stattgefunden hat oder haben soll, der der Uber-
wachungsbehdrde nicht schriftlich angezeigt wurde. Wenn bereits friher eine Léschungs-
frist wirksam wiirde, wéare die Uberpriifungs- und Handlungsméglichkeit der Uberwachungs-
behorde empfindlich geschwacht. Zudem ware eine L6schung der Daten unverziglich nach
dem Abschluss einer Uberwachung nicht praxistauglich in den Fallen, in denen durch die
Uberwachung oder spater ein Mangel oder ein Missbrauchsverdacht offenbart wird. Denn
dann musste die Uberwachungsbehdrde Verdachtsmomente erst durch weitere Ermittlun-
gen Uberpriifen und tGiber mégliche UberwachungsmaRnahmen erst noch entscheiden be-
ziehungsweise diese vollziehen. Hierflr erscheint ein Zeitraum von einem Jahr nach Ablauf
des vierjahrigen Uberwachungsturnus ausreichend und angemessen. Eine Differenzierung
zwischen Uberwachungsbehérde und beauftragtem Dritten erfolgt nicht, da in der Regel
Meldungen Uber Seminare oder Lehrgénge vor deren Durchfiihrung laufend und/oder zeit-
nah von der Uberwachungsbehdrde an den oder die beauftragen Dritten, der die Uberwa-
chung vor Ort im Auftrag der Uberwachungsbehérde durchfiihrt, erfolgen.



-82- Bearbeitungsstand: 04.05.2026 14:57

Zu Nummer 36 (Anderung § 53)
Zu Buchstabe a

Der Koalitionsvertrag der 21. Legislaturperiode setzt sich den umfassenden Rickbau von
Bilrokratie zum Ziel (Zeile 1781). In diesem Licht werden die bisher vielschichtigen Vorga-
ben zum Rhythmus der Fortbildungen, die Fahrlehrer und Seminarleiter zu absolvieren ha-
ben, Gberarbeitet und weitgehend vereinheitlicht. Die Vollrevision der Absatze 1 bis 5 bein-
halten insofern folgende Anderungen:

In Absatz 1 werden die differenzierten Regelungen zur Fortbildung vereinfacht. Kinftig ist
es ausreichend, dass Fahrlehrer sich an mindestens drei Tagen innerhalb von vier Jahren
fortbilden. Die neue Formulierung stellt sicher, das bisher am Markt angebotene Fortbil-
dungsformate (drei aufeinanderfolgende Tage) weiterhin Bestand haben kénnen.

In Absatz 2 wird der Rhythmus der verpflichtenden regelmafRigen Fortbildung fir Inhaber
einer Seminarerlaubnis an die Vorgaben fir Fahrlehrer angepasst und auf vier Jahre ange-
hoben.

In Absatz 3 erfolgt eine redaktionelle Anpassung.

Die Anderung in Absatz 4 stellt klar, dass der Erwerb einer weiteren Fahrlehrerlaubnis oder
die Erweiterung einer bestehenden Fahrlehrerlaubnis die Fortbildungspflicht ersetzt und
somit die Berechnung der Frist fur die turnusmafige jeweils zum Erwerbsdatum neu be-
ginnt.

In Absatz 5 erfolgen redaktionelle Anpassungen.
Zu Buchstabe b
Mit dieser Vollrevision erfolgen in Absatz 9 redaktionelle Anpassungen.

In Absatz 10 wird ein neuer Satz 2 angefiigt. Die Erganzung stellt klar, dass die zustandige
Behdrde eine erteilte Anerkennung auch nachtraglich mit Auflagen versehen kann, wenn
dies zur Sicherstellung einer ordnungsgemafRen Durchflihrung der Fortbildung oder einer
ordnungsgemafen Uberwachung erforderlich ist. Damit wird ein ausdriickliches Instrument
geschaffen, um auf nachtraglich bekannt werdende Defizite oder geanderte tatsachliche
Verhaltnisse reagieren zu kdnnen, ohne dass es sofort einer Aufhebung der Anerkennung
bedarf.Die Moglichkeit nachtraglicher Auflagen dient der VerhaltnismaRigkeit, da sie ein
milderes Mittel gegenuber einschneidenderen Malinahmen darstellt. Zugleich starkt die Re-
gelung die Aufsichtsbefugnisse der Behérde und gewahrleistet ein gleichbleibend hohes
Qualitatsniveau der anerkannten Trager der Fortbildungslehrgéange.

Zu Nummer 37 (Anderung § 54)
Zu Buchstabe a
Zu Doppelbuchstabe aa

Voraussetzung fur die Erteilung der Fahrlehrerlaubnis ist nach § 2 Absatz 1 Nummer 8
FahrlG, dass der Bewerber innerhalb der letzten drei Jahre vor Erteilung der Fahrlehrer-
laubnis nach § 7 FahrlG zum Fahrlehrer ausgebildet worden ist. Die vollstandige Ausbildung
muss dabei innerhalb des Dreijahreszeitraums vor Erteilung der Fahrlehrerlaubnis absol-
viert worden sein. Es reicht nicht aus, dass das Ende der Ausbildung in diesen Zeitraum
fallt.

Diese Regelung steht im Widerspruch zu § 9 Absatz 1 Satz 4 FahrlG, wonach die Anwar-
tererlaubnis generell auf 2 Jahre zu befristen ist und langstens mit Ablauf der Frist erlischt.
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Um diesen Widerspruch aufzulésen und besonderen Hartefallen in der Praxis Rechnung
tragen zu kénnen, kann kunftig auch von der Dreijahresfrist des § 2 Absatz 1 Nummer 8
FahrlG eine Ausnahme erteilt werden.

Zu Doppelbuchstabe bb

Diese Anderung dient der Korrektur. § 35 enthalt keine Buchstaben sondern Nummern.
Zu Doppelbuchstabe cc und Doppelbuchstabe dd

Redaktionelle Anpassung.

Zu Buchstabe b

Die Anderung ist eine Folge der Erweiterung des Ausnahmekataloges in Absatz 1 Nummer
1 um den Buchstaben e). Eine Ausnahme von der Dreijahresfrist ist nur dann méglich, wenn
die Frist aus besonderen Griinden des Einzelfalls nicht eingehalten werden kann.

Zu Buchstabe c

Redaktionelle Anpassung im Sinne des Organisationserlasses vom 06.05.2025.
Zu Nummer 38 (Anderung § 55)

Zu Buchstabe a

Redaktionelle Anpassung im Sinne des Organisationserlasses vom 06.05.2025.
Zu Buchstabe b

Diese Regelung dient der Klarstellung. Auch bei der Uberwachung, bei der es weder Be-
werber noch Antragsteller gibt, ist die festgesetzte Gebuhr der Gebihrennummer 308 zu
entrichten, wenn die Uberwachung ohne Verschulden der Uberwachungsbehérde und ohne
ausreichende Entschuldigung des zu Uberwachenden am festgesetzten Termin nicht statt-
finden oder nicht zu Ende gefuhrt werden konnte.

Zu Nummer 39 (Anderung § 56 Absatz 1)

Mit diesen Anderungen beinhalten die notwendigen Anpassungen der BufRgeldvorschriften.
Zu Nummer 40 (Anderung § 57 Absatz 1)

Zu Buchstabe a

Die Anderung dient der Klarstellung, dass in den értlichen Fahrlehrerregistern die Angaben
zu Personen, die nach den Vorgaben des § 3a Absatz 1 -neu- voriibergehend und gele-
gentlich Fahrschuler in Deutschland ausbilden. Da diesen Personen keine Fahrlehrerlaub-
nis auf Basis einer in Deutschland erteilten Fahrerlaubnis ausgestellt wird, ist eine Speiche-
rung im Zentralen Fahrerlaubnisregister nach Absatz 2 Nummer 1 mdglich.

Zu Buchstabe b

Mit dem neuen Absatz 3 wird eine ausdrickliche gesetzliche Grundlage fur die Fihrung
eines bundesweiten Transparenzregisters durch das Bundesministerium flr Verkehr ge-
schaffen. Das Register soll Angaben iber Fahrschulen, deren Unterrichtsentgelte sowie die
Bestehensquoten ihrer Fahrschilerinnen und Fahrschiler in der praktischen Fahrerlaub-
nisprifung enthalten.
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Zu Nummer 41 (Anderung § 58)
Zu Buchstabe a und Buchstabe b
Redaktionelle Anpassungen.

Zu Buchstabe c

Mit dem neuen § 57 Absatz 3 wird das Bundesministerium fur Verkehr ermachtigt, ein
Transparenzregister zu fihren. Die neue Nummer definiert den Zweck des Registers. Ziel
der Regelung ist es, die Transparenz flr Verbraucherinnen und Verbraucher zu erhdéhen
und einen verbesserten Marktiberblick zu erméglichen. Die bisherige Pflicht zum physi-
schen Preisaushang wird durch ein digitales, zentral abrufbares System ersetzt, das aktu-
elle und vergleichbare Informationen bereitstellt. Gleichzeitig wird durch die Erhebung ge-
eigneter statistischer Angaben der Technischen Prufstellen zur Bestehensquote der prakti-
schen Prifung die Erfolgstransparenz gestarkt. Die Bundelung der Daten im Transparenz-
register und ihre Bereitstellung Uber die Mobilithek des Bundesministeriums fur Verkehr
erleichtert es Vergleichsportalen und Verbraucherorganisationen, die Informationen ver-
brauchergerecht aufzubereiten. Die Regelung unterstitzt damit eine informierte Wahl der
Fahrschule, férdert fairen Wettbewerb und tragt zu einer insgesamt hdheren Qualitat der
Fahrschulausbildung bei.

Zu Nummer 42 (Anderung § 59)

Zu Buchstabe a

Diese Vollrevision von Absatz 3 Satz 2 enthalt redaktionelle Anpassungen.
Zu Buchstabe b

Der neue Absatz 4 definiert die Daten, die im Transparenzregister erfasst werden dirfen
(siehe auch Begriindung zu § 57 Absatz 3 neu)

Zu Nummer 43

Mit dieser Regelung wird die Verpflichtung fur die Inhaber einer Fahrschulerlaubnis (Absatz
3) und die Technischen Prifstellen fur den Kraftfahrzeugverkehr (Absatz 4) geschaffen, die
notwendigen Daten nach § 59 Absatz 4 zur Beflllung des Transparenzregisters an das
Bundesministerium fiir Verkehr zu tGbermitteln. Die Verpflichtung zur Ubermittlung der Un-
terrichtsentgelte nach § 32 (Daten nach § 59 Absatz 4 Nummer 5) bleibt hier ausgespart,
da sich diese unmittelbar aus § 32 Absatz 1 ergibt.

Zu Nummer 43 (Anderung § 61)

Redaktionelle Anpassung.

Zu Nummer 44 (Anderung § 63 Absatz 1)

Redaktionelle Anpassung der Zitierweise der Richtlinie 2005/36/EG entsprechend der Vor-
gaben des Handbuchs der Rechtsférmlichkeit in der Fassung der 4., vollstandig Uberarbei-
teten Auflage 2024.

Zu Nummer 45 (Anderung § 68)

Redaktionelle Anpassungen im Sinne des Organisationserlasses vom 06.05.2025
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Zu Artikel 4 (Inkrafttreten)

Diese Vorschrift regelt das Inkrafttreten.
Zu Absatz 1

[...]

Zu Absatz 2

Das Inkrafttreten der Regelung in Artikel 1 Nummer 1 ergibt sich aus Art. 29 Abs. 1 der 4.
EU-Fahrerscheinrichtlinie.
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	Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Fahrlehrergesetzes und anderer straßenverkehrsrechtlicher Gesetze
	Artikel 1
	Änderung des Straßenverkehrsgesetzes
	Das Straßenverkehrsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. März 2003 (BGBl. I S. 310, 919), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Februar 2026 (BGBl. I Nr. 46) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. § 2 Absatz 10a wird durch den folgenden Absatz 10a ersetzt:
	„(10a) Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren, der nach Landesrecht anerkannten Rettungsdienste, des Technischen Hilfswerks und sonstiger Einheiten des Katastrophenschutzes, die ihre Tätigkeit ehrenamtlic...

	2. Nach § 2d wird folgender § 2e eingefügt:
	„§ 2e
	Erprobung des Erwerbs von Fahrpraxis unter Anleitung im Rahmen der praktischen Fahrausbildung der Klasse B; Verordnungsermächtigung
	(1) Zur Erprobung neuer Ausbildungsformen in der praktischen Fahrausbildung zum Erwerb der Fahrerlaubnis der Klasse B kann abweichend von § 2 Absatz 1 Satz 1 das Führen eines Kraftfahrzeugs der Klasse B auf öffentlichen Straßen ohne Fahrerlaubnis zuge...
	(2) Die Genehmigung des Fahrpraxiserwerbs unter Anleitung wird auf Antrag des Bewerbers um die Fahrerlaubnis der Klasse B (Teilnehmer) erteilt, wenn in der Person des Teilnehmers
	(3) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu bestimmen, dass von der Möglichkeit des Fahrpraxiserwerbs unter Anleitung nach Maßgabe der Absätze 2 und 4 bis 7 Gebrauch gemacht werden kann. Die Landesregierungen können die Ermä...
	(4) Nach näherer Bestimmung durch Rechtsverordnung auf Grund des § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b, c und e und Absatz 3 Nummer 1 können die erforderlichen Vorschriften für den Erwerb von Fahrpraxis unter Anleitung und dessen Genehmigung festge...
	(5) Eine auf der Grundlage der Absätze 3 und 4 erteilte Genehmigung des Fahrpraxiserwerbs unter Anleitung ist zu widerrufen, wenn
	(6) Die Erprobung des Fahrpraxiserwerbs unter Anleitung ist wissenschaftlich durch die Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen zu begleiten und auf Akzeptanz, Auswirkungen auf die Ausbildung, Verkehrssicherheits- und wirtschaftliche Auswirkungen ...
	(7) § 2c Satz 1 und 2 gilt für Entscheidungen über den Teilnehmer am Fahrpraxiserwerb unter Anleitung, die zu einem Widerruf der Genehmigung nach Absatz 5 Satz 1 Nummer 3 führen können, entsprechend.
	(8) Der Erwerb von Fahrpraxis unter Anleitung ist keine Ausbildung im Sinne des § 2 Absatz 15 Satz 1 und des § 1 Absatz 1 des Fahrlehrergesetzes. Im Übrigen bleiben die Vorschriften des Straßenverkehrsrechts, insbesondere des Straßenverkehrsgesetzes u...


	3. § 4a wird wie folgt geändert:
	„§ 4a
	Fahreignungsseminar; Verordnungsermächtigung“.
	(8) „ Die Durchführung der verkehrspsychologischen Teilmaßnahme des Fahreignungsseminars unterliegt der Überwachung der nach Landesrecht zuständigen Behörde. Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann sich bei der Überwachung nach Satz 1 geeigneter ...


	4. In § 6 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 wird jeweils im Satzteil vor Nummer 1 die Angabe "Digitales und" gestrichen.
	5. In § 6a Absatz 2 Satz 1, 3 und 5 wird jeweils die Angabe "Digitales und" gestrichen.
	6. In § 6e Absatz 1 wird im Satzteil vor Nummer 1 die Angabe "Digitales und" gestrichen.


	Artikel 2
	Änderung des Kraftfahrsachverständigengesetzes
	Das Kraftfahrsachverständigengesetz vom 22. Dezember 1971 (BGBl. I S. 2086), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. Juli 2021 (BGBl. I S. 3091) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. § 1 wird wie folgt geändert:
	§ 1 „
	Amtliche Anerkennung als Sachverständiger oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder Fahrerlaubnisprüfer“.
	(1) „ Wer die Aufgaben eines amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugverkehr (Sachverständiger), eines amtlich anerkannten Prüfers für den Kraftfahrzeugverkehr (Prüfer) oder eines amtlich anerkannten Fahrerlaubnisprüfers (Fahrerlaubn...


	2. § 2 wird wie folgt geändert:
	„(1a) Die Anerkennung als Fahrerlaubnisprüfer wird erteilt, wenn der Bewerber

	3. § 3 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:
	(1) „ In dem Antrag auf Anerkennung hat der Bewerber anzugeben, ob er als Sachverständiger, als Sachverständiger mit Teilbefugnissen, als Prüfer, als Prüfer mit Teilbefugnissen oder als Fahrerlaubnisprüfer anerkannt werden will. Beizufügen sind

	4. § 4 wird wie folgt geändert:
	(1) „ Zur Prüfung wird der Bewerber nur zugelassen, wenn er die Voraussetzungen des § 2 Absatz 2 und
	(2) In der Prüfung der fachlichen Eignung hat der Bewerber um die amtliche Anerkennung als Sachverständiger nachzuweisen, dass er

	5. In § 5 Satz 1 wird die Angabe „Sachverständiger oder Prüfer“ durch die Angabe „Sachverständiger, Prüfer oder Fahrerlaubnisprüfer“ ersetzt.
	6. § 6 wird wie folgt geändert:
	§ 6 „
	Tätigkeit der Sachverständigen, Prüfer und Fahrerlaubnisprüfer“.

	7. § 7 wird wie folgt geändert:
	(2) „ Die Anerkennung erlischt, wenn dem Sachverständigen, dem Prüfer oder dem Fahrerlaubnisprüfer die Fahrerlaubnis rechtskräftig oder unanfechtbar entzogen worden ist. Die Anerkennung als Sachverständiger oder Prüfer erlischt auch, wenn die Fahrerla...

	8. § 8 wird wie folgt geändert:
	(2) „ Die Anerkennung ist zu widerrufen, wenn

	9. § 9 wird durch den folgenden § 9 ersetzt:
	§ 9 „
	Erteilung einer neuen Anerkennung
	Wird nach Erlöschen (§ 7 Absatz 2 und 3), Rücknahme oder Widerruf (§ 8) innerhalb von zwei Jahren eine neue Anerkennung beantragt, so entfällt die Prüfung (§ 2 Absatz 1 Nummer 7 oder Absatz 1a Nummer 6 und § 4), wenn nicht Tatsachen vorliegen, die Zwe...


	10. § 10 wird wie folgt geändert:
	11. § 11 wird wie folgt geändert:
	12. In § 13 Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „einen Sachverständigen oder Prüfer“ durch die Angabe „einen Sachverständigen, Prüfer oder Fahrerlaubnisprüfer“ ersetzt.
	13. In § 15 Nummer 1 wird die Angabe „Sachverständigen und Prüfer“ durch die Angabe „Sachverständigen, Prüfer und Fahrerlaubnisprüfer“ ersetzt.
	14. § 16 wird wie folgt geändert:
	§ 16 „
	Sachverständige, Prüfer und Fahrerlaubnisprüfer bei Behörden“.
	(1) „ Das Bundesministerium des Innern, das Bundesministerium der Finanzen, das Bundesministerium der Verteidigung und das Bundesministerium für Verkehr können jeweils für den Bereich ihrer Verwaltungen und die zuständigen obersten Landesbehörden für ...


	15. § 17 wird wie folgt geändert:
	(2) „ Das Bundesministerium des Innern, das Bundesministerium der Verteidigung und die für die Polizei zuständigen obersten Landesbehörden können die nach § 16 Absatz 1 zuständigen Dienststellen ihres Geschäftsbereichs ermächtigen, Ausnahmen von § 2 A...

	16. § 18 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
	17. § 20 wird wie folgt geändert:
	(1) „ Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
	(3) „ Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die Anerkennungsbehörde (§ 15 Nummer 1, § 16 Absatz 1).“

	18. § 22 wird wie folgt geändert:
	19. § 23 wird wie folgt geändert:
	(1) „ Im Zentralen Fahrerlaubnisregister (§ 48 des Straßenverkehrsgesetzes) ist zu vermerken, ob die dort erfassten Inhaber von Fahrerlaubnissen zugleich Sachverständige, Prüfer oder Fahrerlaubnisprüfer (§ 22 Absatz 2 Nummer 1) oder Prüfingenieure (§ ...

	20. § 26 wird wie folgt geändert:
	21. In § 28 Absatz 1 und 2 Satz 1 wird jeweils die Angabe „Sachverständige, Prüfer oder Prüfingenieure“ durch die Angabe „Sachverständige, Prüfer, Fahrerlaubnisprüfer oder Prüfingenieure“ ersetzt.
	22. § 31 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:
	(1) „ Die durch das Bundesministerium der Verteidigung bestimmte Dienststelle führt ein Register über die von der Bundeswehr anerkannten Sachverständigen, Prüfer oder Fahrerlaubnisprüfer. Im Zentralen Fahrerlaubnisregister dürfen Daten über Sachverstä...



	Artikel 3
	Änderung des Fahrlehrergesetzes0F*)
	Das Fahrlehrergesetz vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2162, 3784), das zuletzt durch Artikel 122 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
	1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:
	2. § 1 Absatz 4 Satz 4 wird gestrichen.
	3. § 2 Absatz 2 wird durch den folgenden Absatz 2 ersetzt:
	(2) „ Des zweijährigen Besitzes einer Fahrerlaubnis der Klasse CE oder D bedarf es nicht, wenn der Bewerber um die Fahrlehrerlaubnis der Klasse CE oder DE

	4. § 3 wird wie folgt geändert:
	(1) „ Einem Bewerber um eine Fahrlehrerlaubnis, der Inhaber einer in einem anderen Staat erteilten Fahrlehrerlaubnis oder eines in einem anderen Staat ausgestellten Nachweises über die Befähigung zur Fahrschulausbildung (Befähigungsnachweis) ist, wird...
	(2) Werden die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 nicht erfüllt, kann die Erteilung der Fahrlehrerlaubnis nach Absatz 1 von der Teilnahme an einem Anpassungslehrgang oder einer Eignungsprüfung abhängig gemacht werden.
	(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 findet § 3a für Personen Anwendung, die Inhaber eines in einem anderen EU-Mitgliedstaat, einem anderen EWR-Vertragsstaat oder der Schweiz ausgestellten Befähigungsnachweises sind und nur vorübergehend und gelege...

	5. Nach § 3 wird der folgende § 3a eingefügt:
	„§ 3a
	Aufnahme einer nur vorübergehenden und gelegentlichen Tätigkeit als Fahrlehrer im Inland durch Inhaber eines Befähigungsnachweises aus einem anderen EU-Mitgliedstaat, einem anderen EWR-Vertragsstaat oder der Schweiz
	(1) Personen, die Inhaber eines in einem anderen EU-Mitgliedstaat, einem anderen EWR-Vertragsstaat oder der Schweiz ausgestellten Befähigungsnachweises und zur Ausübung der Tätigkeit als Fahrlehrer in einem solchen Staat berechtigt und dort rechtmäßig...
	(2) Eine Person, die von der Regelung nach Absatz 1 Gebrauch machen möchte, muss der nach Landesrecht zuständigen Behörde die beabsichtigte Tätigkeit als Fahrlehrer vor dem erstmaligen Tätigwerden unter Vorlage der Unterlagen nach § 4a Absatz 2 anzeig...
	(3) Die Person, die von der Regelung nach Absatz 1 Gebrauch macht, hat der nach Landesrecht zuständigen Behörde unverzüglich schriftlich oder elektronisch anzuzeigen, wenn sich wesentliche Änderungen gegenüber den in den vorgelegten Unterlagen nach Ab...
	(4) Sind die Voraussetzungen nach Absatz 1 nicht oder nicht mehr erfüllt, hat die nach Landesrecht zuständige Behörde der Person, die von der Regelung nach Absatz 1 Gebrauch macht, die weitere vorübergehende und gelegentliche Ausbildung von Fahrschüle...
	(5) Die Berechtigung zur vorübergehenden und gelegentlichen Tätigkeit als Fahrlehrer im Inland ruht, wenn die Person, die von der Regelung nach Absatz 1 Gebrauch macht, ihrer Pflicht nach Absatz 3 Satz 2 nicht vorschriftsgemäß nachkommt bis zu dem Zei...


	6. Nach § 4 wird der folgende § 4a eingefügt:
	„§ 4a
	Anzeige einer Tätigkeit als Fahrlehrer mit Befähigungsnachweis aus einem anderen EU-Mitgliedstaat, einem anderen EWR-Vertragsstaat oder der Schweiz nach § 3a
	(1) In der Anzeige nach § 3a Absatz 2 hat die Person anzugeben, in welcher Fahrerlaubnisklasse sie im Inland beabsichtigt auszubilden.
	(2) Der Anzeige sind beizufügen:


	7. § 5 wird wie folgt geändert:
	(6) „ Unterlagen nach Absatz 2, die in einem anderen EU-Mitgliedstaat, einem anderen EWR-Vertragsstaat oder der Schweiz ausgestellt oder anerkannt wurden, können auch elektronisch übermittelt werden. § 3a des Verwaltungsverfahrensgesetzes gilt entspre...

	8. § 6 wird gestrichen.
	9. § 10 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert:
	10. § 11 wird wie folgt geändert:
	(1) „ Der Inhaber einer Fahrlehrerlaubnis muss seine Eignung im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 alle fünf Jahre, beginnend mit dem Ablauf des Jahres, in dem die Fahrlehrerlaubnis erteilt wurde, der nach Landesrecht zuständigen Stelle durch Vorl...

	11. § 12 wird durch den folgenden § 12 ersetzt:
	§ 12 „
	Pflichten des Fahrlehrers und Fahrlehreranwärters, Fahrschulausbildung
	(1) Fahrlehrer und Fahrlehreranwärter haben die Fahrschüler gewissenhaft auszubilden. Sie haben ihnen die Kenntnisse, Fähigkeiten und Verhaltensweisen zu vermitteln, die das Straßenverkehrsgesetz und die auf dem Straßenverkehrsgesetz und auf dem Fahrl...
	(2) Inhaber einer Fahrschulerlaubnis, Fahrlehrer und Fahrlehreranwärter dürfen abweichend von § 3 Satz 1 des Arbeitszeitgesetzes eine tägliche Gesamtdauer des praktischen Fahrunterrichts einschließlich der Prüfungsfahrten nach § 2 Absatz 15 des Straße...


	12. § 14 wird wie folgt geändert:
	13. § 17 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:
	(1) „ Wer als selbstständiger Fahrlehrer Fahrschüler ausbildet oder durch von ihm beschäftigte Fahrlehrer ausbilden lässt (eine Fahrschule betreibt), bedarf der Fahrschulerlaubnis. Von der Fahrschulerlaubnis mit einem Zusatz nach § 21 Satz 2 in Verbin...

	14. In § 18 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 wird die Angabe „den erforderlichen Unterrichtsraum, die erforderlichen Lehrmittel und“ gestrichen.
	15. Die §§ 20 und 21 werden durch die folgenden §§ 20 und 21 ersetzt:
	§ 20 „
	Kooperation
	(1) Der Inhaber einer Fahrschulerlaubnis oder die verantwortliche Leitung des Ausbildungsbetriebs, in dem Fahrlehrer ausgebildet werden, kann Teile der Ausbildung an eine oder mehrere kooperierende Fahrschulen nach Maßgabe der Sätze 2 und 3 übertragen...
	(2) Der Inhaber einer Ausbildungsfahrschule oder die verantwortliche Leitung des Ausbildungsbetriebs, in dem Fahrlehrer ausgebildet werden, kann den Einsatz des Fahrlehreranwärters zur Durchführung von theoretischem Unterricht nach § 16 Absatz 3 an ei...

	§ 21
	Voraussetzungen für die Erteilung der Fahrschulerlaubnis bei Inhabern eines Befähigungsnachweises aus einem anderen Staat
	Ist ein Bewerber um eine Fahrschulerlaubnis Inhaber einer in einem anderen Staat erteilten Fahrlehrerlaubnis, die in diesem Staat zur selbstständigen Fahrschulausbildung berechtigt, oder Inhaber eines in einem anderen Staat ausgestellten entsprechende...


	16. § 22 wird wie folgt geändert:
	17. § 23 wird wie folgt geändert:
	§ 23 „
	Antrag auf Erteilung der Fahrschulerlaubnis, die zur Niederlassung im Inland berechtigt, an Inhaber eines Befähigungsnachweises aus einem anderen EU-Mitgliedstaat, einem anderen EWR-Vertragsstaat oder der Schweiz“.
	(1) „ In dem Antrag auf Erteilung der Fahrschulerlaubnis nach § 21, die zur Niederlassung im Inland berechtigt, hat der Bewerber den Namen und die Anschrift der Fahrschule mitzuteilen und anzugeben, für welche Klasse von Kraftfahrzeugen die Fahrschule...


	18. § 24 wird wie folgt geändert:
	§ 24 „
	Antrag auf Erteilung der Fahrschulerlaubnis zur vorübergehenden und gelegentlichen Fahrschulausbildung an Inhaber eines Befähigungsnachweises aus einem anderen EU-Mitgliedstaat, einem anderen EWR-Vertragsstaat oder der Schweiz“.
	(1) „ In dem Antrag auf Erteilung einer Fahrschulerlaubnis zur vorübergehenden und gelegentlichen Fahrschulausbildung nach § 21 Satz 2 in Verbindung mit § 3a Absatz 2 hat der Bewerber den Namen und die Anschrift der Fahrschule mitzuteilen und anzugebe...
	(7) „ Im Falle des § 21 gilt § 5 Absatz 4 entsprechend.“


	19. § 25 wird durch den folgenden § 25 ersetzt:
	§ 25 „
	Meldepflicht des Inhabers einer Fahrschulerlaubnis zur vorübergehenden und gelegentlichen Fahrschulausbildung im Inland
	Der Inhaber einer Fahrschulerlaubnis zur vorübergehenden und gelegentlichen Fahrschulausbildung im Inland nach § 24 in Verbindung mit § 3a Absatz 2 hat der nach Landesrecht zuständigen Behörde jährlich Meldung nach Maßgabe des Satzes 2 zu machen, wo e...


	20. In § 26 Absatz 2 Nummer 6 wird die Angabe „§ 3 Absatz 1 Satz 2“ durch die Angabe „§ 3a Absatz 2“ ersetzt.
	21. § 27 wird wie folgt geändert:
	22. § 29 Absatz 1 Satz 2 und 3 wird gestrichen.
	23. § 30 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:
	24. § 31 Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:
	(1) „ Der Inhaber der Fahrschule oder in den Fällen des § 18 Absatz 2, des § 28 Absatz 2, des § 33 Absatz 1 Satz 3 und des § 33 Absatz 4 die für die verantwortliche Leitung des Ausbildungsbetriebs bestellte Person hat in geeigneter Form Aufzeichnungen...

	25. § 32 wird durch den folgenden § 32 ersetzt:
	§ 32 „
	Unterrichtsentgelte
	(1) Jeder Inhaber der Fahrschulerlaubnis bildet seine Entgelte frei, selbstständig und in eigener Verantwortung; dies gilt für Gemeinschaftsfahrschulen im Sinne des § 19 entsprechend. Der Inhaber der Fahrschulerlaubnis hat die Entgelte mit den Geschäf...
	(2) Die Mitteilung nach Absatz 1 Satz 2 hat für jede Fahrerlaubnisklasse insbesondere folgende Angaben zu enthalten:
	(3) Die Angaben über die Entgelte und deren Bestandteile sowie über die Geschäftsbedingungen müssen den Grundsätzen der Preisklarheit und der Preiswahrheit entsprechen.“


	26. § 34 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
	27. § 37 wird wie folgt geändert:
	28. § 38 wird wie folgt geändert:
	29. In § 40 Absatz 1 Satz 3 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
	30. § 41 Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:
	31. § 44 wird wie folgt geändert:
	32. Die §§ 45 bis 49 werden durch die folgenden §§ 45 bis 49 ersetzt:
	§ 45 „
	Erfordernis und Voraussetzung der Seminarerlaubnis Aufbauseminar
	(1) Wer Seminare im Sinne des § 2a Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit § 2b Absatz 2 Satz 1 des Straßenverkehrsgesetzes (Aufbauseminar) durchführt, bedarf der Erlaubnis (Seminarerlaubnis Aufbauseminar). § 2b Absatz 2 Satz 2 des Straßenverkehrsg...
	(2) Eine Seminarerlaubnis Aufbauseminar wird auf Antrag erteilt, wenn der Fahrlehrer
	(3) Die Seminarerlaubnis Aufbauseminar kann, auch nachträglich, mit Auflagen verbunden werden, soweit dies erforderlich ist, um die Einhaltung der Anforderungen an Aufbauseminare, deren ordnungsgemäße Durchführung und deren Überwachung sicherzustellen...
	(4) Die Seminarerlaubnis Aufbauseminar wird schriftlich erteilt. Von der Seminarerlaubnis Aufbauseminar darf nur zusammen mit der Fahrschulerlaubnis oder im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses mit dem Inhaber einer Fahrschule Gebrauch gemacht wer...
	(5) Für das Ruhen und das Erlöschen der Seminarerlaubnis Aufbauseminar gilt § 13 entsprechend.
	(6) Die Seminarerlaubnis Aufbauseminar ist zurückzunehmen, wenn bei ihrer Erteilung eine der Voraussetzungen des Absatzes 2 nicht vorgelegen hat. Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann von der Rücknahme absehen, wenn der Mangel nicht mehr besteh...
	(7) Wird nach Rücknahme, Widerruf oder Verzicht der Seminarerlaubnis Aufbauseminar erneut eine Erlaubnis beantragt, ist Absatz 2 Nummer 1 bis 3 anzuwenden. Innerhalb eines Jahres vor der Neuerteilung der Seminarerlaubnis Aufbauseminar hat der Antragst...

	§ 45a
	Datenerhebung für Zwecke der Durchführung, Überwachung und Qualitätssicherung des Aufbauseminars
	Der Inhaber der Seminarerlaubnis Aufbauseminar hat personenbezogene Daten, die ihm als Seminarleitung des Aufbauseminars bekannt geworden sind, zu speichern und fünf Jahre nach der Ausstellung einer vorgeschriebenen Teilnahmebescheinigung zu löschen. ...

	§ 45b
	Inhalt und Durchführung von Einweisungslehrgängen nach § 45 Absatz 2 Nummer 4
	(1) Einweisungslehrgänge nach § 45 Absatz 2 Nummer 4 umfassen:
	(2) Die Teilnahme an einem Einweisungslehrgang nach § 45 Absatz 2 Nummer 4 war erfolgreich, wenn der Teilnehmer an allen Veranstaltungen des Lehrgangs teilgenommen und durch aktive Beteiligung, insbesondere bei Übungsmoderationen, gezeigt hat, dass er...
	(3) Die Kurse nach Absatz 1 sind jeweils in vier zusammenhängenden Tagen zu vermitteln. Ihr täglicher Umfang beträgt acht Unterrichtseinheiten zu je 45 Minuten. Die Zahl der Teilnehmer darf zwölf nicht überschreiten.
	(4) Die Leitung der Kurse nach Absatz 1 erfolgt jeweils gemeinsam durch mindestens

	§ 45c
	Voraussetzungen für die Durchführung von Einweisungslehrgängen nach § 45 Absatz 2 Nummer 4
	(1) Zur Durchführung von Einweisungslehrgängen nach § 45 Absatz 2 Nummer 4 ist berechtigt, wer von der nach Landesrecht zuständigen Behörde anerkannt ist. Die Anerkennung ist auf Antrag zu erteilen, wenn der Bewerber folgende Voraussetzungen erfüllt:
	(2) Die Anerkennung ist zu versagen, wenn Tatsachen vorliegen, die Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des Bewerbers begründen. Die Anerkennung kann, auch nachträglich, mit Auflagen, insbesondere hinsichtlich der Aufsicht über die Durchführung der Einw...

	§ 45d
	Voraussetzungen für die Durchführung von Grundlagenseminaren für Lehrgangsleitungen nach § 45c Absatz 1 Satz 2 Nummer 5
	Zur Durchführung von Grundlagenseminaren für Lehrgangsleitungen nach § 45c Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 ist ein Träger berechtigt, der von der nach Landesrecht zuständigen Behörde anerkannt ist. Die amtliche Anerkennung wird auf Antrag erteilt, wenn der T...

	§ 46
	Erfordernis und Voraussetzung der Seminarerlaubnis Verkehrspädagogik
	(1) Wer die verkehrspädagogische Teilmaßnahme des Fahreignungsseminars im Sinne des § 4a Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 des Straßenverkehrsgesetzes durchführt, bedarf der Erlaubnis (Seminarerlaubnis Verkehrspädagogik).
	(2) Die Seminarerlaubnis Verkehrspädagogik wird auf Antrag erteilt, wenn der Fahrlehrer
	(3) Die Seminarerlaubnis Verkehrspädagogik kann, auch nachträglich, mit Auflagen verbunden werden, soweit dies erforderlich ist, um die Einhaltung der Anforderungen an Fahreignungsseminare, deren ordnungsgemäße Durchführung und deren Überwachung siche...
	(4) Die Seminarerlaubnis Verkehrspädagogik wird schriftlich erteilt. Von der Seminarerlaubnis Verkehrspädagogik darf nur zusammen mit der Fahrschulerlaubnis oder im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses mit dem Inhaber einer Fahrschule Gebrauch gem...
	(5) Für das Ruhen und das Erlöschen der Seminarerlaubnis Verkehrspädagogik gilt § 13 entsprechend.
	(6) Die Seminarerlaubnis Verkehrspädagogik ist zurückzunehmen, wenn bei ihrer Erteilung eine der Voraussetzungen des Absatzes 2 nicht vorgelegen hat. Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann von der Rücknahme absehen, wenn der Mangel nicht mehr be...
	(7) Wird nach Rücknahme, Widerruf oder Verzicht der Seminarerlaubnis Verkehrspädagogik erneut eine Erlaubnis beantragt, ist Absatz 2 Nummer 1 bis 3 anzuwenden. Innerhalb eines Jahres vor der Neuerteilung der Seminarerlaubnis Verkehrspädagogik hat der ...

	§ 46a
	Datenerhebung für Zwecke der Durchführung, Überwachung und Qualitätssicherung der verkehrspädagogischen Teilmaßnahme des Fahreignungsseminars
	Der Inhaber der Seminarerlaubnis Verkehrspädagogik hat personenbezogene Daten, die ihm als Seminarleitung der verkehrspädagogischen Teilmaßnahme bekannt geworden sind, zu speichern und fünf Jahre nach der Ausstellung einer vorgeschriebenen Teilnahmebe...

	§ 46b
	Inhalt und Durchführung von Einweisungslehrgängen nach § 46 Absatz 2 Nummer 4
	(1) Einweisungslehrgänge nach § 46 Absatz 2 Nummer 4 umfassen:
	(2) Die Teilnahme an einem Einweisungslehrgang nach Absatz 1 war erfolgreich, wenn der Teilnehmer an allen Veranstaltungen des Lehrgangs teilgenommen und durch aktive Beteiligung, insbesondere bei Übungsmoderationen, gezeigt hat, dass er zur Erfüllung...
	(3) Die Kurse nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 sind jeweils in vier zusammenhängenden Tagen zu vermitteln. Ihr täglicher Umfang beträgt acht Unterrichtseinheiten zu je 45 Minuten. Die Zahl der Teilnehmer darf zwölf nicht überschreiten.
	(4) Die Leitung der Kurse nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 erfolgt jeweils gemeinsam durch mindestens

	§ 47
	Voraussetzungen für die Durchführung von Einweisungslehrgängen nach § 46 Absatz 2 Nummer 4
	(1) Zur Durchführung von Einweisungslehrgängen nach § 46 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 ist berechtigt, wer von der nach Landesrecht zuständigen Behörde anerkannt ist. Die Anerkennung ist auf Antrag zu erteilen, wenn der Bewerber folgende Voraussetzungen er...
	(2) Die Anerkennung ist zu versagen, wenn Tatsachen vorliegen, die Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des Bewerbers begründen. Die Anerkennung kann, auch nachträglich, mit Auflagen, insbesondere hinsichtlich der Aufsicht über die Durchführung der Einw...

	§ 48
	Voraussetzungen für die Durchführung von Grundlagenseminaren für Lehrgangsleitungen nach § 47 Absatz 1 Nummer 5
	Zur Durchführung von Grundlagenseminaren für Lehrgangsleitungen nach § 47 Absatz 1 Nummer 5 ist ein Träger berechtigt, der von der nach Landesrecht zuständigen Behörde anerkannt ist. Die amtliche Anerkennung wird auf Antrag erteilt, wenn der Träger ei...

	§ 49
	(weggefallen)“.

	33. In § 50 Absatz 2 Nummer 1 und 2 wird jeweils die Angabe „§ 3 Absatz 1 Satz 2“ durch die Angabe „§ 3a Absatz 2“ ersetzt.
	34. § 51 wird wie folgt geändert:
	(1) „ Die nach Landesrecht zuständige Behörde überwacht die Fahrlehrer, die Fahrschulen und deren Zweigstellen, die Fahrlehrerausbildungsstätten sowie die Träger von Einweisungsseminaren nach § 16 Absatz 1, Träger von Einweisungslehrgängen nach § 45 A...
	(2) Die Überwachung umfasst
	(3) Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann die Überwachung nach den Absätzen 1 und 2 nach eigenem Ermessen gestalten. Sie soll, wenn konkrete Anhaltspunkte vorliegen, die auf Verstöße gegen straßenverkehrsrechtliche einschließlich fahrlehrerrech...
	(4) Die mit der Prüfung beauftragten Personen sind befugt,
	(6) „ Die zuständige Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr hat der nach Landesrecht zuständigen Behörde mindestens einmal im Jahr eine auf den Inhaber einer Fahrschulerlaubnis bezogene Statistik über die Anzahl der durchgeführten sowie be...
	(7) Die Träger von Einweisungsseminaren nach § 16 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2, Einweisungslehrgängen nach § 45 Absatz 2 Nummer 4, Einweisungslehrgängen nach § 46 Absatz 2 Nummer 4, Grundlagenseminaren für Lehrgangsleitungen nach § 45c Absatz 1 Satz 1 Num...

	35. § 53 wird wie folgt geändert:
	(1) „ Jeder Fahrlehrer hat innerhalb eines Zeitraums von vier Jahren an mindestens drei Tagen an einer Fortbildung teilzunehmen.
	(2) Inhaber
	(3) Ausbildungsfahrlehrer nach § 16 Absatz 1 Satz 1 haben alle vier Jahre an einer eintägigen Fortbildung teilzunehmen.
	(4) In den Fällen der Absätze 1 bis 3 beginnt die Frist mit Ablauf des Jahres, in dem die jeweilige Erlaubnis erteilt oder um eine weitere Fahrlehrerlaubnis in den Klassen A, CE oder DE erweitert wurde. Der nach den Absätzen 1 bis 3 zu Fortbildung Ver...
	(5) Die Fortbildungspflicht nach Absatz 1 verringert sich, wenn der Fahrlehrer innerhalb der Frist nach Absatz 1 seine Fortbildungspflicht nach den Absätzen 2 und 3 oder nach einer auf Grund des § 68 erlassenen Rechtsverordnung erfüllt hat, um jeweils...
	(9) „ Inhaber einer Fahrlehrerlaubnis, die nicht mehr von ihrer Fahrlehrerlaubnis Gebrauch machen oder deren Fahrlehrerlaubnis nach § 13 Absatz 2 ruht, haben eine Fortbildung nach Absatz 1 abzuschließen, wenn eine auf der Fahrlehrerlaubnis beruhende T...
	(10) Jeder Träger der Fortbildungslehrgänge nach den Absätzen 1 bis 3 bedarf einer Anerkennung durch die nach Landesrecht zuständige Behörde. Die Anerkennung kann, auch nachträglich, mit Auflagen versehen werden, soweit dies erforderlich ist, um die o...

	36. § 54 wird wie folgt geändert:
	37. § 55 wird wie folgt geändert:
	38. § 56 wird wie folgt geändert:
	39. § 57 wird wie folgt geändert:
	(1) „ Die nach Landesrecht zuständigen Behörden dürfen Register  über Fahrlehrer, Fahrlehreranwärter, Fahrschulen und Fahrlehrerausbildungsstätten (örtliches Fahrlehrerregister) führen. Das örtliche Fahrlehrerregister darf auch die Angaben zu Personen...
	(3) „ Das Bundesministerium für Verkehr darf ein öffentlich zugängliches Register über die Unterrichtsentgelte der Fahrschulen und die Bestehensquoten der Fahrschüler dieser Fahrschulen in der praktischen Prüfung (Transparenzregister) führen.“

	40. § 58 wird wie folgt geändert:
	41. § 59 wird wie folgt geändert:
	(4) „ Im Transparenzregister dürfen gespeichert werden:

	42. Nach § 60 Absatz 2 werden die folgenden Absätze 3 und 4 eingefügt:
	(3) „ Der Inhaber einer Fahrschulerlaubnis teilt dem Bundesministerium für Verkehr die nach § 59 Absatz 4 Nummer 1 bis 4 zu speichernden Daten für das Transparenzregister mit. Die Daten sind erstmals innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dies...
	(4) Die zuständigen Technischen Prüfstellen für den Kraftfahrzeugverkehr teilen dem Bundesministerium für Verkehr vierteljährlich die nach § 59 Absatz 4 Nummer 6 zu speichernden Daten für das Transparenzregister mit.“

	43. In § 61 wird in der Angabe vor Nummer 1 die Angabe „§ 59“ durch die Angabe „§ 59 Absatz 1 bis 3“ ersetzt.
	44. In § 63 Absatz 1 Satz 1 wird nach der Angabe „Richtlinie 2005/36/EG“ die Angabe „in der Fassung vom 30. Juli 2025“ eingefügt.
	45. § 68 wird wie folgt geändert:


	Artikel 4
	Inkrafttreten
	(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der folgenden Absätze am Tag nach der Verkündung in Kraft.
	(2) Artikel 1 Nummer 1 tritt am 26.11.2029 in Kraft.
	(3) Nummern … treten am [einsetzen: Datum des ersten Tages des sechsten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] in Kraft.
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